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Die Kommunen bekommen in letzter Zeit die Folgewirkungen des

ökonomischen Strukturwandels zu spüren. Sie bekamen in den letzten

Jahren von unterschiedlichen Seiten deutliche Einnahmeausfälle

aufgebürdet. Die Einnahmen der Gemeinden mindern sich demnach,

wobei gleichzeitig der Ausgabenbedarf durch dauerhaft hohe Arbeits-

losigkeits- und Sozialhilfezahlen steigt.

Um auf die veränderten Anforderungen reagieren zu können, bedarf es

neuer Handlungs- und Steuerungsansätze, die in kommunales sozial-

politisches Handeln umzusetzen sind. Da die Einnahmeseite von den

Kommunen kaum mehr steuerbar ist, ist davon auszugehen, dass die Kluft

zwischen Einnahmen und Ausgaben nur durch Einsparungen auf der

Ausgabenseite geschlossen werden kann. Wie die vorliegende Studie

zeigen wird, sind einseitige Ausgabenkürzungen in der Sozialpolitik nicht

das probate Mittel, da sie langfristig sowohl sozialpolitisch als auch

fiskalisch negative Wirkungen haben können.

Das Konzept der humanvermögensorientierten bzw. investiven Sozialhilfe

weist eine Nähe zum Leitbild des aktivierenden Sozialstaats auf.

Es bestehen jedoch wesentliche Unterschiede, die in der ausdrücklichen

gesellschaftlichen Fundierung des Konzepts der humanvermögens-

orientierten Sozialhilfe bestehen. Bei ihr tritt der investive Charakter der

Instrumente stärker in den Vordergrund. Das Konzept ist nicht nur in

Bezug auf die betroffenen Individuen investiv, sondern auch in einer

gesellschaftlichen Perspektive. Zur Umsetzung dieses Konzeptes sind

unterschiedliche Instrumente vorstellbar. Beispielhaft kann neben

anderen wichtigen Bestandteilen eine fundierte Diagnostik des Human-

vermögensbestandes der Individuen genannt werden. Weiterhin sollte

die Bildungspolitik als präventive Beschäftigungspolitik verstanden

werden, und ein kombiniertes Gutschein-Qualifizierungssystem könnte

die Chancen von Langzeitarbeitslosen wieder angleichen.

Oliver Farhauer
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1 . A U S G A N G S L A G E

1 . 1 G L O B A L I S I E R T E  W I R T S C H A F T S S T R U K T U R  

U N D  KO M M U N A L E S  H A N D L U N G S F E L D

Durch die Globalisierung befinden sich die ökonomischen Strukturen im Wandel.

Die Globalisierung des Wirtschaftens führt einerseits zu einer großräumigen Ver-

teilung der Produktionsstandorte und andererseits zur Integration und Vernetzung

von Produktionsprozessen auf kleinräumiger Ebene. Mit der Globalisierung ändern

sich zudem die Rahmenbedingungen des Wirtschaftens in entwickelten Industrie-

gesellschaften, was sich z. B. in der Anwendung neuer Technologien, der Bildung

von globalen Unternehmensstrategien und lokalen Vernetzungsstrategien sowie

einem wissensbasierten Strukturwandel widerspiegelt. Im Zuge dieses Wandels sind

auch die Anforderungen an die Arbeitnehmer einem Wandel unterzogen. So wer-

den Arbeitskräfte freigesetzt, deren Qualifikationen den geänderten Anforderungen

nicht genügen, aber auch neue Arbeitskräfte werden eingestellt, die mit ihren Quali-

fikationen dem neuen Anforderungsprofil entsprechen. Diese Änderungen wirken

sich auch auf die Regionen und deren Kommunen aus.

So stehen Kommunen in übergeordneten Regionen in Konkurrenz zueinander,

wenn es um die Ansiedlung von Unternehmen und qualifizierten Arbeitskräften

geht, die eine wichtige Einnahmequelle darstellen. Den entscheidenden Vorteil wird

die Gemeinde realisieren können, die Unternehmen und Arbeitskräften des Dienst-

leistungssektors ein attraktiveres Standortumfeld als die Konkurrenz bietet. Beson-

ders den weichen Standortfaktoren, wie der Wohnortqualität und dem kommuna-

len Bestand an qualifizierten Arbeitskräften, also dem Humanvermögen, kommt

eine immer größere Bedeutung bei den wissensbasierten Produktionsprozessen

zu.

Der Strukturwandel führt außerdem zu sozio-ökonomischen Polarisierungen in

Regionen und Kommunen, wobei wirtschaftlich prosperierende Kommunen wirt-

schaftlich stagnierenden gegenüberstehen. Gewinner dieser Situation werden

Kommunen sein, die ihre Potenziale stärken und zeitnah kommunale Entwick-

lungsstrategien durchsetzen. Verlierer dieser Entwicklung sind im Besonderen

altindustriell geprägte Regionen, die an einer strukturell bedingten hohen Arbeits-
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losigkeit leiden. Verstärkend kommt hinzu, dass häufig verkrustete Beziehungs-

strukturen (so genannte log-in) innerhalb von Regionen und Kommunen einen posi-

tiven Änderungsprozess blockieren.1

Die Verliererseite wird sich durch anhaltend hohe kommunale Arbeitslosen-

quoten und der sich daraus ableitenden hohen Sozialhilfedichten auszeichnen.

Weitere Folgen sind die gesellschaftliche Ausgrenzung der betroffenen Bevölke-

rungsgruppen und die anschließende Stigmatisierung ganzer Stadtteile. Die hier

angesprochenen Probleme sowie daraus resultierende Folgeprobleme und Konflikt-

situationen wirken sich letztendlich über das soziale Klima oder die Sicherheit auf

die allgemeinen Lebensbedingungen der Kommune aus, womit wieder die weichen

Standortfaktoren angesprochen sind.

Welche Konsequenzen resultieren daraus für die kommunale Sozial(hilfe)poli-

tik? Die Kommunen sind im Rahmen des Gebotes der Sozialstaatlichkeit und der

föderalen Gliederung der Bundesrepublik Deutschland für eine sozial ausgewogene

Gestaltung der Lebensbedingungen und -chancen zuständig. Da die Kommunen

als Folge daraus auch für Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz zuständig

sind, steigt der Bedarf an Interventionen im Bereich kommunaler Sozialpolitik. Dabei

sind auf kommunaler Ebene verstärkt finanzielle Mittel aufzubringen, die benötigt

werden, um negative soziale Effekte, die aus dem Strukturwandel resultieren, zu

vermeiden bzw. zu verringern.

Die Kommunen bekommen die Folgewirkungen des ökonomischen Umbau-

prozesses somit direkt zu spüren. Je weiter sich die Schere zwischen Handlungs-

bedarf und Steuerungskapazität öffnet, desto intensiver und selbstverstärkender

sind die Folgen. Die Kommunen bekamen in den letzten Jahren nicht nur wirt-

schaftlich- und einigungsbedingte Einnahmeausfälle zu spüren, sondern mussten

auch Kürzungen der Bundes- und Landesfinanzierung verkraften. Die Einnahmen

der Gemeinden mindern sich demnach, wobei gleichzeitig der Ausgabenbedarf

steigt. Zu nennen ist hier sowohl die Entwicklung der Ausgaben für die Sozialhilfe

im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt in Folge von Arbeitslosigkeit als auch die

steigende Aufgabenverlagerung des Bundes bei sozialen Themen.

Um auf die veränderten Anforderungen reagieren zu können, bedarf es neuer

Handlungs- und Steuerungsansätze, die in kommunales sozialpolitisches Handeln

umzusetzen sind. Da die Einnahmeseite von den Kommunen kaum mehr steuerbar

ist, ist davon auszugehen, dass die Kluft zwischen Einnahmen und Ausgaben nur

durch Einsparungen auf der Ausgabenseite geschlossen werden kann. Wie die

10
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vorliegende Studie zeigen wird, sind einseitige Ausgabenkürzungen in der Sozial-

politik nicht das probate Mittel, da sie langfristig sowohl sozialpolitisch als auch

fiskalisch negative Wirkungen haben können.

Vielmehr sind »zielintegrative« Lösungen gefragt, die sowohl fiskalischen als

auch sozialpolitischen Anforderungen gerecht werden. Der interkommunale Wett-

bewerb bietet den Kommunen Anreize, aus tradierten Verhaltensmustern auszu-

brechen. In der Sozialpolitik zeigt er sich in der Konkurrenz um innovative Strate-

gien, da letztendlich nur mit ihrer Hilfe der Zugang zu Fördermitteln von Land, Bund

und EU möglich ist. Die Kommunen reflektieren dabei gezwungenermaßen ihr

Verhältnis zur Sozialpolitik. Einige Kommunen bemühen sich dabei verstärkt, die

kommunale Rolle im sozialstaatlichen Gefüge unter dem Ziel des aktivierenden

Sozialstaates und damit der Herstellung beziehungsweise Wiederherstellung von

Chancen zu betrachten; entsprechend gibt es Ansätze, Politikziele und Verwaltungs-

handeln entsprechend anzupassen. Andererseits wird ein Wandel weg von einer

eher linear ausgerichteten Politik hin zu neuen, vernetzten Politik-, Verwaltungs-

und Hilfeansätzen deutlich. Beispielsweise gibt es in der Politikgestaltung Entwick-

lungsansätze mit Schwerpunkten in »lokaler Ökonomie« und »sozialer Stadt-

erneuerung« (z. B. Soziale Stadt-Programme).

Diese Ansätze sind seitens der Verwaltung mit internen Organisationsreformen

zu begleiten, die das Verwaltungshandeln dann auch als integratives, prozessuales,

kooperierendes und koordinierendes Vorgehen auffassen, wobei das gesamte Netz-

werk auf kommunaler Ebene mit einbezogen werden muss. Die Sozialhilfe bildet

den zentralen Teil der kommunalen Sozialpolitik. Den Schwerpunkt bildet hier eine

umfassende Modernisierung, die im Spannungsfeld betriebswirtschaftlicher Effi-

zienz und maßnahmenbezogener Effektivität liegt.

1 . 2 G R U N D P R I N Z I P I E N  D E R  S O Z I A L E N  S I C H E R U N G

Die Absicherung gegen allgemeine Lebensrisiken kann in einer Gesellschaft unter-

schiedlich organisiert werden. In der Sozialpolitik wird zu diesem Zweck zwischen

dem Individual- und dem Sozialprinzip unterschieden. Das Individualprinzip, das

eher dem gesellschaftspolitischen Leitbild einer Leistungsgesellschaft folgt, ist

dadurch charakterisiert, dass der Einzelne die Freiheit erhält, seine Lebensbedin-

gungen selbst zu gestalten.Daraus folgt aber auch die eigenverantwortliche Vorsorge

für Risiken (Krankheit, Arbeitslosigkeit, Alter, Invalidität, Familiengründung, Unfall

etc.), die im Lebenszyklus zu erwarten sind. Das eigenverantwortliche Handeln kann
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entweder durch freiwilliges Sparen, solidarisches Verhalten der Familienangehöri-

gen oder durch den freiwilligen Abschluss einer Privatversicherung erfolgen (siehe

Abbildung 1).

Die staatliche Zuständigkeit für die Existenzsicherung seiner Bürger, also einem

staatlichen System der Sozialen Sicherung, das dem Sozialprinzip folgt, wird einer-

seits mit einer fehlenden Versicherbarkeit bestimmter Risiken und andererseits mit

einer unzureichenden Bereitschaft sowie mangelnder Fähigkeit zu individueller

Vorsorge gerechtfertigt.2 Häufig werden auch Gerechtigkeitsaspekte einer fairen

Gesellschaft für die staatliche Organisation der Sozialen Sicherung angeführt, auf

die an dieser Stelle nur verwiesen werden kann.3

Abbildung 1: Ordnungs-, Gestaltungs- und Finanzierungsprinzipien des 
Sicherungsvermögens

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Kath, 1995, S. 432; Zimmermann/Henke, 2001, S. 154.

Im Rahmen der Reformdebatte in der deutschen Sozialen Sicherung ist auffällig,

dass sich eine Tendenz zu mehr Eigenvorsorge abzeichnet. Die staatliche Existenz-

sicherung drückt sich in einigen Reformoptionen in den vorgesehenen Transfer-
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systemen aus. Die Soziale Sicherung kann des Weiteren nach dem Versicherungs-,

dem Versorgungs- oder dem Fürsorgeprinzip organisiert werden, wobei in der Praxis

häufig Mischformen der drei Prinzipien anzutreffen sind.

a) Versicherungsprinzip

Das in der staatlichen Vorsorge definierte Versicherungsprinzip unterscheidet

sich von dem Versicherungsprinzip des privaten Risikoschutzes. Im Falle der

Privatversicherung werden die Versicherungsprämien auf Basis von Risiko-

ausgleichskalkülen nach dem Prinzip der versicherungstechnischen Äquivalenz

kalkuliert, d.h. im Sinne einer strengen Orientierung der beanspruchten Leistun-

gen an den Prämienleistungen und der Prämienleistung an den Wahrscheinlich-

keiten des Risikoeintritts.

b) Versorgungsprinzip

Die Versorgungsleistungen werden aufgrund einer generellen Bedürftigkeit

gewährt. Dabei entstehen Leistungsansprüche nicht angesichts geleisteter

Beiträge, sondern anlässlich anderer Voraussetzungen, wie beispielsweise Leis-

tungen für den Staat (Wehr- und Zivildienst oder eine Kriegsopferrente). Die

Finanzierung dieser Leistungen erfolgt aus allgemeinen Deckungsmitteln, also

vorwiegend aus Steuermitteln, damit ist der Bezug zur Finanzierung nach dem

Leistungsfähigkeitsprinzip gegeben.4

c) Fürsorgeprinzip

Nach dem Fürsorgeprinzip wird dem bedürftigen Individuum nur in einer Not-

lage und erst nach Ausschöpfung aller anderen Möglichkeiten Hilfe gewährt,

somit ist Grundlage der Leistung eine spezielle Bedürftigkeit. In der Regel handelt

es sich dabei in Deutschland um die Sozialhilfe.Das besondere an dem Fürsorge-

prinzip stellt die Leistungsgewährung auch bei einer selbstverschuldeten

Situation dar. Personen, die in eine Notlage geraten sind, soll ein menschen-

würdiges Dasein ermöglicht werden. In diesem Fall besteht in Deutschland ein

prinzipieller Rechtsanspruch für jeden, der die Bedürftigkeit nachweisen kann,

ohne dass er zur Gegenleistung oder Rückzahlung verpflichtet wird. Bei der

Sozialhilfe in Deutschland gilt dennoch das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe, nach

dem die erteilten Mittel so eingesetzt werden sollen, dass den Betroffenen in
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absehbarer Zeit aus der Notlage herausgeholfen wird. Die Finanzierung dieser

Leistung erfolgt ebenfalls aus Steuermitteln und folgt somit dem Leistungs-

fähigkeitsprinzip. Dem System der Sozialversicherung liegt dieses Prinzip

grundsätzlich nicht zugrunde, sondern wird in der Regel nur von Gebiets-

körperschaften im Rahmen der Sozialausgaben gewährt.

1 . 3 A K T I V I E R E N D E  S O Z I A L P O L I T I K  A L S  A N T W O R T  

A U F  D I E  N E U E N  R A H M E N B E D I N G U N G E N

Das Leitbild des »aktivierenden Sozialstaats« kann als Antwort auf die neuen Heraus-

forderungen angesehen werden. Um den Folgen des Strukturwandels zu begeg-

nen, die sich u. a. in anhaltender Arbeitslosigkeit mit relativ hohen Sozialhilfequoten

manifestieren, wenden immer häufiger Kommunen Maßnahmen an, die als Instru-

mente des aktivierenden Sozialstaats eingeordnet werden können. Als Maxime die-

ses Leitbildes gilt das »Fördern und Fordern« von Gesellschaftsmitgliedern. Dabei

ist es wichtig, den aktivierenden Sozialstaat nicht mit der bloßen Forderung nach

einem schlanken Staat zu verwechseln. Ein aktivierender Staat versucht, Impulse

und Lösungsansätze zur Weiterentwicklung des Sozialstaats zu geben, anstatt

lediglich das Ziel der Verkleinerung seines Budgets anzustreben.

Der Kern des Leitbildes des aktivierenden Sozialstaats besteht aus Strukturen,

die das Engagement der Gesellschaftsmitglieder fördert und auch fordert. Unter

Fördern wird mehr verstanden als bloße normative Appelle nach mehr Engagement.

Es gilt dabei, förderliche Rahmenbedingungen zu schaffen und Hemmnisse abzu-

bauen. Unter Fordern wird eine hilfreiche Assistenz verstanden, die das individuelle

Engagement nicht ersetzen kann und soll, sondern vielmehr die individuelle Ver-

antwortung stärkt.

Hinsichtlich seiner Leistungserstellung folgt der aktivierende Sozialstaat dem

Grundsatz,Handlungsdruck erzeugen anstatt Übernahmegarantien zu übernehmen.5

Es geht darum, den Eindruck zu verwehren, der Staat werde es schon richten, wenn

sich Individuen verweigern und gegebenenfalls Druck zu erzeugen, der die Gesell-

schaftsmitglieder dazu bewegt, tätig zu werden. Dazu werden im aktivierenden

Sozialstaat Anreizsysteme installiert, die das individuelle Engagement belohnen und

letztlich auch der Gemeinschaft einen Nutzen bringen. Die Individuen müssen dazu

den Eigennutz begreifen, den die Maßnahmen ihnen geben können und die an
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Forderungen geknüpfte Förderung nicht als bloße Sanktionen verstehen. Getreu

dem bereits oben genannten Motto der »Hilfe zur Selbsthilfe« sollen den Individuen

Fördermaßnahmen zugute kommen, die ihnen wieder die Chancen eröffnen, um

vollständig am gesellschaftlichen Leben und Arbeiten teilzuhaben. Im Bereich der

Sozialhilfe ist dabei an Instrumente, wie die aktive Aufforderung zu Arbeit und eine

Reduktion der Anrechnungssätze auf 50 % zu denken.

1 . 4 E I N E  U M  D A S  H U M A N V E R M Ö G E N  E R W E I T E R T E

S I C H T W E I S E 6

Das Konzept der humanvermögensorientieren Sozialhilfe weist eine Nähe zum Leit-

bild des aktivierenden Sozialstaats auf. Es besteht jedoch ein wesentlicher Unter-

schied, der in der ausdrücklichen gesellschaftlichen Fundierung des Konzepts der

humanvermögensorientierten Sozialhilfe besteht. Bei ihr tritt der investive Charak-

ter der Instrumente stärker in den Vordergrund. Das Konzept ist nicht nur in Bezug

auf die betroffenen Individuen »investiv«, sondern auch in einer gesellschaftlichen

Perspektive.

Mit dem Konzept einer Humanvermögensorientierung wird der Anspruch formu-

liert, für alle Gesellschaftsmitglieder die Teilnahme an gesellschaftlichen und öko-

nomischen Prozessen zu stärken. Dazu wird auf eine Angleichung oder Wiederher-

stellung von Chancengleichheit abgezielt.Das jeweils ausgeprägte Humanvermögen

eines Individuums, also die jeweiligen physischen und psychischen Eigenschaften,

ist ausschlaggebend dafür, wie weit die gesellschaftliche Teilhabe realisiert werden

kann. Es ist damit auch die Quelle jeglicher individueller Handlungsmöglichkeiten

und somit letztlich auch für das auf dem Arbeitsmarkt zu erzielende Einkommen.

Die Fähigkeit zur »Selbsthilfe«, also die eigene Wahl von Lebensoptionen und damit

auch die selbstständige Ausgestaltung von Lebensoptionen, sind sehr eng mit dem

Humanvermögen verknüpft. Ist der Sozialhilfebezug u. a. auf ein für den Arbeits-

markt unzureichendes Humanvermögen zurückzuführen, kann der Abhängigkeit

von Sozialhilfe nur begegnet werden, indem Investitionen in das Humanvermögen
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der Betroffenen erfolgen.Aus diesem Grund hat das Konzept der humanvermögens-

orientierten Sozialpolitik investiven Charakter.

Der investive Charakter der Sozialhilfe hat unmittelbare Folgen für das Verwal-

tungshandeln sowie für das Verhältnis von Sozialhilfeträgern und Klienten. Investi-

tionstätigkeit ist immer auch mit Risiko behaftet, was sich darin äußert, dass hin und

wieder auch Fehlinvestitionen realisiert werden. Für das konventionell sicherheits-

bewusste Verwaltungshandeln bedeutet dies ein strukturelles Umdenken. Dieser

Änderung muss die Verwaltung durch entsprechende Reformen begegnen.

Zwischen Sozialhilfeträger und Klient ergibt sich quasi ein Leistungs-/Gegen-

leistungsprinzip als vertragsähnliche Beziehung, der das Angebot des Sozialamtes

von Investitionen in das Humanvermögen mit der Erwartung auf Erträge verknüpft

wird. Die Investitionen in die Klienten sollen deren Unabhängigkeit vom Sozialamt

bewirken.

Das Sozialhilfesystem kann als gesellschaftliches Versicherungssystem aufge-

fasst werden, welches das Markt- und Wettbewerbssystem stärkt. Märkte bringen

dabei aber nicht nur Chancen bei der Einkommens- und Gewinnerzielung mit sich,

sie bergen auch das Risiko eines Verlustes. Nur wenn die Individuen bereit sind,

dieses Risiko einzugehen, kann das Marktsystem seine positiven Wirkungen voll ent-

falten. Dafür bedarf es der gesellschaftlichen Absicherung und somit der öffent-

lichen Förderung eines Sozialhilfesystems, das ein Mindesteinkommen sichert und

Chancengleicheit in der Gesellschaft wiederherstellt. Das Sozialhilfesystem kann

demnach als gesellschaftliche Investition verstanden werden. Vor diesem Hinter-

grund stellt sich die Form der humanvermögensorientierten und investiven Sozial-

hilfe nicht als freiwillige Leistung der Kommunen dar, sondern vielmehr als eine

gesellschaftliche Pflichtleistung.

1 . 5 G A N G  D E R  U N T E R S U C H U N G

Zunächst wird im zweiten Kapitel der institutionelle Status Quo des Grundsiche-

rungssystems dargestellt, wobei aufgrund aktueller Reformschritte der Bundes-

regierung eine Darstellung der Arbeitslosenhilfe in die Betrachtung integriert und

die rechtlichen Auswirkungen des Arbeitslosengeldes I und II dargestellt werden.

Da das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (so genannte

Hartz IV) die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zu einer neuen

Leistung, die Grundsicherung für Arbeitssuchende, regelt, werden im Rahmen dieser

Arbeit ebenfalls die derzeitig gültigen Regelungen der Arbeitslosenhilfe dargestellt.
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Anschließend werden in den Kapiteln drei und vier die empirischen und theoreti-

schen Hintergründe einer humanvermögensorientierten Sozialhilfe thematisiert,

wobei vertiefend auf vertragstheoretische Implikationen moderner Sozialhilfe und

die zu erwartenden Arbeitsmarktwirkungen eingegangen wird. Die theoretischen

Grundlagen ergeben sich aus einer Verknüpfung von Vermögenstheorie und moder-

nen gesellschaftstheoretischen Konzeptionen. Daraus lassen sich spezifische Anfor-

derungen an das sozialpolitische Zielsystem einer modernen Gesellschaft ableiten.

Im fünften Kapitel wird ein Literaturüberblick über die Messung der Wirkungen

von arbeitsmarktpolitischen Instrumenten und moderner kommunaler Beschäfti-

gungsförderungsstrategien gegeben,um realite Wirkungen von aktivierenden Sozial-

staatsmechanismen abschätzen zu können. Schließlich werden in Kapitel sechs auf

kommunaler und bundespolitischer Ebene Reformoptionen dargestellt, die als ers-

ter Schritt zu einer humanvermögensorientierten Sozialpolitik gelten können.
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2 . D A S  I N S T I T U T I O N E L L E
A R R A N G E M E N T  D E R  D E U T S C H E N
G R U N D S I C H E R U N G S S Y S T E M E

Das deutsche System der Arbeitslosenversicherung besteht aus zwei Teilen, dem

Arbeitslosengeld und der Arbeitslosenhilfe. Als wesenhafte, über Beiträge finan-

zierte Sozialversicherung gilt nur das Arbeitslosengeld. Die Beiträge der Arbeits-

losenversicherung werden zumeist dem finanzwissenschaftlichen Äquivalenzprinzip

zugeordnet, da sie proportional vom Arbeitsentgelt erhoben werden und der

Leistungsanspruch in der Regel mit Höhe der gezahlten Beiträge korrespondiert.7

Die Arbeitslosenhilfe ist ein einkommensorientiertes, nachgelagertes Instrument,

das für in die Langzeitarbeitslosigkeit abgerutschten Personen in Betracht kommt

und sich derzeit einer heftigen Kritik ausgesetzt sieht.

2 . 1 D I E  A R B E I T S L O S E N H I L F E  U N D  I H R E  F I N A N Z I E R U N G

Die Arbeitslosenhilfe als zweite Form der Arbeitslosenunterstützung wird gezahlt,

wenn das Arbeitslosengeld ausgelaufen ist. Sie ist in den §§ 190–196 SGB III gere-

gelt und finanziert sich aus allgemeinen Steuermitteln,die von den jeweiligen Arbeits-

agenturen administriert werden.Die Arbeitslosenhilfe setzt Bedürftigkeit nach §§ 193,

194 SGB III voraus, weshalb bei der Arbeitslosenhilfe von einer Grundsicherung

gesprochen werden kann. Die Bedürftigkeit nach der Arbeitslosenhilfe ist anders

als die für die Sozialhilfe vorausgesetzte Bedürftigkeit nach § 11 BSHG definiert.

Somit existieren zwei unterschiedliche bedarfsorientierte, steuerfinanzierte Transfer-

systeme nebeneinander, für die zudem unterschiedliche Träger verantwortlich sind.

Während für die Arbeitslosenhilfe die Bundesagentur für Arbeit (BA) zuständig ist,

deren Finanzierung durch den Bund erfolgt, wird die Sozialhilfe durch die Kommu-

nen gewährt. Daraus wird ein so genannter Drehtüren-Effekt abgeleitet, weil die

Kommunen aufgrund der institutionellen Ausgestaltung einen Anreiz haben, Sozial-

hilfeempfänger nach einer Beschäftigungszeit wieder der Arbeitslosenunterstüt-

zung zuzuführen. Ob sich für den Sozialhilfeempfänger aus der Beschäftigung die

Chance erhöht, eine dauerhafte Beschäftigung zu finden, ist für die Kommune dabei
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nicht relevant.Wichtiger ist, dass aus vorübergehender Beschäftigung ein Anspruch

gegenüber der Bundesagentur für Arbeit resultiert und somit die Kassen der Kommu-

ne entlastet werden.

Anspruch auf Gewährung von Arbeitslosenhilfe kann man auf zweierlei Weise

erlangen.Einerseits wird im Anschluss vom Arbeitslosengeld (so genannte Anschluss-

Arbeitslosenhilfe) gewährt. Andererseits wird sie bei nur teilweiser Erfüllung der

Anwartschaftszeit für den Bezug von Arbeitslosengeld (so genannte originäre

Arbeitslosenhilfe) gezahlt, sofern das Einkommen bzw.das Vermögen des Ehepartners

oder der Eltern gewisse, relativ niedrige Grenzwerte nicht überschreitet. Nur bei

Unterschreitung der Grenzwerte erlangt der Anspruchberechtigte den Status der

Bedürftigkeit. Im Gegensatz zur originären Arbeitslosenhilfe, deren Anspruchsdauer

auf maximal ein Jahr festgelegt ist, kann die Anschluss-Arbeitslosenhilfe bei nach-

gewiesener Bedürftigkeit grundsätzlich unbefristet bezogen werden. Sofern der

Arbeitslosenhilfeempfänger die beim Arbeitslosengeld geltenden Voraussetzungen

nicht mehr erfüllt, insbesondere bei der Arbeitsbereitschaft oder der Alterszeit,

erlischt die Anspruchsberechtigung.

Die Höhe der Arbeitslosenhilfe orientiert sich an den – häufig weit zurück-

liegenden – bisherigen Beschäftigungseinkommen. Arbeitnehmer, die im Rahmen

des Arbeitslosengeldes einen höheren Leistungssatz (67 %) erhielten, bekommen

57 % des pauschalierten Nettoarbeitsentgelts. Die übrigen Arbeitslosen (60 %)

erhalten dann 53 %. Eine degressive Gestaltung erfährt die Arbeitslosenhilfe durch

die jährliche Dynamisierung des zugrunde liegenden Bruttolohns bzw. -gehalts. So

müssen Arbeitslosenhilfebezieher jährlich eine Kürzung des Anpassungsfaktors um

bis zu 3 % hinnehmen.8 Nach einer gewissen Zeit der unbefristeten Arbeitslosen-

hilfe nähert sie sich der Sozialhilfe an, die jedoch unabhängig vom früheren

Erwerbseinkommen gewährt wird.

2 . 2 D I E  S O Z I A L H I L F E  U N D  I H R E  F I N A N Z I E R U N G

Die Sozialhilfe hat nach § 1 des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) die Aufgabe, in

Not geratenen Bürgern ohne ausreichende anderweitige Unterstützung eine der

Menschenwürde entsprechende Lebensführung zu ermöglichen. Sie ist im Gesamt-

system der Sozialen Sicherung das Teilsystem, welches Lücken des sozialen Schutzes

schließt, die von den übrigen Systemen des Sicherungssystems offen gelassen
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werden, weil sie zum einen keine ausreichenden Sicherungsleistungen erbringen

oder zum anderen aufgrund fehlender vorheriger Beitragsleistungen keine Leistun-

gen erbringen. Sofern die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen, wird Sozialhilfe

nachrangig zur Deckung des individuellen Bedarfs mit dem Ziel der Hilfe zur Selbst-

hilfe gewährt. Somit folgt die Sozialhilfe demselben Grundsatz wie der aktivieren-

de Sozialstaat, allerdings unterscheiden sich bis dato noch häufig die eingesetzten

Instrumente.

Die Prüfung auf Sozialhilfeanspruch erfolgt, entsprechend dem Grundsatz der

Individualisierung für jede Einzelperson, gesondert. Ausgezahlt wird die Hilfeleis-

tung an so genannte Bedarfsgemeinschaften. Neben den Eltern und Elternteilen

sowie im gleichen Haushalt lebende, bedürftige, minderjährige und unverheirate-

te Kinder (§ 11 Abs. 1 BSHG) werden auch nicht getrennt lebende Ehegatten bzw.

Partner einer eheähnlichen Gemeinschaft zu einer Bedarfsgemeinschaft gerechnet.

Der Nachrangigkeitsgrundsatz in der Sozialhilfe bedeutet, dass die Hilfeleistungen

nur erfolgen, wenn die betroffenen Individuen nicht in der Lage sind, sich aus eige-

ner Kraft zu helfen oder wenn die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbeson-

dere den Angehörigen oder Trägern anderer Sozialversicherungssparten erbracht

werden kann.

Die Sozialhilfe untergliedert sich in zwei Teilbereiche, die sich je nach Notlage

unterscheiden.Personen, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, um ihren

Bedarf an Kleidung, Nahrung, Unterkunft, Hausrat, Heizung, Körperpflege usw.

ausreichend zu decken, haben Anspruch auf laufende Hilfe zum Lebensunterhalt

(HLU), die auch als »Sozialhilfe im engeren Sinne« bezeichnet wird (§ 12 BSHG). Die

laufende Hilfe zum Lebensunterhalt wird außerhalb von Heimen in der Regel als

Geldleistung gewährt.

Die Hilfe in besonderen Lebenslagen als andere Form der Sozialhilfe wird im

Einzelfall bei einem außergewöhnlichen Finanzbedarf aufgrund einer besonderen

Lebenssituation gewährt, die der Betroffene nicht meistern kann. Als spezielle Hilfe

kommen dabei u. a. die Hilfe zur Pflege, die Eingliederungshilfe für behinderte

Menschen oder die Hilfe bei Krankheit in Frage. Die Hilfe in besonderen Lebens-

lagen wird im Folgenden nur am Rande behandelt, da ihr Empfängerkreis in der

Regel arbeitsunfähig ist und der hier vorgestellte Ansatz vorrangig auf die Reintegra-

tion von Hilfeempfängern in das Erwerbsleben abzielt.

Die Sozialhilfe stellt auf einen individuellen Notstand ab und hilft aus diesem

Grund jedem Einzelnen entsprechend seiner persönlichen Lage. Die Leistungen

werden ferner unabhängig davon gewährt, ob der Hilfeempfänger verschuldet oder

unverschuldet in Not geraten ist.
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Die Sozialhilfe wird aus allgemeinen Deckungsmitteln geleistet und gilt als

steuerfinanziertes, bedarfsabhängiges Transferinstrument.Die Bedarfe der laufenden

Hilfe zum Lebensunterhalt werden nach dem sozialhilferechtlichen Bedarf einer

Bedarfsgemeinschaft ermittelt. Der Bedarf setzt sich aus dem Regelbedarf und ge-

gebenenfalls Mehrbedarf sowie dem einmaligen Bedarf (§§ 21– 23) zusammen.

Der Regelbedarf, der sich aus dem Eckregelsatz ermittelt, wird für jede Bedarfs-

gemeinschaft individuell ermittelt und besteht aus dem Bedarf für Ernährung, Haus-

wirtschaft und aus persönlichen Bedürfnissen des täglichen Lebens. Die Höhe des

Eckregelsatzes,der den einfachen Lebensbedarf einer alleinstehenden Person decken

soll, wird formell von den Landesregierungen durch eine Rechtsverordnung, die

Regelsatzverordnung, jeweils am 1. Juli eines Jahres festgelegt. Dabei werden regel-

mäßig Anpassungen an die allgemeine Preisentwicklung vorgenommen, da es

nominal für Hilfeempfänger immer teuerer wird, sich die zur Sicherstellung des sozio-

kulturellen Existenzminimums notwendigen Güter zu beschaffen. Ferner werden

zum Regelbedarf die Kaltmiete und die Heizkosten hinzu gerechnet, die in Höhe

der tatsächlich anfallenden Aufwendungen gewährt werden, sofern sie einen

angemessenen Umfang nicht überschreiten.

Die beim Wohngeld berücksichtigungsfähigen Mieten gelten in der praktischen

Arbeit der Sozialämter als Obergrenzen. § 21 BSHG regelt die Gründe zur Übernahme

von einmaligen Leistungen, die unregelmäßig anfallen und u. a. aus der Instand-

setzung von Bekleidung,Wäsche und Schuhen sowie Lernhilfen für Schüler, Instand-

setzung von Hausrat und Wohnung und der Beschaffung von Gebrauchsgütern

bestehen können. Ein Mehrbedarf für Bedarfsgemeinschaften richtet sich nach

bestimmten Lebensumständen und wird in der Regel als Zuschlag zum jeweiligen

Regelsatz Personen ab 65 Jahren, Erwerbsunfähigen ohne Eingliederungshilfe,

Schwangeren (Zuschlag je 20 %), Alleinerziehenden (40 bzw. 60 %) und Behinder-

ten (40 %) gewährt. Tabelle 1 gibt exemplarisch Berechnungen aus dem Jahr 1999

des durchschnittlichen Bedarfs für unterschiedliche Haushaltstypen wieder.
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2 . 3 D A S  A R B E I T S L O S E N G E L D  I  U N D  I I  N A C H  H A R T Z  I V

Nach zähem Ringen verabschiedete der Bundesrat im Juli 2004 das Vierte Gesetz

für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, nachdem es bereits am 17. Oktober

2003 mit der Regierungsmehrheit den Bundestag passiert hatte. Das Gesetz regelt

u. a. die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zum neuen Arbeits-

losengeld II.Das bisherige Nebeneinander zweier steuerfinanzierter Fürsorgesysteme

wurde als zu ineffizient, zu wenig transparent und verwaltungsaufwändig angese-

hen.

Das bisherige Arbeitslosengeld wird nun als Arbeitslosengeld I bezeichnet. Die

Bezugsdauer vom Arbeitslosengeld I wird von derzeit bis zu 32 Monaten auf dann

in der Regel zwölf Monate reduziert, wobei die Reduktion der Bezugsdauer erst ab

dem Jahr 2006 eintritt. Nach Vollendung des 55. Lebensjahres und einer Beschäfti-

gungsdauer von mindestens 30 Monaten erhöht sich die Bezugsdauer auf 15 Monate

und bei einer Beschäftigungsdauer von mindestens 36 Monaten auf 18 Monate.

Entsteht der Anspruch auf Arbeitslosengeld bis zum 31.Januar 2006, bleibt es bei

der bisherigen Regelung mit einer maximalen Bezugsdauer von bis zu 32 Monaten.

Ab Januar 2005 erhalten die heutigen Empfänger von Arbeitslosenhilfe sowie

erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger die neue »Grundsicherung für Arbeitssuchende«,

das so genannte Arbeitslosengeld II (ALG II). Anspruchsberechtigt sind demnach

Personen, die erwerbsfähig sind und den eigenen Bedarf sowie den Bedarf ihrer mit

ihnen in Bedarfsgemeinschaften lebenden Angehörigen nicht decken können, also

hilfebedürftig sind. Um Bedürftigkeit nachzuweisen wird eine Prüfung der Ein-

kommens- und Vermögenssituation der Bedarfsgemeinschaft vorgenommen, die

sich hinsichtlich des Vermögens am derzeit geltenden Recht der Arbeitslosenhilfe

– und hinsichtlich des Einkommens am derzeit geltenden Recht der Sozialhilfe orien-
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Tabelle 1: Durchschnittlicher Bedarf nach Haushaltstypen in E

Quelle: Feist, 2000, eigene Berechnungen.

Anteil Haushaltstyp
Regel-

satz
Mehr-
bedarf

Unter-
kunft

Einmalige
Leistungen

Summe

42,0 % Alleinlebende(r) 279 – 280 44 603

12,9 % Alleinerziehende(r) 
mit einem Kind 432 111 373 75 991

8,2 % Paar ohne Kind 502 – 373 82 957

4,4 % Paar mit zwei Kindern 863 – 479 155 1497

3,5 % Paar mit drei Kindern 1042 – 534 191 1767



tiert. So werden pro Lebensjahr dem Antragssteller und seinem Partner ein Frei-

betrag von 200 Euro zugestanden. Allerdings nur bis zur Höchstgrenze von jeweils

13.000 Euro. (Bei älteren Arbeitslosen, die vor 1948 geboren sind, liegen die Frei-

beträge höher: pro Jahr bei 520 Euro, die Höchstgrenze bei 33.800 Euro.). Für Kinder

der Bedarfsgemeinschaft werden Grenzen von 4.100 Euro ab ihrer Geburt einge-

räumt.

Nicht als Vermögen gilt ein »angemessener Hausrat«. Darunter sind alle Gegen-

stände, die zur Haushaltsführung und zum Wohnen notwendig oder zumindest

üblich sind, zu verstehen.Eine Eigentumswohnung wird ebenfalls nicht als Vermögen

angesehen, sofern sie angemessen ist.

Ist Bedürftigkeit festgestellt, erhält der erwerbsfähige Arbeitssuchende Arbeits-

losengeld II, die nicht erwerbstätigen Mitglieder seiner Bedarfsgemeinschaft erhalten

Sozialgeld. Die Höhe der monetären Transfers sind weitestgehend pauschaliert. Der

Arbeitssuchende erhält einen Grundbetrag von 345 Euro bzw. 311 Euro sofern zwei

Erwerbsfähige im Haushalt leben. Kinder unter 14 Jahren erhalten ein Sozialgeld in

Höhe von 207 Euro, für jedes Kind ab 15 Jahren sowie jede weitere nicht erwerbs-

fähige erwachsene Person in der Bedarfsgemeinschaft erhalten die Arbeitssuchenden

276 Euro. Für Alleinerziehende besteht ein Anspruch auf einen erhöhten Grund-

bedarf von 469 Euro, wenn mindestens ein Kind unter 7 Jahren oder zwei Kinder

unter 16 Jahren im Haushalt leben. Bei mehr als drei Kindern erhöht sich der Grund-

betrag auf 552 Euro. Für folgende Bedarfe werden die tatsächlich angefallenen

Kosten übernommen, sofern sie angemessen sind:

Miete und Heizkosten,

Erstausstattung für Wohnung und Bekleidung,

Kosten für mehrtägige Klassenfahrten.

Überschreiten die Miet- und Heizkosten den angemessenen Umfang, so werden sie

für höchstens sechs Monate übernommen. Notfalls muss der Hilfeempfänger in eine

günstigere Wohnung umziehen.

Vom Niveau her liegt das ALG II im Wesentlichen auf dem Level der Sozialhilfe.

Für ehemalige Arbeitslosenhilfeempfänger kann dies zu spürbaren Einbußen führen,

denn die Arbeitslosenhilfe orientiert sich am letzten Einkommen, während sich das

ALG II am Existenzminimum orientiert. Finanzielle Einbußen wird es zudem für

Arbeitssuchende geben, deren Partner erwerbstätig sind. Beim ALG II wird das

gesamte Einkommen einer Bedarfsgemeinschaft bei der Anspruchsberechtigung

berücksichtigt. Die Abkopplung der Arbeitslosenhilfe von den früheren Einkommen

und die Berücksichtigung des Einkommens sowie des Vermögens der Bedarfs-

gemeinschaft soll verhindern, dass auch Haushalte, die trotz Arbeitslosigkeit Einzel-
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ner insgesamt ein hohes Einkommen erzielen oder über Vermögen verfügen, noch

Fürsorgeleistungen beziehen.

Finanzielle Härten, die beim Übergang vom ALG I zu ALG II auftreten können,

werden durch die Zahlung befristeter Zuschläge gemildert. Nach § 24 des neuen

Sozialgesetzbuches (SGB) II erhalten alle Arbeitslosen, deren Anspruch auf Arbeits-

losengeld gerade abgelaufen ist und die in das ALG II wechseln, einen Zuschlag. Er

beträgt zwei Drittel des Unterschieds zwischen Arbeitslosengeld und ALG II, höchs-

tens aber 160 Euro pro Erwachsenen zuzüglich 60 Euro pro Kind. Der Zuschlag wird

nach einem Jahr halbiert und fällt nach zwei Jahren weg.

Zudem erhalten die Arbeitssuchenden von der Agentur für Arbeit verschiedene

Eingliederungshilfen. Jedem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen wird ein Fallmanager

zugewiesen, der nicht mehr als 150 Personen betreuen soll, mittelfristig sollen es

nur noch 75 sein. Mit ihm schließt der Arbeitssuchende eine Eingliederungsverein-

barung ab. In den Eingliederungsvereinbarungen wird mit den Arbeitslosen fest-

gelegt, welche eigenen Anstrengungen sie unternehmen müssen und durch welche

Qualifizierungsmaßnahmen sie unterstützt werden. Psychosoziale Hilfe wie etwa

Schuldner- und Suchtberatung gehören ebenfalls zu den Leistungen und werden

von den Kommunen übernommen. Darüber hinaus erhält er sämtliche Leistungen

nach SGB III, wenn ein Anspruch vorliegt und ist gesetzlich kranken-, pflege- und

rentenversichert.

Das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt folgt der

Maxime »Eigeninitiative fördern – Eigenverantwortlichkeit fordern« des aktivieren-

den Sozialstaats und sieht vor, finanzielle Anreize für die Aufnahmen oder Aufrecht-

erhaltung eines Beschäftigungsverhältnisses für die Arbeitssuchenden zu stärken.

Der Fallmanager hat die Möglichkeit, nach seinem Ermessen dem Hilfeempfänger

ein befristetes Einstiegsgeld zu gewähren. Im Rahmen dessen werden zudem die

Hinzuverdienstgrenzen erweitert. Bei einem Arbeitseinkommen von bis zu 400 Euro

monatlich werden 15 Prozent nicht mit dem ALG II verrechnet. Für den Teil des Ein-

kommens zwischen 400 und 900 Euro gilt ein Freibetrag von 30 Prozent. Für den

Teil, der zwischen 900 und 1500 Euro liegt, beträgt der Freibetrag wiederum 15 Pro-

zent.Wer arbeitet, soll mehr Geld zur Verfügung haben als ein Erwerbsloser, der trotz

Erwerbsfähigkeit nicht arbeitet.

Vorgesehen ist ferner der Ausbau der öffentlichen Arbeitsgelegenheiten. Auf

diesen Stellen sollen Arbeitslose einfache Arbeiten für das Gemeinwesen über-

nehmen. Dafür erhalten sie zusätzlich zum ALG II einen Euro pro Stunde. Mit diesem

Instrument soll ihre Arbeitsbereitschaft geprüft werden, und sie sollen wieder an

die Arbeitswelt heran geführt werden. Außerdem wird die Höhe des steuerlichen
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Freibetrags in Abhängigkeit von den familiären Verpflichtungen des Leistungs-

empfängers gestaffelt. Im Gegenzug wird unkooperatives Verhalten durch Leistungs-

kürzung bzw. Sperrzeiten sanktioniert. Ferner ist dem Arbeitssuchenden grundsätz-

lich jede Arbeit zumutbar. Nimmt ein erwerbsfähiger Hilfeempfänger eine

angebotene Arbeit nicht an, kann das ALG II für zunächst drei Monate um 30 Pro-

zent gekürzt werden. Jugendlichen unter 25 Jahren kann die Unterstützung für die

Dauer von drei Monaten ganz gestrichen werden.

Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende und die Vermittlung in den

Arbeitsmarkt sollen in der Regel die Kommunen und die örtlichen Agenturen für

Arbeit in gemeinsamen Arbeitsgemeinschaften sein. Von den 439 kommunalen

Sozialhilfeträgern sollen jedoch 69 die Möglichkeit erhalten, die Betreuung der Lang-

zeitarbeitslosen durch die Wahl des so genannten Optionsgesetzes unabhängig von

den Arbeitsagenturen zu übernehmen.

Für die ca. 1,1 Millionen erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger und deren Fami-

lien übernimmt der Bund an Stelle der Kommunen die Unterhaltskosten und Aus-

gaben für ihre Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Die derzeit ca. 2,1 Millionen

Empfänger von Arbeitslosenhilfe werden bisher bereits aus Bundesmitteln unter-

stützt. Die Kommunen tragen einen Großteil an den Wohnungs- und Heizkosten

aller 3,2 Millionen erwerbsfähigen Langzeitarbeitslosen. Im Rahmen dessen hat der

Bund zugesagt, sich mit 3,2 Milliarden Euro an den Unterkunfts- und Heizkosten der

Langzeitarbeitslosen zu beteiligen, sodass per saldo für die Kommunen eine Entlas-

tung von ca. 2,5 Mrd. Euro erzielt werden soll.
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3 . S T I L I S I E R T E  E M P I R I S C H E  FA K T E N
D E R  A R B E I T S S U C H E

Sozialhilfe- und Arbeitslosenquoten nehmen in Deutschland weitgehend einen

parallelen Verlauf, weshalb die angespannte Arbeitsmarktsituation in Deutschland

und im internationalen Vergleich mit ihren Problemgruppen verdeutlicht wird, um

anschließend ausführlich auf die Entwicklung der Sozialhilfedaten einzugehen.

3 . 1 A R B E I T S L O S I G K E I T  I M  I N T E R N AT I O N A L E N  KO N T E X T:

E N T W I C K L U N G , U M FA N G , P R O B L E M G R U P P E N

Seit Mitte der 70er Jahre wird das Ziel der Vollbeschäftigung nicht mehr erreicht.

Die Bundesrepublik Deutschland verzeichnet wie die meisten westeuropäischen

Staaten ebenfalls anhaltende bzw. stufenartig ansteigende Arbeitslosigkeit. Viele

europäische Staaten versuchen, mit großen monetären Ressourcen das Problem

der Massenarbeitslosigkeit in den Griff zu bekommen. Dafür wurden prozesspoli-

tische Instrumente, aktive und passive Anpassungsmaßnahmen sowie rechtspoli-

tische Eingriffe mit dem Ziel vorgenommen, den Rahmen der jeweiligen Arbeits-

marktordnung umzugestalten. In Deutschland wird seit einiger Zeit erfolglos

versucht, die Arbeitslosigkeit mit unterschiedlichen Mitteln zu bewältigen. Die

Ursachen der anhaltenden europäischen Ungleichgewichte auf den Arbeitsmärk-

ten sind weniger in Anpassungsdefiziten auf den Gütermärkten oder mangelnder

effektiver Nachfrage zu suchen, sondern sind überwiegend struktureller Natur.9

3 . 1 . 1 D i e  i n t e r n a t i o n a l e  P e r s p e k t i v e

Die Arbeitslosigkeit hat sich nicht in allen Ländern gleich entwickelt. Es konnten

zum Teil sehr unterschiedliche Entwicklungen der Beschäftigung beobachtet wer-

den. So wird zum Beispiel immer von der europäischen Arbeitslosigkeit und vom

amerikanischen Beschäftigungswunder gesprochen. Ein genauer Blick auf die

Erwerbslosigkeit in Europa verdeutlicht divergierende Arbeitsmarktkonstellationen.

Beim Vergleich der standardisierten Arbeitslosenquoten zwischen den USA und der

Europäischen Union (EU) zeigt sich seit den 70er Jahren eine sehr unterschiedliche
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Entwicklung auf den nationalen Arbeitsmärkten. Abbildung 2 verdeutlicht die

beträchtlich über dem entsprechenden Wert in Westdeutschland liegende Arbeits-

losenquote der USA bis Anfang der 80er Jahre. Die Vereinigten Staaten waren kei-

neswegs durch andauernde Vollbeschäftigung gekennzeichnet. Nach einem ruck-

artigen Anstieg der Arbeitslosigkeit in den Jahren 1976, 1982 und 1991 wurde nach

der wirtschaftlichen Erholung das Niveau vor der Erhöhung stets wieder erreicht.

Das macht im Wesentlichen den Unterschied zur deutschen Situation aus. Hier ver-

läuft die Arbeitslosenquote eher treppenförmig nach oben und sinkt nicht wieder

auf das ursprüngliche Niveau, d.h. jeder rezessionsbedingte Anstieg der Arbeitslo-

sigkeit setzt auf einem höheren Niveau an.

Abbildung 2: Arbeitslosenquoten im internationalen Vergleich

Quelle: OECD, Employment Outlook, verschiedene Jahrgänge.

In den Rezessionsjahren 1973/74, 1981/82 und 1992/93 stieg die Arbeitslosigkeit in

Deutschland jeweils stark um ca.4 %, im konjunkturellen Aufschwung sank sie jedoch

nur unmerklich. Aus dieser Entwicklung resultierte eine ansteigende Sockelarbeits-

losigkeit, die sich zu lang anhaltender struktureller und perforierter Langzeit-

arbeitslosigkeit10 manifestierte. Durch diese treppenförmige Zunahme der Arbeits-

losigkeit um ca. 800.000 Personen wird deutlich, dass sich kurzfristige konjunkturelle

Arbeitslosigkeit in langfristige strukturelle Arbeitslosigkeit wandeln kann.
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Die europäischen Arbeitsmärkte scheinen sich zu erholen (vgl. Abbildung 2); so

hat die Arbeitslosigkeit in Europa den niedrigsten Stand seit 1993 erreicht. Unge-

achtet des rückläufigen Trends sind die Arbeitslosenquoten in der EU immer noch

deutlich höher als in den Vereinigten Staaten, wo nur etwa 4 % der Erwerbsperso-

nen arbeitslos sind. Vielfach kennzeichnet eine lang anhaltende Arbeitslosigkeit

immer noch die Lage auf den europäischen Arbeitsmärkten.11 In den einzelnen euro-

päischen Ländern ist die Arbeitslosigkeit jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt.

Während in kleineren Ländern (wie Luxemburg, Österreich und Portugal) die Arbeits-

losenquote bei ca. 5 % lag, gingen in größeren Staaten wie Deutschland, Frankreich

und Spanien wesentlich mehr Menschen keiner Beschäftigung nach. Die Arbeits-

losenquoten nehmen allerdings nicht nur zwischen Ländern unterschiedliche Werte

an, sondern auch innerhalb von Nationalstaaten. So ist die Arbeitslosenquote im

Norden Italiens mit ca. 4 % wesentlich geringer als im Süden mit zum Teil über 25 %.

In Deutschland sind ebenfalls große regionale Unterschiede zu beobachten.Während

im Süden Deutschlands weniger als 5 % ohne Beschäftigung sind, liegt der Wert im

Osten teilweise bei über 20 %.12

Ein Vergleich der Arbeitslosigkeit in Europa zwischen 1990 und 2002 zeigt, dass

einige Länder ihre Arbeitslosigkeit seit 1990 erfolgreich absenken konnten, während

sie in anderen Staaten in diesem Zeitraum beständig zunahm. Irland ist es beispiels-

weise gelungen, die Arbeitslosigkeit von knapp 14 % auf unter 5 % zu senken. Auch

die Niederlande haben es geschafft, die Erwerbslosigkeit zu halbieren. Hingegen

konnten Staaten wie Deutschland und Finnland keine Erfolge beim Kampf gegen

die Unterbeschäftigung erzielen.
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Abbildung 3: Standardisierte Arbeitslosenquoten im europäischen Vergleich

Quelle: OECD, Employment Outlook, 2001.

Bei der Arbeitslosigkeitsstruktur in Europa und ausgewählten OECD-Staaten fällt

der hohe Anteil von gering qualifizierten Personen an der gesamten Arbeitslosigkeit

auf. Ungelernte Personen haben in allen Staaten das höchste Arbeitslosigkeitsrisiko.

Dabei weist Deutschland mit knapp 14 % eine verhältnismäßig hohe Arbeitslosen-

rate bei gering qualifizierten Menschen auf. Einerseits lässt sich diese Entwicklung

auf eine starke Konkurrenz aus den Niedriglohnländern zurückführen, andererseits

spiegelt sie den steigenden Bedarf nach hochqualifizierten Arbeitnehmern wider.
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Abbildung 4: Qualifikationsspezifische Arbeitslosigkeit im internationalen Vergleich

Quelle: OECD, Employment Outlook, 2002, S. 318 ff.

Die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland, Österreich und Luxemburg ist im Ver-

gleich zu anderen europäischen Staaten gering (vgl.Tabelle 2). Dafür zeigt sich das

berufliche Ausbildungssystem verantwortlich, das bei allen Unterschieden drei Erfolg

versprechende Gemeinsamkeiten aufweist: Erstens erfolgt bei diesen Ausbildungs-

systemen eine schrittweise Integration in die berufliche Praxis, zweitens wird die

Ausbildung durch eine schulische Komponente flankiert und drittens liegt die Aus-

bildungsvergütung wesentlich unter den sonst üblichen Löhnen. Um kurz nach der

Ausbildung eine Beschäftigung zu finden, erweist sich die Situation in Griechen-

land, Spanien und Italien am schwierigsten.

In der gesamten EU ergibt sich somit ein eher gemischtes Bild der Jugendarbeits-

losigkeit.Auch die Niederlande weisen mittlerweile eine recht niedrige Jugendarbeits-

losigkeit auf, obwohl dort kein Ausbildungssystem wie beispielsweise in Deutsch-

land oder Luxemburg herrscht. Allerdings wurden die gesetzlich festgeschriebenen

Mindestlöhne in den Niederlanden für Jugendliche vor einiger Zeit erheblich gesenkt,

in deren Folge auch die Arbeitslosigkeit bei dieser Gruppe zurückgegangen ist.
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Ein weiteres europäisches Arbeitsmarktproblem liegt in der zunehmenden Lang-

zeitarbeitslosigkeit, wovon gering qualifizierte und ältere Arbeitnehmer vermehrt

betroffen sind.Diese Entwicklung führt auch zu zunehmenden Problemen der Finan-

zierung der Grundsicherungssysteme, da der Bezug von Grundsicherungsleistungen

in der Regel durch anhaltende Arbeitslosigkeit eingeleitet wird.Neben den negativen

Makroeffekten der Arbeitslosigkeit wie Reduktion von Produktion und Einkommen

sowie Erhöhung der Ungleichheit zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen treten

mit zunehmender Dauer der Erwerbslosigkeit verstärkt negative psychische Folgen

bei den Betroffenen auf.

Für die Arbeitsmarktpolitik bzw. dem aktivierenden Sozialstaat ist demnach die

Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit eine vorrangige Aufgabe, weil die Wahr-

scheinlichkeit der Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt mit Dauer der Arbeits-

losigkeit rapide sinkt.

Abbildung 4 verdeutlicht den hohen Prozentsatz der Langzeitarbeitslosigkeit

an der Gesamtarbeitslosigkeit. Auch dabei nehmen die größeren europäischen

Staaten eine führende Rolle ein. In Deutschland, Griechenland und Italien ist Arbeits-

losigkeit durch ihre Persistenz gekennzeichnet, während das Problem in Dänemark

und Österreich wesentlich geringer ist. Die durchschnittliche Verweildauer in der

Arbeitslosigkeit ist in der EU wesentlich länger als in den USA.13 Weiterhin war der

Anstieg der aggregierten Arbeitslosigkeit in Europa mit einer wesentlich stärkeren

Zunahme bei der Langzeitarbeitslosigkeit verbunden. Offensichtlich ist der ameri-

kanische Arbeitsmarkt besser dazu in der Lage, Arbeitslosen wieder eine Anstellung
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Tabelle 2: Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen in Prozent (1999)

Quelle: Eurostat, 1999.

Österreich 6,6 %

Luxemburg 7,0 %

Deutschland 9,9 %

Belgien 22,2 %

Niederlande 7,8 %

Frankreich 26,7 %

Griechenland 29,8 %

Italien 33,8 %

Spanien 35,3 %

EU gesamt 17,2 %



zu verschaffen. Das deutet auf eine größere Dynamik des amerikanischen Arbeits-

marktes im Vergleich zum europäischen hin, wobei in Krisenzeiten der Beschäfti-

gungsabbau in den USA wesentlich höher ist als in Europa.

Abbildung 5: Langzeitarbeitslosigkeit in Europa

Quelle: OECD, Employment Outlook, 2002.

Verschiedene Formen von Arbeitslosigkeit lassen sich auf unterschiedliche Faktoren

zurückführen. Technisch-organisatorischer Fortschritt, Nachfrageschocks, Ölpreis-

krisen, Strukturwandel, intensiver internationaler Wettbewerb auf den Märkten und

eine strikte auf niedrige Inflationsraten zielende Geldpolitik sorgen für einen Wandel

der betrieblichen Organisation und der Beschaffungs- und Personalstrategien. Mit

diesen Veränderungen sind Arbeitsnachfrageverschiebungen verbunden.14 Bislang

gelingt es nicht, den treppenartigen Anstieg der Arbeitslosigkeit in Deutschland zu

verhindern.
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3 . 1 . 2 A u s g e w ä h l t e  F a k t e n  z u r  A r b e i t s l o s i g k e i t

i n  D e u t s c h l a n d

Abbildung 5 zur langfristigen Entwicklung der Arbeitslosigkeit macht den Aufbau

der Sockelarbeitslosigkeit besonders deutlich. Anfang der 90er Jahre kam es in den

neuen Bundesländern zu einem Einbruch der Beschäftigung, da der internationale

Wettbewerb alle Schwächen der vormals sozialistischen Volkswirtschaft schonungslos

aufdeckte. Zuvor war der ostdeutsche Arbeitsmarkt von den hoch entwickelten

Volkswirtschaften abgeschottet und die vermeintliche Vollbeschäftigung wurde

durch verdeckte Arbeitslosigkeit erkauft.

Die Zahl der Erwerbstätigen im Osten sank innerhalb von nur zwei Jahren von

ca. neun auf sechs Millionen. Nach einer leichten Erholung – durch den massiven

Einsatz der aktiven Arbeitsmarktpolitik – stieg die Arbeitslosigkeit in Ostdeutsch-

land weiter. Bezogen auf die Wohnbevölkerung unterscheidet sich die Beschäfti-

gung quantitativ gleichwohl nicht sehr von der im Westen; während die Erwerbs-

tätigenquote der alten und neuen Länder relativ eng beieinander liegen, sind die

Arbeitslosenquoten im Osten etwa doppelt so hoch.
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Abbildung 6: Arbeitslose in Deutschland von 1960 bis 2002

Quelle: BA, o.J.

Dabei zeigt die amtliche Statistik nicht das gesamte Ausmaß der Arbeitslosigkeit.

Addiert man zu den registrierten Arbeitslosen die so genannte »verdeckte Arbeits-

losigkeit« hinzu – also Teilnehmer an staatlichen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen,

Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen, Empfänger von Altersübergangsgeld

und Bezieher von Altersrente wegen Arbeitslosigkeit sowie Bezieher von Kurzarbei-

tergeld – summiert sich die aggregierte Arbeitsplatzlücke in Deutschland auf über

fünf Millionen Menschen. Die Arbeitslosenquote eingeschlossen verdeckter Arbeits-

loser liegt im Westen dann bei etwa 10 %, in den neuen Bundesländern bei weit

mehr als 20 %.Mit dem Anstieg der gesamten Arbeitslosigkeit verlängerte sich eben-

falls die Dauer Erwerbslosigkeit. Derzeit sind weit über 30 % aller Betroffenen zwölf

Monate oder länger arbeitslos, wobei seit einiger Zeit in Ost- und Westdeutschland

divergierende Entwicklungen beobachtet werden können.
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Abbildung 7: Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland

Quelle: BA, o.J.

Vor dem Hintergrund des Wandels auf dem Arbeitsmarkt, zunehmender Frauen-

erwerbstätigkeit, vermehrter Zuwanderung aus dem Ausland und Wohnsitzver-

lagerungen aus den neuen in die alten Bundesländer hat sich die qualifikatorische

Struktur der Arbeitslosen in Deutschland verändert. Aus Abbildung 8 geht für die

alten und die neuen Bundesländer hervor, dass un- und angelernte Erwerbsperso-

nen, also nichtformal Qualifizierte, über den gesamten Zeitraum hinweg ein deut-

lich höheres Arbeitsmarktrisiko trugen als Erwerbspersonen mit abgeschlossener

Berufsausbildung.

Die Arbeitslosenquote der Ungelernten stieg in Westdeutschland zwischen 1975

und 1998 auf das Drei- bis Vierfache (von 6,1 auf 23,3 %). Bereits jede fünfte

Erwerbsperson ohne Berufsausbildung war 1998 arbeitslos. Im Vergleich dazu erhöhte

sich die Arbeitslosigkeit in allen anderen Qualifikationsgruppen weniger stark. Im

Jahr 1998 lag die Gesamtarbeitslosenquote im alten Bundesgebiet bei 8,9 %.

Erwerbspersonen mit abgeschlossener Lehre/Berufsfachschule waren hingegen zu

6,9 % und solche mit Fachschulabschluss (vor allem Meister und Techniker) zu 3,6 %
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hochschulabsolventen fielen mit 3,5 % bzw. 2,4 % deutlich geringer aus. Die Daten

für Westdeutschland sind nicht mit denen der neuen Bundesländer zu vergleichen,

weil in der ehemaligen DDR Ausbildungspflicht bestand, sodass die Werte durch-

aus noch Verzerrungen aufweisen können.15 Der zu beobachtende Anstieg der

Arbeitslosigkeit konzentriert sich vor allem auf den Bereich der gering qualifizier-

ten Arbeitnehmer.

Abbildung 8: Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten

Quelle: IAB, o.J.

Erwerbstätige mit niedrigem Ausbildungsstand und insbesondere solche ohne

abgeschlossene Berufsausbildung sind deutlich überproportional von Arbeitslosig-
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0

10

20

30

40

50

60

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

Prozent

0

5

10

15

20

25

30

1
9

7
5

1
9

7
6

1
9

7
7

1
9

7
8

1
9

7
9

1
9

8
0

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

Prozent

 

23,3 % ohne Ausbildung

53,5 % ohne Ausbildung

8,9 % Insgesamt

6,9 % Lehre/BFS

3,5 % Universität

3,6 % Fachschule

2,4 % Fachhochschule

17,0 % Insgesamt

18,6 % Lehre/BFS

5,2 % Universität

5,9 % Fachschule

3,8 % Fachhochschule

Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbstätigen (ohne Auszubildende) gleicher Qualifikation
Erwerbstätige ohne Angabe zum Berufsabschluss nach Mikrozensus je Altersklasse proportinal verteilt
Quelle: IAB-Berechnungen auf Basis Mikrozensus und Strukturerhebungen der BA (jeweils Ende September)

Neue Länder und Berlin-OstAlte Länder und Berlin-West
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ten Arbeitslosen ist auch über die Ländergrenzen hinweg zu beobachten. Über-

wiegend handelt es sich dabei um unfreiwillige Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosen

würden gern eine ihrer Qualifikation entsprechende Arbeit beim herrschenden Real-

lohn annehmen.16 Die Schwankungen der Beschäftigung sind zu groß und dauer-

haft, um sie als optimale intertemporale Substitution zwischen Arbeitszeit und

Freizeit zu interpretieren.

Nach Alter differenzierte Arbeitslosenquoten zeigen, dass die Altersgruppe der

55- bis 60-Jährigen in besonderem Maße von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Hier

erreicht die Arbeitslosenquote über 20 % und fällt fast doppelt so hoch aus wie der

Durchschnittswert für alle Altersgruppen. Zugleich sind für diesen Personenkreis

erhebliche Vermittlungsschwierigkeiten zu beobachten. Mögliche Gründe dafür

können in den Frühverrentungsregelungen oder in der Sozialauswahl nach § 1 Abs.

3 KSchG gesucht werden, nach der das Alter des Arbeitnehmers gleich nach der

Dauer der Betriebszugehörigkeit bei Kündigungen berücksichtigt werden muss.

Zudem haben ältere Menschen häufiger Unterhaltsverpflichtungen zu leisten als

jüngere Arbeitnehmer, die als dritter Faktor bei der Sozialauswahl beachtet werden

müssen. Des Weiteren fällt es Menschen mit zunehmendem Alter schwerer, den

steigenden Anforderungsprozessen des strukturellen Wandels zeitnah zu folgen.

Daraus folgt eine starke Profildiskrepanz zwischen älteren Arbeitnehmern und der

Arbeitsnachfrageseite. Für Personen mit mehreren Risikofaktoren wie Alter, geringe

oder keine Qualifikation und Krankheit verlängert sich die durchschnittliche Arbeits-

losigkeitsdauer rapide.
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Der Wechsel in den Vorruhestand nach langfristiger Arbeitslosigkeit mit 60 Jahren

ist eine im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik häufig angewendete Form der Beschäfti-

gungsanpassung. Mittlerweile wurden die Frühverrentungsmöglichkeiten stark ein-

geschränkt, da die Erfolge dieser Maßnahme eher zweifelhaft und zudem über ver-

mehrte Rentenzahlungen bei weniger Einzahlern sehr kostspielig sind. Jedoch fehlt

die empirische Evidenz darüber, ob es eine Kausalität zwischen dem vermehrten

Anstieg der Arbeitslosigkeit von älteren Arbeitnehmern mit diesen institutionellen

Änderungen gibt.17

Im Rahmen der Frühverrentung wird häufig auf einen Anstieg eines Moral-

Hazard-Verhaltens der Arbeitnehmer und damit auf eine Ausdehnung der Sozial-

leistungen über das effiziente Niveau hinaus geschlossen. Aufgrund des Moral-

Hazard-Verhaltens gehen die Arbeitsanreize in der Bevölkerung zurück, was sich in

freiwilligen Kündigungen und sinkenden Entlassungsvermeidungsaktivitäten äußern

kann.Theoretisch wird dies damit begründet, dass durch einen umfassenderen Ver-

sicherungsschutz die Opportunitätskosten der Arbeitssuche bzw. von vermehrter

Freizeit reduziert werden. Somit senkt Moral Hazard die Effizienz des Versiche-

rungssystems.18
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17 Vgl. Steiner, 1997, S. 137 ff.
18 Vgl. Eisen, 1997; Schreyögg, 2002, S. 160 ff.

Tabelle 3: Anteilswerte1) der Arbeitslosigkeit nach Altersgruppen 2000

1) Bezugsgröße: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte – jeweils 30.6. – und Arbeitslose – jeweils 30.9 –
(RdErl 30/93).

Quelle: BA, o.J.

Altersgruppen BR-Deutschland

unter 20 Jahre 10,1 %

20 bis unter 25 Jahre 12,1 %

25 bis unter 30 Jahre 8,7 %

30 bis unter 35 Jahre 8,8 %

35 bis unter 40 Jahre 9,9 %

40 bis unter 45 Jahre 10,4 %

45 bis unter 50 Jahre 11,4 %

50 bis unter 55 Jahre 14,4 %

55 bis unter 60 Jahre 21,0 %

60 bis unter 65 Jahre 22,6 %

Insgesamt 11,8 %



Noch besorgniserregender als der aktuelle Stand ist die mittelfristige Entwick-

lung der Unterbeschäftigung. Die in den Rezessionsphasen in Deutschland erwar-

tungsgemäß ansteigende, aber in der anschließenden Aufschwungphase nicht mehr

auf das ursprüngliche Niveau absinkende Arbeitslosigkeit verdeutlicht einen steti-

gen Anstieg der Erwerbslosigkeit. Aus Abbildung 9, in der der Verlauf der Okun-

Kurve für Westdeutschland von 1960 bis 1995 nachgezeichnet ist, kann man die

prekäre Entwicklung ersehen. Die empirische Darstellung, welche die Entwicklung

der Arbeitslosenquote und das Potenzialkonzept des Sachverständigenrates zur

Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) verwendet, zeigt die

relativ schnell zunehmende Arbeitslosigkeit im konjunkturellen Abschwung,während

es im Aufschwung nur zu einer recht zögerlichen Beschäftigungsreaktion kam.

Danach korrespondiert über den Betrachtungshorizont eine konstante Kapazitäts-

auslastung mit immer höheren Arbeitslosenquoten.

Abbildung 9: Okun-Kurve für Westdeutschland von 1960 bis 1995

Quelle: Sesselmeier/Blauermel, 1997, S. 34.
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Das Konzept der hysteresen bzw.persistenten19 Arbeitslosigkeit untermauert theore-

tisch den empirischen Verlauf. Letztlich führt diese Entwicklung zu einem steigen-

den Trend der Arbeitslosenquote. Arbeitslosigkeit ist damit kein Problem zyklischer

Konjunkturschwankungen mehr, sondern dauerhafter Natur.

3 . 2 S O Z I A L H I L F E  I N  D E U T S C H L A N D :

E N T W I C K L U N G , U M FA N G , S T R U K T U R

Die Ansprüche an die Sozialhilfe haben sich mit der Zeit deutlich verändert. Die

Sozialhilfe ist anfänglich für vorübergehend in Not geratene Personen eingeführt

worden. Es wurde damit gerechnet, dass das staatliche Mindestsicherungssystem

sich im Zuge der voranschreitenden wirtschaftlichen Entwicklung überholen würde.

Im Gegensatz zu diesen Einschätzungen wird die Sozialhilfe heute von einer wachsen-

den Zahl von Menschen zur dauerhaften Absicherung ihrer Existenz unabkömm-

lich. Begründet liegt diese Entwicklung hauptsächlich in den Folgen des ökonomi-

schen Strukturwandels und der mit ihm verbundenen Arbeitslosigkeit. Davon sind

– wie bereits oben aufgezeigt – besonders gering qualifizierte Personen betroffen,

deren Humanvermögen in Folge von neuen Produktionsprozessen schneller ent-

wertet wird.

Die geringe Qualifikation führt dann zum dauerhaften und innerhalb von

Familien tradierten Bezug von Sozialhilfe. Die Tendenz zu Einpersonen- und Allein-

erziehenden-Haushalten wirkt in dieser Hinsicht noch verstärkend, weil Einkom-

mensausfälle hier nur begrenzt durch andere Einnahmequellen der Haushalte aus-

geglichen werden können. Die Kommunen müssen dem gestiegenen Volumen von

Sozialhilfeempfängern bei begrenzten fiskalischen Möglichkeiten gerecht werden.

Im Rahmen der Diskussion um den aktivierenden Sozialstaat und den Reformen

von Hartz IV werden neue Anforderungen an sie gestellt. Sozialpolitisch äußert sich

dies in einer Sozialhilfesteuerung, die auf das Ziel der schnellen Reintegration in den

Arbeitsmarkt gerichtet ist. Für die Modernisierung der Sozialhilfesteuerung erge-

ben sich somit die zwei Bedingungen der fiskalischen Rahmenbedingungen und

des sozialpolitischen Anspruchs.
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19 Die Begriffe Persistenz und Hysterese werden in der Literatur häufig synonym verwendet, wobei Persis-
tenz eigentlich eine abgeschwächte Form der Hysterese ist.



3 . 2 . 1 D i e  S o z i a l h i l f e  a l s  f i s k a l i s c h e  B e l a s t u n g

d e r  K o m m u n e n

Seit Inkrafttreten des Bundessozialhilfegesetztes von 1962 ist die Anzahl der Empfän-

ger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU), ausgehend von einem relativ

niedrigen Niveau, relativ kontinuierlich gestiegen. So bezogen am Ende des Jahres

1965 laut Statistischem Bundesamt nur etwas über eine halbe Million Menschen

Sozialhilfe. 1975 waren es bereits 852.000 und zehn Jahre später dann mit 1,4 Millio-

nen deutlich über einer Million. 1995 erhielten dann über 2,5 Millionen Menschen

laufende Hilfe zum Lebensunterhalt. Ende 1998 näherte sich die Anzahl der Hilfe-

empfänger mit fast drei Millionen einem vorübergehenden Höhepunkt. Seit 2002

ist wieder ein Anstieg der Hilfeempfänger zu verzeichnen, nachdem seit 1999 eine

leichte Entspannung zu beobachten war.

Abbildung 10: Empfänger von Sozialhilfe (nur HLU) in Deutschland zum jeweiligen 
Jahresende von 1963 bis 2002

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2003.

Zum Jahresende 2002 waren in Deutschland insgesamt 2,76 Millionen Personen in

1,44 Millionen Haushalten auf Sozialhilfe angewiesen. Dies entspricht einem Anstieg

um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Während in Westdeutschland die Gesamt-

zahl der Empfänger gegenüber 2001 nur um 2,0 Prozent stieg, war in Ostdeutsch-

land im selben Zeitraum ein deutlich stärkerer Anstieg festzustellen (+ 7,0 %). Die

Sozialhilfequote betrug – wie im Vorjahr – 3,3 Prozent. Unter den Empfängern waren

2,14 Millionen Deutsche und 614 000 Ausländer. Der Ausländeranteil lag somit bei
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chen Bezieher. Unter den Sozialhilfehaushalten gab es 611 000 Haushalte von Allein-

stehenden. 140 000 von Ehepaaren mit Kindern und 109 000 von Ehepaaren ohne

Kinder. Besonders häufig, und zwar in 340 000 Fällen, bezogen allein erziehende

Frauen Sozialhilfe.

Nach Bevölkerungsgruppen betrachtet wird die Sozialhilfe unterschiedlich häufig

in Anspruch genommen, wie Abbildung 11 zeigt. Mit der so genannten Sozialhilfe-

quote kann die Sozialhilfe-Inanspruchnahme verschiedener Bevölkerungsgruppen

quantifiziert und miteinander verglichen werden. Am Jahresende 2002 bezogen

insgesamt 3,3 % der Bevölkerung Sozialhilfe. Der Anteil von Ausländern und Kindern

unter 18 Jahren ist dabei drastisch hoch angesiedelt.

Abbildung 11: Sozialhilfequoten1) 1980 und 2002 nach Personen am Jahresende

1) Anteil der Empfänger/-innen laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen an der
jeweiligen Bevölkerung.

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2003.
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Betrachtet man zusätzlich die Entwicklung der Sozialhilfe- und Arbeitslosenquote

im Vergleich, so zeigt sich ein ähnlicher Verlauf. Von 1965 bis 1995 steigt die

Arbeitslosenquote, mit einigen Schwankungen, kontinuierlich an, von etwa 0,7 Pro-

zent 1965 auf 10,4 Prozent 1995. Im Jahr 1997 waren bereits 12, 7 Prozent der

Erwerbspersonen arbeitslos gemeldet. Für 1998 und 1999 zeigt sich eine leichte

Entspannung mit einem Rückgang der Quote auf 12,3 Prozent in 1998 und auf

11,7 Prozent in 1999, um danach wieder anzusteigen.

Abbildung 12: Entwicklung der Arbeitslosenquote in Deutschland von 1963 bis 2002

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2003.

Der parallele Verlauf von Arbeitslosen- und Sozialhilfequote weist auf den Zusam-
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losigkeit Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) beziehen. So trägt die Entspannung auf
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Abbildung 13: Entwicklung der Sozialhilfequote (nur HLU) in Deutschland von 
1963 bis 2002

Quelle Statistisches Bundesamt, 2003.
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In Tabelle 1 wird diese Systematik aufgenommen und zusätzlich mit aktuellen Daten

auf das Jahr 1999 bezogen. Für 1997 bedeutet dies ein Bruttoarbeitskräftepoten-

zial, welches bei über 40 Prozent der HLU-Empfänger liegt und ein Nettoarbeits-

kräftepotenzial von 34,4 Prozent. Im Jahr 2002 liegt das Bruttoarbeitskräftepoten-

zial bei 45,4 Prozent der Hilfeempfänger, das Nettoarbeitskräftepotenzial bei

35,9 Prozent. Für 2002 bedeutet das konkret, dass noch fast eine Million der knapp

2,8 Millionen Sozialhilfeempfänger potenziell arbeiten könnten, ohne in Maßnah-

men zur Verselbstständigung oder in Arbeitsverhältnissen zu sein. Setzt man das

Bruttoarbeitskräftepotenzial in Relation zum Nettoarbeitskräftepotenzial wird deut-

lich, dass knapp 80 Prozent der potenziell erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger

weder erwerbstätig noch in Maßnahmen befindlich sind. Gegenüber 1997 stellt dies

einen Rückgang von 5,8 Prozent dar.

Für die Kommunen ist der Anstieg der Hilfeempfänger und seine Ursache deshalb

von Bedeutung, da ihnen bislang im föderalen System der Bundesrepublik Deutsch-

land als Träger der Sozialhilfe die Ausgabenverantwortung obliegt. Auch im Zuge

der neuen Regelung um das Arbeitslosengeld I und II werden die Kommunen weiter-

hin gehalten sein, die Sozialhilfequote so niedrig wie möglich zu halten, da sie weiter-

hin für Unterkunftsleistungen zuständig bleiben. In diesem Zusammenhang wird
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Tabelle 4: Schätzung des Arbeitskräftepotenzials der Sozialhilfeempfänger 
zu den Jahresenden 1997 und 2002

1) Die Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen.
Quelle: Statistisches Bundesamt, 2003.

Zum Jahresende 1997 2002

Empfänger von Sozialhilfe im engeren Sinne1) 2 893 000 2 757 000
./. Minderjährige ./. 1 077 000 ./. 886 000
./. Personen über 60 Jahre ./. 269 000 ./. 189 000

= Personen im Alter von 18 – 59 Jahren = 1 548 000 = 1 681 000
./. Nichterwerbstätige wegen häuslicher Bindung) ./. 265 000 ./. 277 000
./. Nichterwerbstätige wegen Krankheit, Behinderung,

Arbeitsunfähigkeit, voller Erwerbsminderung

./. 109 000 ./. 153 000

= (Brutto) Arbeitskräftepotenzial =  1 174 000 = 1 252 000
./. Erwerbstätige (Voll- und Teilzeit) ./. 133 000 ./. 143 000
./. Nichterwerbstätige wegen Aus- und Fortbildung ./. 44 000 ./. 118 000

= (Netto)Arbeitskräftepotenzial =    996 000 =   990 000

bestehend aus

Arbeitslosen 678 000 732 000

Nichterwerbstätigen aus sonstigen Gründen 318 000 258 000



deutlich, dass sich die Ausgaben für die Sozialhilfe äquivalent zum Anstieg der

Sozialhilfeempfänger verhalten: Bis 1997 ist im Bundesdurchschnitt ein (im Ver-

hältnis zur allgemeinen Preissteigerungsrate) überproportionaler Anstieg der Aus-

gaben im Bereich der HLU zu verzeichnen: von 450,8 Millionen Euro in 1965 knapp

unter 1,5 Mrd. Euro in 1975 und 4 Mrd. Euro in 1985. Von 1995 bis 1998 stiegen die

Ausgaben zur laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt auf einen Höchststand von über

10 Mrd. Euro. Entsprechend eines Rückgangs der HLU-Bezieher in 1999, lässt sich

dann auch mit einer Ausgabensenkung auf 10,1 Mrd. Euro eine leichte Entspannung

feststellen, die im Anschluss aber wieder nachließ.

Abbildung 14: Bruttoausgaben der Sozialhilfe in Deutschland von 1963 bis 2002

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2003, S. 43.

Die Daten machen also unmittelbar die kontinuierlich wachsende fiskalische Belas-

tung der örtlichen Träger durch die Zunahme der Sozialhilfeempfänger deutlich,

die nach einem kurzen Nachlassen wieder ansteigt. Noch deutlicher wird dies, wenn

die absoluten Bruttoausgaben in Relation zu den kommunalen Ausgaben insge-

samt gesetzt werden (Abbildung 15).
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Abbildung 15: Bruttoausgaben für die Hilfe zum Lebensunterhalt von 1980 bis 2002

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2003.

Es zeigt sich, dass der Anteil der Ausgaben für die HLU sich von 1963 bis 1998 fast

verdoppelt hat, und zwar mit einer Steigerung von 2,7 auf 6,9 Prozent. Die Quote

hatte 1999 mit über 7 Prozent ihren Höhepunkt, liegt aber immer noch auf hohem

Niveau.

Die Kommunen sehen sich durch diese Ausgabenentwicklung vor eine starke

Einschränkung ihrer kommunalen Handlungsspielräume gestellt, denn je mehr die

HLU finanziert werden muss, desto weniger bleibt für andere kommunalpolitische

Bereiche übrig. Dabei drückt diese Ausgabenentwicklung nur die direkten fiskali-

schen Folgen des Anstiegs der Sozialhilfeberechtigten aus.Weitere interdependente

Folgen sind soziale Segregation, hohe Kriminalitätsraten und dadurch bedingt die

Stigmatisierung und der sozio-ökonomische Niedergang ganzer Stadtviertel.Solche,

im Zunehmen begriffenen, sozio-ökonomischen Disparitäten verweisen auf den

kommunalen Handlungsbedarf, der sich auf der Ausgabenseite und in der Notwen-

digkeit der Entwicklung neuer, innovativer sozialpolitischer Konzepte niederschlägt.

3 . 2 . 2 S o z i a l h i l f e  a l s  s o z i a l p o l i t i s c h e  H e r a u s f o r d e r u n g

d e r  K o m m u n e n

Im Rahmen der föderativen Arbeitsteilung in der Bundesrepublik Deutschland sind

den Kommunen mit der Sozial- und Jugendhilfe zwei zentrale Handlungsbereiche
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der staatlichen Sozialpolitik überantwortet.Auch im Zuge der Hartzreformen werden

die Kommunen für weite Bereiche dieser Aufgaben zuständig bleiben und damit

auch weiterhin unter einem starken fiskalischen Druck stehen.

Dies zeigt sich nicht nur in der Ausgabenverantwortung, sondern insbesondere

auch bei der Formulierung und Realisierung kommunaler sozialpolitischer Ziele. Die

gesellschaftlich geführte Diskussion bezieht sich in diesem Kontext hauptsächlich

auf das Verhältnis von Staat und Individuum und auf die Frage welche »Verant-

wortung« der Staat für die Lebenslage einzelner Gesellschaftsmitglieder überneh-

men soll bzw. welche Aufgaben der Sozialstaat in einem marktwirtschaftlich

verfassten Wirtschaftssystem übernehmen soll. Bestimmte gesellschaftliche Diskus-

sionslinien haben hier auch auf kommunaler Ebene Auswirkungen bei der Ausgestal-

tung der Sozialhilfesysteme.

Die Qualität und damit auch die gesellschaftliche Akzeptanz einer Marktwirt-

schaft hängt nicht nur von den Produktionsergebnissen (z. B. dem realisierten Wirt-

schaftswachstum) ab, sondern auch davon, wie die Verteilungsfrage gelöst wird.

Dabei geht es heute nicht mehr ausschließlich um die Frage einer »gerechten

Einkommensverteilung« im Sinne einer Sicherung des sozio-kulturellen Existenz-

minimums für Personen und Haushalte, die ein entsprechendes Einkommen auf

dem Arbeitsmarkt nicht beziehen können.Vielmehr geht es gerade nach dem neuen

Leitbild des aktivierenden Sozialstaats zunehmend um das Ziel der Chancengleichheit

bzw. Chancenangleichung, d.h. die staatlichen Bemühungen sollten darauf gerich-

tet sein, den Gesellschaftsmitgliedern eine Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen

und hier insbesondere im Bereich des Arbeitsmarktes über den Aufbau von Human-

vermögen (d. h. Fähigkeiten im weitesten Sinne) zu ermöglichen.

Demnach soll Sozialpolitik also nicht nur dafür Sorge tragen, Disproportionen

der Marktergebnisse zu korrigieren, sondern vielmehr die Vorraussetzungen dafür

schaffen, in den Märkten erfolgreich sein zu können. Unter diesem Gesichtspunkt

sollte Sozialpolitik auch eigenverantwortliches Handeln der Individuen stärken.

Aus sozialpolitischer Perspektive kommt hier dem Bildungssystem eine zentrale

Bedeutung zu, da es neben seiner wirtschaftspolitischen Funktion, für Wachstum

der Wirtschaft zu sorgen (Wissen als Engpassfaktor der wirtschaftlichen Entwick-

lung) den zentralen Ansatzpunkt des Staates im Hinblick auf die Gestaltung indivi-

dueller »Chancen« bietet. Zum einen ist damit der klassische Bereich der Bildungs-

politik (Vorschulische Einrichtungen, Schulen, Duales Bildungssystem, Hochschulen)

angesprochen, zum anderen rücken aber auch Maßnahmen in den Vordergrund,

die der Entwertung des Humanvermögens, beispielsweise in Folge anhaltender

Arbeitslosigkeit, entgegen stehen (Chancenwiederherstellung).
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Die seitens des Staates vorgenommene Konzentration auf das Ziel der Chancen-

gleichheit bzw. Chancenwiederherstellung ist dabei nicht als Rückzug aus der »Ver-

teilungsfrage« zu interpretieren. Wird das Ziel gesellschaftlich und politisch ernst

genommen, so stellt seine Realisierung eine weitaus komplexere und nicht weniger

kostenintensive Aufgabe dar als eine ausschließliche Fokussierung auf das Ziel der

gerechten Einkommensverteilung. Im Gegensatz zum Ziel der gerechteren Ein-

kommensverteilung, die durch entsprechende Steuererhebungen (progressive

Einkommenssteuer) technisch unkompliziert zu realisieren ist, sind beim Ziel der

Chancengleichheit bzw. Chancenwiederherstellung umfassende Reformen bei der

Finanzierung und insbesondere auch bei der inhaltlichen Ausrichtung des Sozial-

und Bildungssystems notwendig.

Vor diesem Hintergrund erwachsen auch für das Sozialhilfesystem neue Anforde-

rungen. Es muss mehr als in der Vergangenheit auf das Ziel der Chancengleichheit

und insbesondere der Chancenwiederherstellung ausgerichtet sein – hier kann auch

spiegelbildlich von der Notwendigkeit einer aktivierenden und auf Integration aus-

gerichteten Sozialhilfe gesprochen werden, deren Notwendigkeit sich auch ganz

klar in den gesetzlichen Zieldefinitionen des BSHG ausdrückt:

»Aufgabe der Sozialhilfe ist es, dem Empfänger der Hilfe die Führung eines Lebens

zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfe soll ihn soweit

wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben, hierbei muss er auch nach

seinen Kräften mitwirken.« 20

Instrumentell heißt dies, dass in Bezug auf einen, zumindest die potenziell Erwerbs-

tätigen umfassenden Personenkreis, in erster Linie solche Maßnahmen zum Einsatz

kommen müssen, die zur Stärkung individueller Bildung und zum Ausbau arbeits-

marktrelevanter Fähigkeiten und Kenntnisse führen; es muss in das Humanvermö-

gen der Menschen investiert werden. Man kann vom Konzept einer »investiven,

vermögensorientierten, im Dienste des Ziels der Chancenwiederherstellung

stehenden Sozialhilfe« sprechen.21 Ursprünglich im Zentrum des Sozialhilfesystems

stehende Einkommensersatzleistungen, haben dabei eher stützenden Charakter.

Im institutionellen Rahmen bedeutet eine solche am Prinzip der Chancenwieder-

herstellung orientierte Sozialhilfe einen Paradigmenwechsel: von der auf Recht-

mäßigkeit konzentrierten Verwaltung hin zu einem aktiven und auf der Hilfe zur

Selbsthilfe ausgerichteten Fallmanagement.
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4 . T H E O R E T I S C H E  B L I C K W I N K E L
E I N E R  A K T I V I E R U N G
D E S  H U M A N V E R M Ö G E N S

4 . 1 D E R  H Y S T E R E S E A N S AT Z  A L S  G E R Ü S T

E I N E R  H U M A N V E R M Ö G E N S O R I E N T I E R U N G

Der Ansatz der Hysterese stellt ein Bindeglied zwischen konjunktureller und struktu-

reller Arbeitslosigkeit dar.Der Hysteresebegriff kommt aus der Physik und beschreibt

einen Prozess, bei dem ein System nach einer Störung nicht wieder sein altes Gleich-

gewicht erreicht, sondern pfadabhängig einem neuen Gleichgewicht zustrebt,

obwohl die Ursache der Störung nicht mehr besteht.22 Auf die strukturelle Arbeits-

losigkeit bezogen ist das Anwachsen nicht nur auf dauerhafte strukturelle Verände-

rungen zurückzuführen; vielmehr haben kurzfristige konjunkturelle Einbrüche über

endogene Anpassungsprozesse einen Anstieg der gleichgewichtigen Arbeitslosig-

keit zur Folge. Dadurch kann das System nach der vorübergehenden Störung nicht

wieder zum ursprünglichen Gleichgewicht zurückkehren. Folglich beeinflusst die

vorherrschende Arbeitslosenquote ihren zukünftigen Wert quasi selbst. Die daraus

entstehende Zeitabhängigkeit der Arbeitslosigkeit kann die aus dem Konzept der

natürlichen Arbeitslosigkeit stammende Dichotomie zwischen zyklischer und struktu-

reller Arbeitslosigkeit nicht mehr aufrechterhalten. Bei pfadabhängigen Hysterese-

Prozessen kommt der Wirtschaftsgeschichte eine Bedeutung bei der Erklärung der

gegenwärtigen Arbeitslosigkeit zu.23

Das Verharrungsvermögen der Arbeitslosigkeit kann nun entweder auf der

Arbeitsangebots-, Arbeitsnachfrageseite oder in deren Zusammenspiel erklärt

werden. Dafür können insbesondere Mismatch-Gründe, Lohnfindungsprozesse24

oder das derzeitige Sozialhilfesystem25 verantwortlich gemacht werden. Die Arbeits-

losen erfahren während der Erwerbslosigkeit einen Qualifikationsverlust, der zu

einer Veralterung ihres Humanvermögens führt. Die Entwertung des Humanver-

mögens erfolgt dabei in zweierlei Hinsicht: Zum einen verlieren sie an internem
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22 Vgl. Sesselmeier/Blauermel, 1997, S. 23.
23 Vgl. Wagner/Jahn, 1997, S. 53.
24 Vgl. Schatz, 2001, S. 553.
25 Vgl. Fehn, 1997, S. 153.



Humanvermögen, da sie aufgrund des fehlenden On-the-Job-Trainings ihre betriebs-

spezifischen und sozialen Fertigkeiten verlernen. Zum anderen wird ihr externes

Humanvermögen entwertet, da konjunkturelle Aufschwungphasen durch Neu-

investitionen und strukturellen Wandel gekennzeichnet sind. Binnen dieser Zeit ver-

ändern sich unternehmerische Anforderungen an die Arbeitnehmer, Arbeitstechni-

ken wandeln sich oder ganze Berufsbilder gehen verloren.26 Von diesem Problem

ist der Arbeitsmarkt besonders stark betroffen.Während die Einführung neuer Pro-

zesse durch die Stilllegung von obsoleten Maschinen, Computern, Software etc. und

deren Ersatz durch neue Modelle praktisch ohne Zeitverlust, wenn auch nicht ohne

Kosten, realisiert werden kann, ist dies beim Humanvermögen nicht in gleichem

Tempo möglich.

Im konjunkturellen Abschwung werden Arbeitnehmer freigesetzt. Die Auf-

schwungphase ist zumeist durch vermehrten technischen Fortschritt gekenn-

zeichnet, wodurch das Humanvermögen der im Abschwung arbeitslos gewordenen

Personen für die neuen Anforderungen im Produktionsprozess nicht mehr geeig-

net ist. Die Arbeitslosen haben keine Möglichkeit, ihr Humanvermögen zu aktua-

lisieren, weshalb sie den gestiegenen Anforderungen des wirtschaftlichen Ent-

wicklungsprozesses nicht mehr folgen können.27 Obsolet gewordene individuelle

Qualifikationen können nicht einfach durch neue ersetzt werden, weil der Erwerb

neuer Qualifikationen Zeit erfordert. Aus der Unfähigkeit heraus, sich während der

Arbeitslosigkeit für den Markt zu qualifizieren, resultiert ein regionaler und qualifi-

katorischer Mismatch. Dieser Prozess ist temporär nicht begrenzt, weil der Human-

vermögensverlust mit Dauer der Arbeitslosigkeit zunimmt.28

Überdies beeinflusst die zunehmende Langzeitarbeitslosigkeit den Lohn-

findungsprozess. Da die Arbeitslosen nach der Entwertung ihres Humanvermögens

nicht mehr als Drohpotenzial für die beschäftigten Arbeitnehmer anzusehen sind,

geht von ihnen kein mäßigender Druck auf die Lohnbildung aus. Die Beschäftigten

können höhere Lohnforderungen durchsetzen und die Unternehmen werden dem

nachgeben. Die Insider-Outsider-Problematik macht deutlich, dass der Reallohn

nicht so flexibel ist, wie er in einem idealen Markt sein müsste. Die Qualifikations-

verluste der Arbeitslosen werden nicht über Reallohnsenkungen ausgeglichen und

der Reallohn findet nicht sein Arbeitsmarktgleichgewicht. Das führt zu einer dauer-

haften Verhärtung der temporären Arbeitslosigkeit.
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26 Vgl. Klopfleisch/Sesselmeier/Setzer, 1997, S. 24.
27 Vgl. Booth/Snower, 1996.
28 Vgl. Hoffmann, 1994, S. 159.



Ein weiterer Erklärungsansatz der persistenten Arbeitslosigkeit stellt das staat-

liche Grundsicherungssystem in den Mittelpunkt. Dabei wird das Sozialhilfesystem

dahingehend kritisiert, dass die institutionelle Ausgestaltung der Sozialhilfe die

Lohnspreizung nach unten verhindert. Ist ein Langzeitarbeitsloser in die Sozialhilfe

»abgerutscht«, wird sein Anreiz zum Arbeitsangebot entscheidend von der Grenz-

belastung des Erwerbseinkommens abhängen.Das derzeitige Transfersystem berück-

sichtigt das Lohnabstandsgebot nur unzureichend, da in den unteren Einkommens-

bereichen eine Grenzbelastung von bis zu 100 % existiert, die aus der Anrechnung

auf die Sozialhilfe im Rahmen des Bedarfsprinzips oder überwiegend aus Sprüngen

bei der Gewährung von Wohngeld resultiert. Diese Vorgehensweise ist gemäß dem

Prinzip »Hilfe zur Selbsthilfe« zwar durchaus so gedacht, jedoch ist ihm aus beschäfti-

gungspolitischer Sicht ein Anreizproblem inhärent.

Für Sozialhilfeempfänger besteht kein Anreiz, eine Beschäftigung anzunehmen,

wenn sich das verfügbare Einkommen durch die Arbeitsaufnahme nicht erhöht.

Dieses institutionelle Anreizproblem konterkariert die Arbeitsbereitschaft der Sozial-

hilfeempfänger. Die Arbeitslosen verhalten sich als Nutzenmaximierer, wenn sie die

zusätzliche Beschäftigung ablehnen, da das individuelle Arbeitsangebot als Ergebnis

der optimalen Wahl zwischen Freizeitkonsum und Güterkonsum (Einkommens-

erzielung durch Verzicht auf Freizeit) verstanden wird. Gesamtwirtschaftlich ent-

stehen dadurch suboptimale Zustände,da knappe Ressourcen verschwendet werden.

Die Neuregelungen im Zuge von Hartz IV lindern diese systeminhärente Ineffi-

zienz zum Teil, da die Grenzbelastung von hinzuverdientem Einkommen sinkt und

so der Anreiz steigt, auch eine gering vergütete Arbeit anzunehmen. Aus arbeits-

marktpolitischer Sicht hätte man sich sicherlich noch niedrigere Grenzbelastungen

gewünscht, aber es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Es wurden

jedoch im laufenden Gesetzgebungsverfahren wieder Verwässerungen der Rege-

lungen eingeführt, sodass wieder etwas Spielraum für Anreizschwächen im System

verbleiben. Wer nunmehr mehr verdient als der Anspruch des Arbeitslosengeldes

II und bestimmter definierter Freibeträge (ca. 200 Euro pro Haushalt), dem wird nicht

nur das ALG II gestrichen, sondern auch der Zuschlag. Dadurch wird der Anreiz ein

höheres Bruttoeinkommen zu erzielen, wieder verringert.

Von besonderer Problematik ist die langfristige Perspektive, da mit der zunächst

rationalen Entscheidung, eine zusätzliche Beschäftigung nicht anzunehmen, ein

weiterer Verlust an Humanvermögen einhergeht. Gesellschaftlich stellt sich das

Problem, dass die von persistenter Arbeitslosigkeit betroffenen Personen auf Dauer

alimentiert werden müssen. Die Suchintensität der Arbeitslosen nimmt in einem

großzügig ausgebauten Wohlfahrtsstaat ab, da sich die Langzeitarbeitslosen an
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ihren Zustand gewöhnt haben und mit zunehmender Suchdauer Frustrations- und

Demoralisierungseffekte eintreten.29 Die neuen Zumutbarkeitsregelungen zur

Annahme von Arbeitsplätzen werden diesem Verhalten entgegen wirken, wobei

der Nachweis von Arbeitsverweigerung im Einzelfall nur schwer nachzuweisen ist.

Nach einer Studie von Hujer und Schneider (1992) kann die arbeitslosigkeitsver-

längernde Wirkung von staatlichen Unterstützungsleistungen für die Bundesrepu-

blik empirisch nicht nachgewiesen werden. Dennoch kann die Nichteinhaltung des

Lohnabstandsgebots negative Auswirkungen auf die Suchintensität der Arbeits-

losen haben.

4 . 2 S O Z I A LT H E O R E T I S C H E  A R G U M E N T E

E I N E R  H U M A N V E R M Ö G E N S O R I E N T I E R U N G

Als Basishypothese des vermögenstheoretischen Ansatzes gilt, dass die Lebenslage

eines Individuums durch die jeweilige Vermögensverfügung festgelegt wird. Die

Wohlfahrtsposition oder Lebenslage eines Individuums kann demnach durch das

Gesamtvermögen beurteilt werden, über welches das Individuum verfügt.

Ein erster wichtiger Schritt des vermögenstheoretischen Ansatzes besteht in der

vollständigen Erfassung aller relevanter Vermögenskategorien.Als Vermögen werden

dabei alle Bestandsgrößen verstanden, die für die Individuen einkommens- und

wohlfahrtsstiftend sind. Die Vermögen reichen weit über das Grund- und Finanz-

vermögen hinaus, welche im allgemeinen Sprachgebrauch als Vermögen verstanden

werden.

Die erste grundlegende Vermögenskategorie ist das Humanvermögen, welches

die physischen und psychischen Eigenschaften eines Menschen erfasst. Es kann

weiter in Erwerbsvermögen und Nicht-Erwerbsvermögen unterteilt werden. Das

Erwerbsvermögen befähigt die Individuen, Einkommen auf dem Arbeitsmarkt zu

erzielen und ist für die meisten Haushalte nach wie vor die wichtigste Einkommens-

quelle. Dabei sind individuelle Qualifikationen, erworben durch Investitionen in das

Erwerbsvermögen (Bildung) und Begabungen ein wesentlicher Bestimmungsfaktor

für die Möglichkeit der Einkommenserzielung durch Arbeitsleistung. Um auf dem

Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein, reicht es aber nicht aus, über entsprechende Qualifi-

kationen zu verfügen. Die Individuen benötigen darüber hinaus die Fähigkeit, sich

der »Institution Arbeitsmarkt« nutzbar zu machen, also beispielsweise die eigenen
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Leistungen darstellen zu können, Kontakte zu knüpfen etc. Das Nicht-Erwerbsver-

mögen ist Grundlage für die nicht entlohnten Leistungen, die von Privaten erzeugt

werden, also z. B. die Tätigkeiten in Haushalten.

Das Humanvermögen eines Individuums determiniert über das Einkommens-

niveau hinaus auch seine allgemeine Lebenslage (Wohlfahrt). Hierzu gehören auch

die Fähigkeiten frei und eigen- oder mitverantwortlich zu handeln und zu entschei-

den sowie Eigenschaften wie Selbstrespekt, Teilnahme und Einbindung am gesell-

schaftlichen Leben, Gesundheit oder die Fähigkeit, in Austauschbeziehungen zu

anderen Menschen auch jenseits des Marktes zu treten. Der letzte Aspekt erfasst

somit persönliche Netzwerkbeziehungen, innerhalb derer Leistungen zum wechsel-

seitigen Vorteil ausgetauscht werden. Solche sozialen Unterstützungsnetzwerke

sind als »Nachbarschaftshilfe« oder »Freundschaftsdienste« zu bezeichnen. Nach

Krüsselberg (1977, S. 238) beschreibt das Humanvermögen die Handlungspoten-

ziale von Menschen in ihrer sozialen Umwelt.

Damit ist die im Zusammenhang mit der Diskussion um eine aktivierende Rolle

innerhalb des Sozialhilfesystems zentrale Vermögenskategorie benannt. Zur voll-

ständigen Erfassung individueller Lebenslagen sind weitere zu ergänzen:

Sozialvermögen (institutionelle Arrangements, die die Interaktionen von Indivi-

duen regeln und damit indirekt auch die Arbeitsmarktchancen – wie Höflichkeit,

Rücksichtnahme etc.),

Gebrauchsvermögen (dauerhaft wohlfahrtstiftende Gebrauchsgegenstände wie

langlebige Konsumgüter oder auch selbstgenutzte Immobilien),

Finanzvermögen (Zinsen als Einkommen),

Produktivvermögen (Dividenden als Einkommen),

Sicherungsvermögen (z. B. Versicherungen, die das Gut »Sicherheit« anbieten),

Naturvermögen (kostenlose Nutzung der Umwelt, z. B. für Erholungszwecke).

Individuen beziehen ihren Nutzen bzw. ihre Wohlfahrt somit aus den verschiedens-

ten Vermögenskategorien, teils in Form von Einkommen, teils in Form nichtmone-

tärer Wohlfahrtsgewinne. Die Basis für diese Einkommen ist immer das individuell

verfügbare Vermögen. Nicht das Einkommen ist Bestimmungsgrad individueller

Lebenslagen, sondern das Vermögen.30 Da Sozialpolitik letzten Endes immer auf die

Gestaltung individueller Lebenslagen zielt, muss sie folglich auf die Vermögens-

ausstattung der Individuen ausgerichtet sein.

Wird von Individuen/Haushalten eine gesellschaftlich festgelegte Armutsgrenze

unterschritten (»sozio-kulturelles Existenzminimum«), gibt es zwei Instrumentarien,
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die dem begegnen können. Einerseits können Einkommensersatzleistungen/Trans-

fers gezahlt werden und andererseits kann nach dem Leitbild einer vermögens-

orientierten Sozialpolitik der Vermögensaufbau gefördert werden. Einkommens-

ersatzleistungen korrigieren nur die Folgen mangelnden Erwerbsvermögens. Die

marktliche Einkommensverteilung, die gesellschaftlich nicht als gerecht erscheint,

wird korrigiert und es wird ein bestimmtes sozio-kulturelles Existenzminimum (defi-

niert nach Maßgabe einer Einkommensgröße) durch Transferleistungen gewähr-

leistet.

Der für die Lebenslage entscheidende Bestand an Humanvermögen wird

dadurch nicht verändert. Vielmehr können negative Wirkungen auf das Human-

vermögen nicht ausgeschlossen werden, wenn beispielsweise durch hohe Anrech-

nungssätze von Markteinkommen die Reintegration in die Arbeitsmärkte behindert

und das Humanvermögen im Zeitablauf entwertet wird.

Von den auf Einkommensumverteilung zielenden Transferleistungen zu unter-

scheiden, sind die auf den individuellen Vermögensaufbau ausgerichteten Instru-

mente, die an den Ursachen der individuellen Problemsituation ansetzen und für

die diverse Instrumente im Bereich von »Qualifizierung« und »Arbeitsmarktinte-

gration« zur Verfügung stehen (ausführlich Kapitel 6). Auch aus staatlicher Per-

spektive kann sich die Verbesserung der Humanvermögensausstattung dauerhaft

als wesentlich effizienter erweisen als permanente staatliche Transferleistungen, da

die Sozialhilfeempfänger im Zeitablauf aufgrund von degenerierendem Human-

vermögen und veränderter Arbeitsmarktbedingungen immer weniger Chancen

haben, auf dem Arbeitsmarkt Einkommen zu erzielen. Der Aufbau von Humanver-

mögen kann deshalb wirkungsvoller sein und auch fiskalisch die günstigere Alter-

native darstellen. Letzteres weist auf einen möglichen weiteren entscheidenden

Vorteil des vermögensorientierten Ansatzes hin.

Des Weiteren weist der Ansatz darauf hin, dass schon im Vorfeld der Entstehung

problematischer Lebenslagen über den Vermögensaufbau eine rein reaktive Ein-

kommenssicherung vermeidbar ist. Auf kommunaler Ebene ist hier z. B. der Hand-

lungsbereich der Jugendhilfepolitik angesprochen; vorschulische Einrichtungen

sollten hier beispielsweise in stärkerem Maße als Bildungseinrichtungen angese-

hen und im Sinne ihrer außerordentlich prägenden Bildungsfunktionen kommunal-

politisch genutzt werden.

In der vermögenstheoretischen Perspektive sind Maßnahmen an dem prioritären

Ziel des Vermögensaufbaus zu orientieren. Somit sind zunächst die die individuelle

Lebenslage determinierende Vermögensverfügung sowie die sozialen Rahmen-

bedingungen zu analysieren, um darauf aufbauend ein Maßnahmenbündel zur Ver-
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besserung der Lebenslage zusammenzustellen. Diese Maßnahmen können durch-

aus ausschließlich auf Einkommensersatzleistungen aufbauen, wenn beispielswei-

se spezifische Lebensumstände (z. B. Kindererziehung, Ausbildung) dazu führen,

dass vorhandenes Vermögen nicht oder noch nicht marktlich verwertet werden

kann. Um Individuen perspektivisch aus der Sozialhilfe herauszuholen, sind

Einkommensersatzleistungen mit Qualifizierungsmaßnahmen zu kombinieren. Ent-

scheidend ist, dass sich die optimale Maßnahmenmixtur aus der Vermögensaus-

stattung ableitet. Damit zeigt sich auch, dass Reformkonzepte, die isoliert auf eine

Veränderung der Anrechnungssätze zielen (also nur einkommensorientiert operie-

ren), zu kurz greifen.

Diese Ausrichtung stellt die Sozialhilfe in den Dienst des sozialpolitischen Ziels

der Chancenwiederherstellung, die sich von einer Sozialpolitik abhebt, die nur darauf

ausgerichtet ist, durch Einkommensumverteilung eine gesellschaftlich unerwünschte

primäre marktliche Verteilung zu korrigieren.

Bislang galt die aktive Arbeitsmarktpolitik als ein Sammelbegriff für Maßnah-

men, welche die Chancen von Arbeitslosen zur Wiederbeschäftigung verbessern

und durch die Förderung von beruflichen Bildungsmaßnahmen zu einer Flexibili-

sierung und Anpassung der Qualifikationsstruktur der Arbeitnehmer beitragen. Die

aktive Arbeitsmarktpolitik greift zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit aktiv in den

Arbeitsmarkt ein (Umfang ca. 15 Mrd. Euro per annum), während eine passive

Arbeitsmarktpolitik (Arbeitslosengeld und -hilfe) lediglich passiv auf das Eintreten

der Störung wirkt, d. h. auf die reine Alimentierung der Erwerbslosigkeit abzielt.

Grundlage für aktive Arbeitsmarktpolitik ist das Arbeitsförderungsgesetz (AFG) von

1969. Mit der Reform vom 1. Januar 1998 wurde die aktive Arbeitsmarktpolitik

Bestandteil des Sozialgesetzbuches III, ergänzt um einzelne Regelungen anderer

Bücher des SGB.

Aktive Instrumente lassen sich vereinfacht folgendermaßen unterteilen:

I. Maßnahmen zur Verbesserung des Humanvermögens

von Arbeitnehmern

a) Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung

Unter diese Förderungsmaßnahme fallen Arbeitnehmer, die eine Ausbildung

bzw. eine Umschulung anstreben. Diese Förderungsmaßnahme wird über-

wiegend von privaten Bildungsträgern angeboten. Dabei erfolgt die Förde-

rung off-the-Job, d. h. es handelt sich um eine Qualifizierung außerhalb des

Produktionsprozesses. Weiterhin können darunter auch Weiterbildungs-

maßnahmen im erlernten Beruf verstanden werden.
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b) Trainingsmaßnahmen

Darunter fallen Programme, die nicht auf ein neues Berufsbild abzielen,

jedoch für eine möglichst schnelle Eingliederung der Arbeitslosen in den

ersten Arbeitsmarkt sorgen sollen. Überwiegend gehören Bewerbungs-

training, Sprach- und Rechentraining, Typberatung, Aktualisierung von PC-

Kenntnissen und rhetorische Fähigkeiten dazu.Die Dauer dieser Maßnahmen

ist kürzer als bei der Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung.

II. Monetäre und nichtmonetäre Anreize

a) Eingliederungszuschüsse und Einstellungszuschüsse bei Neugründungen

Die Zuschüsse sind überwiegend Lohnsubventionen an Arbeitgeber, damit

sie das Risiko Arbeitslose einzustellen, eingehen. Diese Förderungsmaß-

nahmen gelten nur für Neueinstellungen.

b) Eingliederungsvertrag

Eingliederungshilfen liegen Verträge zugrunde, die es dem Arbeitgeber

ermöglichen, den Arbeitslosen jederzeit wieder aus betrieblichen Gründen

zu entlassen. Eingliederungsverträge mit dem Ziel einer endgültigen

Beschäftigung des Arbeitnehmers nach Ablauf einer gewissen Zeit stellen

also eine Art Screening dar, das der Arbeitgeber zur Verringerung des mit

einer endgültigen Einstellung verbundenen Risikos verwenden kann.

c) Maßnahmen zur Förderung der Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit

Durch die Gewährung eines existenzsichernden Überbrückungsgeldes für

die ersten Monate der Selbstständigkeit sollen Anreize zur Aufnahme einer

solchen Tätigkeit geschaffen werden.

III. Arbeitsbeschaffungs- und Strukturanpassungsmaßnahmen

(ABM und SAM) 

Dabei handelt es sich um staatliche Beschäftigungsprogramme, bei denen

Arbeitslose zeitlich begrenzt bestimmte Dienste auszuführen haben. Statistisch

ist dieses Instrument hoch wirksam, da die ABM- und SAM-Geförderten gleich

aus der Arbeitslosenstatistik herausfallen. Jedoch zielen diese Programme nicht

auf die Ursache der Arbeitslosigkeit, sondern nur auf das Symptom des Problems,

nämlich den Zustand der Erwerbslosigkeit.

IV. Sonstige Maßnahmen

a) Unterstützung von Beratung und Vermittlung §§ 45–47 SGB III,

b) Mobilitätshilfen bei Aufnahme einer Beschäftigung §§ 53–55 SGB III,
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c) Zuschüsse zu Sozialplanmaßnahmen §§ 254–259 SGB III.

Diese Definition der Maßnahmen können mit den verschiedenen Instrumentarien

einer vermögensorientierten, investiven Sozial(hilfe)politik übereinstimmen, wobei

die Zielsetzung der zentrale Unterschied ist, da die vermögensorientierte Konzep-

tion eine gezielte Förderung bestimmter individueller Vermögenskategorien ist. Aus

diesem Grunde lassen sich Instrumente, die mit einer vermögensorientierten Kon-

zeption kompatibel sind, besser über ihre Inhalte definieren. Daraus ergeben sich

verschiedene konkrete Ansatzpunkte:

Ein effektives Fallmanagement zur Analyse der Lebens- und Vermögenssitua-

tion ist eine unabdingbare Voraussetzung, wenn eine vermögensorientierte

Sozialpolitik erfolgreich sein soll. Erst durch eine qualitativ hochwertige Analyse

der Vermögenssituation kann gewährleistet werden, die Vermögenskategorien

zu fördern, die einem schnellen Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt entgegen

stehen. In diesem Sinne ist die Reduktion der Fallzahlen im Zuge der Hartz-

Reformen auch aus vermögenstheoretischer Sicht positiv zu beurteilen. Auf eine

adäquate Qualifizierung der analysierenden Mitarbeiter in den Arbeitsgemein-

schaften ist dabei besonders zu achten.

Qualifizierungsmaßnahmen stellen Investitionen in das Humanvermögen der

Individuen dar und somit eine Verbesserung dieser Vermögenskategorie.

Dabei kann zwischen Qualifizierungsmaßnahmen, die auf berufsfachliche

oder überfachliche Kompetenzen abzielen, unterschieden werden. Drei

Vermögenskategorien (Erwerbsvermögen, Nicht-Erwerbsvermögen und

Sozialvermögen) können von derartigen Maßnahmen positiv betroffen sein,

die allesamt die Chancen auf Reintegration in den Arbeitsmarkt erhöhen.

Staatlich verpflichtende bzw. gemeinnützige Arbeiten oder ABM bzw. SAM

können sowohl nach dem Leitbild des aktivierenden Sozialstaats als auch nach

dem vermögensorientierten Ansatz entscheidende Vermögenskategorien positiv

beeinflussen. Dabei handelt es sich weniger um betriebsspezifisches Erwerbs-

vermögen, sondern eher um Maßnahmen, die den Gewöhnungseffekten der

Arbeitslosigkeit entgegen treten. So können dadurch u. a. die Arbeitsmoral

wiederhergestellt und die Teamfähigkeit verbessert werden.

Effektive Vermittlungstätigkeiten der Arbeitsgemeinschaften sichern eine

schnelle Reintegration der Arbeitssuchenden und verhindern damit die Degene-

ration von Erwerbs- und Nicht-Erwerbsvermögen sowie von Sozialvermögen.

Somit ist auch diese Tätigkeit aus Sicht der Vermögenstheorie ein wichtiger

Bestandteil des Gesamtkonzepts.
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Eingliederungshilfen monetärer oder nicht-monetärer Art integrieren

Arbeitssuchende zumindest temporär wieder in den Produktionsprozess,

wodurch die Hilfeempfänger für den Arbeitsmarkt so wichtige betriebsspezifische

Erwerbsvermögensinvestitionen (siehe ausführlicher Kapitel 4.3.4) tätigen und

sich die so genannten Klebeeffekte bilden können. Selbst wenn es zu keiner

direkten Eingliederung kommt, verbessern sich durch diese Maßnahmen das

Erwerbs-, Nichterwerbsvermögen und durch die Tätigkeit im Arbeitsleben auch

das Sozialvermögen.

4 . 3  D I E  S I C H T  D E R  A R B E I T S M A R K T T H E O R I E

Im Folgenden werden arbeitsmarktpolitische Instrumente, die einer vermögens-

orientierten Sozial(hilfe)politik zuzurechnen sind und auf eine schnelle Reintegra-

tion von Arbeitslosen durch eine Steigerung des Erwerbsvermögens abzielen, unter

verschiedenen arbeitsmarkttheoretischen Theorieansätzen analysiert.

4 . 3 . 1 W i r k u n g e n  e i n e r  i n v e s t i v e n  S o z i a l p o l i t i k

n a c h  d e r  S u c h t h e o r i e

Auf Arbeitsmärkten werden große Ströme von Arbeitsangebot und Arbeitsnach-

frage bewegt. Dabei können Situationen entstehen, bei denen sowohl offene Stellen

als auch jobsuchende Arbeitslose gleichzeitig auftreten. Dieses Ungleichgewicht

wird als Mismatch bezeichnet und ist gegenwärtig auch auf dem deutschen Arbeits-

markt beobachtbar.31 So sind derzeit ca. 408.000 offene Stellen bei der Bundes-

agentur für Arbeit gemeldet, und das ist nur ein Teil der verfügbaren Arbeitsplätze,

denn ca. 2/3 aller Angebote werden den Arbeitsämtern laut Bundesagentur für

Arbeit (BA) nicht gemeldet. Somit wird die Zahl der bundesweit verfügbaren Stellen

auf ca. 1,23 Millionen geschätzt.32 Dieser Sachverhalt wirft einige kritische Frage-

stellungen auf: Wie kann es zu so anomalen Arbeitsmarktsituationen kommen?

Weshalb passt sich der Lohn nicht instantan an ein Arbeitsmarktgleichgewicht an

und was charakterisiert die Besonderheiten des Marktes für Arbeit?
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Das Missverhältnis von offenen Stellen einerseits und Arbeitslosen andererseits

lässt sich anhand der Beveridge-Kurve (siehe Abbildung 16) darstellen. Bei dem Kon-

zept der Beveridge-Kurve entspricht die Mismatch-Komponente der Arbeitslosig-

keit den Punkten auf der 45°-Linie. Eine bestimmte Rate der Arbeitslosigkeit steht

einer gleich großen Rate an offenen Stellen gegenüber; beide Marktseiten finden

dementsprechend nicht zusammen.

Abbildung 16: Beveridge-Kurve zur Illustration des Mismatchs am Arbeitsmarkt

Quelle: Eigene Darstellung.

Zur Erklärung der Mismatch-Arbeitslosigkeit eignet sich die Theorie der Sucharbeits-

losigkeit. Die mikroökonomisch fundierte Suchtheorie stellt das arbeitslos geworde-

ne Individuum und die Dynamik des Arbeitsmarktes in den Mittelpunkt ihrer Betrach-

tung.Dabei werden Stromgrößen anstatt Bestandsgrößen betrachtet, um auf diesem

Wege mehr über das Matching von Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage zu erfah-

ren. In diesen Modellen wird von den Vorstellungen des vollkommenen Marktes

insofern abgewichen, als dass die Postulate der vollkommenen Information und

homogener Arbeitsplätze aufgegeben werden. Die Marktteilnehmer sind über die

Marktpreise, Nutzenfunktionen,Technologien sowie den Standort von Jobsuchern

und Vakanzen unvollständig informiert, sodass die Suche nach einem neuen Arbeits-

platz bzw. die Suche nach einem Arbeitnehmer mit Kosten der Informations-

 u: Arbeitslosenrate  

v: Rate der offenen Stellen  
BK: Beveridge-Kurve 
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beschaffung verbunden ist.33 Neben den direkten Kosten (Porto, Fahrten zu Vor-

stellungsgesprächen etc.) sind auch Kosten zu betrachten, die durch die Nutzung

der Institution »Markt« entstehen. Diese Transaktionskosten entstehen durch die

Nutzung des Preismechanismus. Die suchenden Unternehmen müssen sich auf-

grund der Informationsunsicherheiten für die Rekrutierung von Arbeitskräften über

die Eignung der Bewerber informieren. Die Arbeitnehmer müssen ebenfalls vielfäl-

tige Informationen einholen und Kosten bei der Arbeitsplatzsuche berücksichtigen,

wie beispielsweise indirekte Kosten wie dem entgangenen Lohn während der Job-

suche und direkte Kosten wie eine Zeitungsannonce oder das Porto für die Bewer-

bungen.34

Da die Informationsbeschaffung mit Kosten verbunden ist, wird eine optimale

Ressourcenallokation nur dann erreicht, wenn Grenzertrag und Grenzkosten der

Suche übereinstimmen, also die erwarteten zukünftigen Mehreinnahmen die aktuel-

len Suchkosten übersteigen. Somit kann Arbeitslosigkeit aus dem ökonomisch ratio-

nalen Kalkül des Einzelnen entstehen.

Die Marktakteure handeln auf Suchmärkten unter Ungewissheit, sodass die

Arbeitslosen nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eine neue Arbeitsstelle

und die Unternehmen geeignete Bewerber für ihre offenen Stellen finden. In dieser

Konsequenz kann es zu Situationen kommen, in denen offene Stellen und Arbeits-

losigkeit nebeneinander existieren, welches unter den Annahmen perfekt funktio-

nierender Markträumungsbedingungen nicht eintreffen könnte.Aus dieser Erklärung

heraus ergibt sich ein unmittelbarer Ansatzpunkt, aus dem heraus ein staatlicher

Eingriff in den Arbeitsmarkt gerechtfertigt werden kann. Die Einführung einer staat-

lichen Arbeitsberatung und -vermittlung wird den potenziellen Arbeitnehmern und

den suchenden Arbeitgebern Informationen bereitstellen, die die Transparenz auf

dem Arbeitsmarkt erhöht und somit die Transaktionskosten senkt.Wenn keine Ver-

mittlungs- und Beratungstätigkeiten durchgeführt werden oder sich die Vermitt-

lungseffizienz verringert, dann verschiebt sich die Beveridge-Kurve (siehe Abbil-

dung 16) von BC zu BC’nach außen, und die Volkswirtschaft befindet sich auf einem

weiter nordöstlich gelegenen Punkt auf der 45°-Linie. Dieses transaktionskosten-

senkende Instrumentarium senkt somit den Mismatch am Arbeitsmarkt. Somit sind

die Reformansätze zur Verbesserung der Vermittlungstätigkeit der Bundesagentur

für Arbeit wie beispielsweise dem virtuellen Arbeitsmarkt und den Neuregelungen

von Hartz IV zum effektiveren Fallmanagement positiv zu beurteilen.
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Mit Hilfe der Suchtheorie kann nicht nur friktionelle Arbeitslosigkeit, sondern

auch strukturelle Arbeitslosigkeit erklärt werden. Sie entsteht, wenn die Struktur des

Arbeitsangebots nicht mit der Arbeitsnachfragestruktur kompatibel ist, sodass Quali-

fikationsdiskrepanzen die beiden Marktseiten nicht zusammenfinden lassen.Dadurch

wird die Suche auf dem Arbeitsmarkt erfolglos bleiben, und die Suchtheorie bestä-

tigt aus dieser Sicht den Ansatz der hysteresen Arbeitslosigkeit. Somit können

staatliche Qualifizierungsmaßnahmen dazu beitragen, dass die Struktur des Arbeits-

angebots besser zu derjenigen der Arbeitsnachfrage passt und so die Mismatch-

Arbeitslosigkeit verringert wird. Aus sozialpolitischer Sicht würden Investitionen des

Individuums in das Erwerbsvermögen stattfinden und so an der die Lebenslage

bestimmende Vermögensausstattung ansetzen.

Diese theoretische Argumentation ist jedoch unscharf,weil nach der Suchtheorie,

jede Form der Arbeitslosigkeit als freiwillige Sucharbeitslosigkeit zu definieren ist.

Sucharbeitslosigkeit entsteht nämlich immer dann, wenn die Kosten der Suche zu

hoch oder die erwarteten Mehreinnahmen aus dem zu erwartendem Beschäfti-

gungsverhältnis zu niedrig sind. Demzufolge wird nicht nur friktionelle, sondern

darüber hinaus auch strukturelle Arbeitslosigkeit als Ergebnis individuell rationalen

Verhaltens der Wirtschaftssubjekte interpretiert.

Für die strukturelle Arbeitslosigkeit bedeutet dies, dass die Individuen entweder

ihr spezifisches, am Markt nicht mehr gefordertes Erwerbsvermögen anpassen oder

durch eine dann selbst gewählte Abwertung ihrer Qualifikationen schlechter bezahlte

Tätigkeiten annehmen müssen. Finden die Individuen mit einem für den Markt-

prozess obsolet gewordenen Erwerbsvermögen keinen Arbeitsplatz, besteht der

Grund darin, dass die staatlich zugesicherten Mindestlöhne die Produktivität dieser

Stellen übersteigen. Daraus entsteht die Forderung, den Lohnanpassungsmecha-

nismus flexibler auszugestalten.35 Wenn die Individuen ihre Situation aus rationa-

len Kalkülen quasi selbst gewählt haben und nur Lohnrigiditäten für ihre missliche

Lage sorgten, stellt sich hier die Frage nach einer Rechtfertigung für staatliche Quali-

fizierungsmaßnahmen.

Eine Anpassung des veralteten Humanvermögens ist zum Teil mit immensen

Kosten verbunden und beeinträchtigt die berufliche Mobilität. Wenn sich Indivi-

duen aus rationalen Kalkülen den neuen Erfordernissen des Arbeitsmarktes anpas-

sen wollen, muss das zukünftig erwartete Einkommen zumindest die Umschulungs-

und Fortbildungskosten decken, da ansonsten niemand diesen Humanvermögens-

aufbau durchführen wird. Modellexplizit wird nicht von vollkommenen Informatio-
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nen ausgegangen, sodass die erwarteten Erträge in hohem Maße unsicher sind.

Außerdem sind Investitionen in Humanvermögen wesentlich risikobehafteter als

Investitionen in Sachkapital, da das Humanvermögen untrennbar mit dem Human-

vermögensbesitzer verbunden und damit unveräußerlich ist. Damit kann die indi-

viduelle Befürchtung, nach Abschluss der Qualifizierungsmaßnahme in dem neuen

Berufsfeld keinen neuen Arbeitsplatz zu erhalten oder diesen nach kurzer Zeit wieder

zu verlieren, den Humanvermögensaufbau als zu riskant erscheinen lassen.36

In diesem Zusammenhang wird in der mikroökonomischen Literatur auch von

Nutzenunkenntnis gesprochen. Dabei schätzen die Individuen aufgrund der unvoll-

ständigen Information den Nutzen bestimmter Güter systematisch falsch ein, woraus

jeweils ein zu geringes oder zu hohes Nachfrageniveau resultiert. Besonders bei

Bildungsgütern wird der »wahre« Wert häufig unterschätzt, da sie ihren vollen Nut-

zen erst nach der Ausbildung, also nach dem Konsum, entwickeln. Daraus folgt eine

zu geringe Nachfrage nach Bildung, die einen korrigierenden Staatseingriff erforder-

lich machen kann. Für die grundlegende Schulbildung wird dies auch einheitlich so

gesehen, da bei Kindern das zusätzliche Problem auftritt, dass sie nur als einge-

schränkt entscheidungsfähig angesehen werden und folglich die Schulpflicht aus

allokativen Gründen zu rechtfertigen ist.37 Jedoch sollte es sich dabei in der Erwachse-

nenbildung wohl eher um so genannte weiche Instrumente wie dem Signalling,

d. h. Informations- und Aufklärungsmaßnahmen, handeln.

4 . 3 . 2 F o l g e r u n g e n  n a c h  d e r  I n s i d e r - O u t s i d e r - T h e o r i e

Die Insider-Outsider-Theorie setzt am Interesse der Arbeitnehmer bzw. ihrer

Interessenvertretungen (den Gewerkschaften) an und begründet die beharrliche

Arbeitslosigkeit ebenfalls auf rationales Optimierungsverhalten der Marktteilnehmer

auf der Mikroebene. Allerdings führt das rationale Verhalten der Marktakteure im

Gegensatz zur Suchtheorie nicht zu freiwilliger sondern zu unfreiwilliger Arbeits-

losigkeit. In der Insider-Outsider-Theorie werden drei Arten von Arbeitnehmern

unterschieden:

Insider: Beschäftigte Arbeitnehmer, die zur Stammbelegschaft gehören,

Entrants: Arbeitnehmer, die gerade eingearbeitet werden und nach Abschluss

der Einarbeitung zu Insidern werden,

Outsider: Arbeitnehmer ohne Beschäftigung (Arbeitslose).
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Die Machtverhältnisse der drei Arbeitnehmergruppen sind entsprechend obiger

Hierarchie geordnet, wobei die Entrants eine Zwischenstellung einnehmen und in

der Folge der wesentliche Interessengegensatz zwischen den beschäftigten Arbeit-

nehmern (Insider) und den Arbeitslosen (Outsider) beschrieben wird. Die Outsider

ziehen Beschäftigungswachstum gegenüber Lohnerhöhungen vor, während die

Insider, sofern sie nicht um ihren Arbeitsplatz bangen müssen, Lohnwachstum den

Vorrang vor Beschäftigungswachstum geben. Wegen der Fluktuationskosten bei

der Einstellung und Entlassung von Arbeitnehmern verfügen die Insider über die

Macht, die Lohnbildung zu dominieren.

So verfügen die Insider über betriebsspezifisches Erwerbsvermögen, welches

sich die arbeitslosen Outsider erst aneignen müssen. Damit gehen jedoch hohe Ein-

stellungs- und Ausbildungskosten für die Unternehmen einher. Des Weiteren treten

bei der Entlassung von Insidern für die Unternehmen Entlassungskosten (Abfin-

dungen etc.) auf. Zusätzlich können die Insider durch zahlreiche rent-creation-

Aktivitäten ihren Spielraum bei der Lohnbildung erhöhen. Danach können sie durch

ein schlechtes Arbeitsklima und soziale Abgrenzung der Outsider deren Anspruchs-

lohn erhöhen. Wenn sie weiterhin nicht bereit sind, mit den neu eingestellten Out-

sidern zu kooperieren, bewirken sie, dass diese Arbeitnehmer für die Unterneh-

mungen weniger attraktiv sind.

Die Outsider verursachen den Unternehmen keine Kosten und können so auch

keinen Druck bei der Lohnbildung ausüben. Nach diesen Annahmen ist der Aus-

tausch der voll ausgebildeten Insider gegen die Outsider für die Unternehmen

kostenaufwendig, sodass diese daran interessiert sind, ihre Arbeitskräfte zu halten.

Die Kostenersparnis, die sich durch den Nichtaustausch der Beschäftigten ergibt,

kann von den Insidern in den Lohnverhandlungen abgeschöpft werden. Dadurch

ist es den Insidern möglich, den gesamtwirtschaftlichen Lohnsatz bei den Tarifver-

handlungen oberhalb des markträumenden Niveaus festzusetzen und so den Out-

sidern a priori die Möglichkeit der Lohnunterbietungsstrategie zu nehmen. Gleich-

zeitig führt aber das überhöhte Lohnniveau dazu, dass das Vollbeschäftigungsziel

verletzt wird, weil die Outsider zum herrschenden Lohnsatz keine Beschäftigung

finden können. Insofern besteht aus dem Marktprozess heraus keine Tendenz, die

Unterbeschäftigung zu beseitigen. Neben dieser von Solow (1985) und Lind-

beck/Snower (1987) entwickelten und auf den Fluktuationskosten aufbauenden

Variante des Insider-Outsider-Ansatzes existiert noch der Kollektivverhandlungs-

ansatz von Blanchard/Summers (1986).

Um die Arbeitslosigkeit nach der Insider-Outsider-Theorie zu verringern, müssen

die Machtverhältnisse angeglichen werden, also entweder muss eine direkte Ent-
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machtung der Insider oder eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Out-

sider stattfinden. Da Humanvermögensinvestitionen darauf abzielen, die Macht der

Outsider zu stärken, werden diese nach einem vermögensorientierten Ansatz disku-

tiert, obwohl in der Literatur die Therapievorschläge zur Beschneidung der Insider-

macht dominieren.38 Qualifizierungsmaßnahmen vermitteln den Outsidern neue

Kenntnisse und Fähigkeiten und verbessern ihre Produktivität. Damit steigern sie

ihr Erwerbsvermögensniveau und damit auch ihre Wettbewerbsfähigkeit gegen-

über den Insidern, von denen dann ein geringerer Lohndruck ausgeht. Eine ähn-

liche Wirkung geht von staatlich verordneter gemeinnütziger Arbeit aus. Sie ver-

bessert über eine Steigerung des Nicht-Erwerbs- und des Sozialvermögens die

Wettbewerbsposition der Outsider, indem sie positive Produktivitätseffekte durch

Hebung oder Beibehaltung von Arbeitsmoral und Arbeitsfähigkeiten auslösen,

wodurch die Chance auf Wiederbeschäftigungsmöglichkeiten steigt.

Den Wirkungsmechanismus von Qualifizierungsmaßnahmen bzw. aktivieren-

den Instrumenten nach der Insider-Outsider-Theorie fast Abbildung 17 zusammen,

die auf dem Layard-Nickell-Jackmann-Modell39 basiert. Auf der Abszisse der Zeich-

nung ist die Beschäftigungsquote, die sich als Quotient aus gesamtwirtschaftlicher

Beschäftigung und Erwerbspersonenzahl ergibt, abgetragen. Die Ordinate stellt den

Reallohn, der aus dem um das Preisniveau bereinigten Nominallohn besteht, dar.

Die Gerade mit der negativen Steigung ist die Arbeitsnachfragekurve, die aufzeigt,

dass die Unternehmer um so weniger Arbeitskräfte nachfragen, je höher der von

ihnen zu zahlende Reallohn ist. Die Lohnsetzungskurve beschreibt hingegen eine

positive Beziehung zwischen Reallohn und Beschäftigungsquote. Der Schnittpunkt

von Arbeitsnachfrage- und Lohnsetzungskurve determiniert das Gleichgewicht

(Punkt A) auf dem Arbeitsmarkt. Als Senkrechte ist das Vollbeschäftigungsniveau

eingezeichnet, bei dem definitionsgemäß eine Arbeitslosenquote von Null Prozent

existiert. Somit lässt sich in diesem Modell die unfreiwillige Arbeitslosigkeit u durch

den horizontalen Abstand von Punkt A zur Vollbeschäftigungskurve abbilden.
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Abbildung 17: Wirkungen von Qualifizierung nach der Insider-Outsider-Theorie

Quelle: Eigene Darstellung.

Die erhöhte Wettbewerbsintensität zwischen den Insidern und den Outsidern führt

ceteris paribus zu einer Verschiebung der Lohnsetzungskurve nach unten (LSK1),

weil sich durch den Humanvermögensaufbau die Marktmacht der Outsider erhöht

hat. Der intensivierte Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt zwingt die Insider, sich bei

den Lohnverhandlungen zurückzuhalten. Das neue Gleichgewicht wird im Punkt B

erreicht, in dem die Arbeitslosigkeit von u nach u1 gesunken und auch der Reallohn

zurückgegangen ist.

Der entscheidende Punkt dieses Wirkungszusammenhanges ist jedoch umstrit-

ten. Einige Autoren betonen, dass durch arbeitsmarktpolitische Eingriffe nicht die

Marktmacht der Insider gesenkt, sondern sogar gestärkt wird, da sich durch arbeits-

marktpolitische Maßnahmen die Alternativkosten der Arbeitslosigkeit verringern.40

Staatliche Qualifizierungsmaßnahmen sind für die Insider eine bessere Alternative

als die Arbeitslosigkeit, sodass sie noch größere Lohnsteigerungen fordern und

damit die Arbeitsmarktmisere weiterhin verschärfen. Dem kann entgegen gesetzt

werden, dass man die staatliche Förderung auf bestimmte Zielgruppen beschrän-
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ken kann.Wenn speziell Langzeitarbeitslose durch Qualifizierung gefördert werden,

kann nicht unterstellt werden, dass die Insider die Alternative Langzeitarbeitslosig-

keit mit all ihren sozialen und psychologischen Folgen wählen, um staatlicherseits

gefördert zu werden. Danach werden arbeitsmarktpolitische Maßnahmen keinen

Effekt auf die Lohnbildung ausüben. Außerdem dürfte aufgrund des negativen

Signalcharakters einer Arbeit im zweiten Arbeitsmarkt kaum ein Arbeitnehmer, der

sich Hoffnung auf einen Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt macht, freiwillig und

aus individuell rationalem Verhalten in den zweiten Arbeitsmarkt wechseln.

Eine weitere Problematik besteht in der Art des Humanvermögens, das die Out-

sider durch die staatlichen Instrumente bereitgestellt bekommen. Die Outsider

werden nur eine ernstzunehmende Konkurrenz für die Insider darstellen, wenn sie

die Vermögenskategorien zur Verfügung gestellt bekommen, welche die Unter-

nehmen am Markt nachfragen. Einen wesentlichen Bestandteil der Fluktuations-

kosten stellen die Einstellungs- und Einarbeitungskosten dar. Jedoch dürften die an

klassischen (off-the-job) Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmenden Outsider kaum

betriebsspezifisches Humanvermögen erlangen. Somit erscheint es fragwürdig, ob

es wirklich zu einer Kostensenkung für die Unternehmen kommt, um einen größeren

Druck auf die Insider auszuüben. Abstrahiert man von den betriebsspezifischen

Kenntnissen, stärkt eine Verbesserung der allgemeinen und sektorspezifischen Fähig-

keiten die Wettbewerbsfähigkeit der Outsider.Die Outsider können ohne die Human-

vermögensinvestitionen nicht mit den Insidern konkurrieren. Aus den Ausführun-

gen ist zu erkennen, dass es für den Reintegrationserfolg auf die zu fördernden

Humanvermögenskategorien und die damit einhergehende institutionelle Aus-

gestaltung der Qualifizierungsmaßnahmen ankommt.

Bei Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen werden die Outsider gewissermaßen on-

the-job ausgebildet. Außerdem könnten die Maßnahmeträger die Einarbeitungs-

und Einstellungskosten sparen, wenn sie die Outsider direkt nach der ABM über-

nehmen,sodass unter diesem Blickwinkel die Insider einer neuen Konkurrenzsituation

ausgesetzt werden. Dadurch werden sich lediglich die Machtverhältnisse innerhalb

der Maßnahmeträger verschieben, woraus mit Sicherheit keine gesamtwirtschaft-

liche Lohnzurückhaltung der Insider mit ihren positiven Beschäftigungswirkungen

resultieren wird. Zudem lässt der Grundsatz der Zusätzlichkeit die Frage offen, ob

den Outsidern wirklich die Humanvermögenskategorie vermittelt wird, welche für

eine Wiedereingliederung in den regulären Arbeitsmarkt nötig ist.

Überdies muss bei gemeinnützigen Arbeiten und ABM hinterfragt werden, ob

es sich dabei um Arbeitsplätze handelt, die im ersten Arbeitsmarkt existieren, oder

ob es sich dabei nicht vielmehr um sehr einfache Arbeiten mit niedrigen Arbeits-
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produktivitäten handelt, die von den Unternehmen kaum oder gar nicht nachgefragt

werden. Immerhin zielen diese Arbeiten gerade darauf ab, kein privatwirtschaft-

liches Angebot zu verdrängen. In diesem Zusammenhang ist beispielsweise an Park-

pflege zu denken.Sozialvermögen und Nicht-Erwerbsvermögen wird durch derartige

Arbeiten bei denjenigen Arbeitssuchenden vermehrt, die unter Demoralisierungs-

effekten der Dauerarbeitslosigkeit leiden.

Es bleibt festzuhalten, dass nach der Insider-Outsider-Theorie vermögens-

orientierte Politikinstrumente durchaus positive Wirkungen entfalten können, wenn

es ihnen gelingt, die Wettbewerbsfähigkeit der Outsider nachhaltig zu verbessern.

4 . 2 . 3 D i e  H u m a n k a p i t a l t h e o r i e  u n d  i h r e

a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n  S c h l u s s f o l g e r u n g e n

Bei der Humankapitaltheorie handelt es sich um ein mikroökonomisches Modell,

welches Sachkapitalinvestitionsentscheidungen mit der individuellen Entscheidung

über Bildungsinvestitionen und damit Humanvermögen gleichsetzt. Dabei weicht

sie von der neoklassischen Annahme der Homogenität des Faktors Arbeit ab und

definiert ihn als eindimensionale Inhomogenität, die von dem jeweils investierten

Humanvermögen abhängt. Somit wird Arbeitskraft zum Investitionsgut, in das zur

Verbesserung des Erwerbsvermögens und der Produktivität investiert wird. Nach

dem einzelwirtschaftlichen Optimierungskalkül wird solange in Humanvermögen

investiert, bis die Grenzkosten der Investitionstätigkeit gleich dem Gegenwartswert

der sich daraus ergebenden Grenzerträge sind. Anders ausgedrückt werden solange

Ausbildungsinvestitionen getätigt, bis deren erwarteten Erträge die Ausbildungs-

kosten übersteigen. Diese Investitionen steigern die Produktivität der Arbeitneh-

mer, sodass sie nach der Grenzproduktivitätstheorie einen höheren Lohn erzielen

können.

Verliert ein Arbeitnehmer im dynamischen Wirtschaftsprozess durch einen

Schock – beispielsweise einen konjunkturellen Abschwung – seinen Arbeitsplatz,

setzt ein Degenerationseffekt des Humanvermögens ein. Zum einen verlieren die

Individuen während der Arbeitslosigkeit sowohl berufsfachliche als auch über-

fachliche Qualifikationen. Zum anderen sind nach Überwindung des Schocks die

Anforderungen am Arbeitsplatz häufig nicht mehr identisch mit jenen vor dem kon-

junkturellen Schock, da Aufschwungphasen häufig durch vermehrten technischen

Fortschritt gekennzeichnet sind. Die Arbeitslosen haben während der Arbeitslosig-

keit keine Möglichkeit des on-the-job-trainings, weshalb sie sich gegen den Degene-

rationsprozess ihres Humanvermögens nicht bzw. kaum wehren können.

69



Die beschränkten kognitiven Fähigkeiten der Menschen stehen einer zeitnahen

Neu- bzw. Umqualifizierung entgegen.41 Insofern stellt sich die Frage, wie die arbeits-

los gewordenen Individuen wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden können.

Humankapitaltheoretisch betrachtet müssen sich die Arbeitnehmer im Rahmen

einer Erwerbstätigkeit weiterqualifizieren, um eine Arbeitslosigkeit zu verhindern

bzw. in den ersten Arbeitsmarkt reintegriert zu werden. Dabei fällt auf, dass einem

Individuum mit einem höheren Bildungsniveau die Anpassung an ein verändertes

Anforderungsprofil, d. h. die Aneignung veränderter Fähigkeiten und Fertigkeiten,

schneller gelingt.42 Letztlich spricht aus Sicht der Arbeitsmarkttheorie einiges dafür,

eine Humanvermögenspolitik auf hohem Niveau zu betreiben. Durch sie kann

Arbeitslosigkeit präventiv verhindert oder zumindest verkürzt werden.

Die Aktualisierung des Humanvermögens ist somit eine zwingende Vorausset-

zung für die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Das heißt jedoch noch nicht,

dass der Staat das Angebot bereitstellen, sondern die Finanzierung der Bildungs-

maßnahmen sicherstellen muss. Aus den vertiefenden Folgerungen der Human-

kapitaltheorie lassen sich insbesondere Qualifizierungsmaßnahmen rechtfertigen,

die den Arbeitslosen betriebsspezifische Kenntnisse vermitteln.

Betriebsspezifische Qualifikationen stehen im besonderen Interesse der Unter-

nehmen,da Erwerbsvermögen betriebsspezifischer Natur eine höhere Arbeitsproduk-

tivität als allgemeine Qualifikationen im Produktionsprozess ermöglichen. 43

Bei ABM und gemeinnützigen Tätigkeiten muss wiederholt werden, dass die

Arbeitslosen kaum Fähigkeiten und Kenntnisse erlernen, die für Unternehmen

interessant sind. Hiervon können aber durchaus positive Wirkungen auf andere

Vermögenskategorien ausgehen.

Nach der Humankapitaltheorie sind aufgrund des besonderen Interesses der

Unternehmer an betriebsspezifischen Qualifikationen von marktnahen Qualifizie-

rungsprogrammen eindeutig positive Effekte auf dem Arbeitsmarkt zu erwarten.

Zusätzlich kann wegen der Kapitalmarktschwäche auf dem Markt für Bildungsgüter

eine rein allokative Rechtfertigung von staatlichen Qualifizierungsmaßnahmen nach

der Humankapitaltheorie gefolgert werden.
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4 . 2 . 4 K a p i t a l m a r k t s c h w ä c h e  f ü r

E r w e r b s v e r m ö g e n s i n v e s t i t i o n e n  

Der Kapitalmarkt finanziert Bildungsinvestitionen nicht in ausreichendem Maße.

Das sich weiterbildende Individuum muss nicht nur die direkten Qualifizierungs-

kosten (Kursgebühren, Fahrtkosten etc.) tragen, sondern auch seinen Unterhalt für

die Zeit der Ausbildung aufbringen. Somit müssen die Opportunitätskosten des

Einkommensverlustes während der Bildungsmaßnahme bei einer rationalen

Abwägung Berücksichtigung finden.Allerdings erhalten Arbeitnehmer keinen Kredit

ohne Sicherheiten. Damit entfällt für arbeitslose Arbeitnehmer häufig a priori die

Möglichkeit der individuellen Aktualisierung ihres Erwerbsvermögens.

Informationsasymmetrien zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer verhindern

nun, dass der Kapitalmarkt für Bildungsinvestitionen funktioniert. Der typische Bil-

dungsinvestitionskredit ist dadurch gekennzeichnet, dass der Kreditgeber schlech-

ter über die Risiken des Investitionsvorhabens informiert ist als der Kreditnehmer.44

So hat der Kreditgeber beispielsweise keinen Einfluss, ob die Bildungsmaßnahme

erfolgreich abgeschlossen wird und mit den neuen Qualifikationen ein adäquates

Beschäftigungsverhältnis entsteht.

Unter diesen Bedingungen kann die Funktionsfähigkeit des Zinsmechanismus

beeinträchtigt werden. Kreditnehmer mit risikoreicheren Investitionsprojekten wer-

den unter sonst gleichen Umständen bereit sein, höhere Zinssätze zu zahlen als Kre-

ditnehmer mit weniger risikoreichen Investitionsprojekten, da sie von einer geringe-

ren Wahrscheinlichkeit der Rückzahlung des Kredits ausgehen. Steigen die Zinsen

an, scheiden zunächst die besten Risiken aus dem Kreditpool des Kreditgebers aus.

Der Anteil der schlechten Risiken steigt und es entsteht ein Prozess der adversen

Selektion, d. h. die schlechten Risiken werden die guten Risiken verdrängen und

damit sinkt die Rückzahlungswahrscheinlichkeit.

Verfügen die Wirtschaftssubjekte über alternative Bildungsprojekte, die sich in

Hinblick auf die erwartete Rendite und hinsichtlich ihres Risikogrades unterschei-

den (wobei größere Einkommenssteigerungen regelmäßig mit höheren Investi-

tionsrisiken, beispielsweise durch höhere Anforderungen an die Qualifizierungs-

teilnehmer – Durchfallquoten etc. –, einhergehen), so steigt die Attraktivität der

risikoreicheren Investition und damit der Anreiz des Kreditnehmers zu Moral Hazard

mit der Höhe des Zinssatzes. Adverse Selektion und Moral Hazard führen dazu, dass

steigende Zinsen das Risiko der Nichtzurückzahlung der Kredite erhöhen. Für
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Geschäftsbanken verringert sich der Anreiz, den Zinssatz anzuheben. Um sich vor

der größeren Wahrscheinlichkeit des Forderungsausfalls zu schützen, rationieren

Banken ihre Kredite und die Bonität des Kreditnehmers wird überprüft. Dadurch

erleiden sie zumindest keinen vollen Rückzahlungsverlust. Folglich verlangen Kredit-

geber vom Kreditnehmer Sicherheiten, denn aus der Sicht des Kreditgebers führt

eine Sicherheit zu höheren Auszahlungen bei Misserfolg des Projekts, und für die

Kreditnehmer sinkt damit der Anreiz für Moral Hazard.45

Da Arbeitnehmer in der Regel temporär aus dem Berufsleben ausscheiden

müssen, um sich durch Bildung präventiv gegen eine Abwertung ihres Erwerbs-

vermögens zu rüsten (von betrieblichen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen ein-

mal abgesehen) bzw. ein bereits arbeitslos gewordenes Individuum auf staatliche

Transferleistungen angewiesen ist, können sie die Sicherheiten in Form von einem

gesicherten Einkommen nicht aufbringen und müssen folglich auf die Bildungs-

maßnahme verzichten.Die stärkere Berücksichtigung des Finanzvermögens im Zuge

der Hartz-Reformen verhindert den Missbrauch von staatlichen Leistungen, verrin-

gert jedoch die finanziellen Möglichkeiten der selbst verantworteten Weiterbildung.

So überwiegt in diesem Fall der politische Wille, Missbrauch zu begegnen, was in

Zeiten leerer Staatskassen nicht verwunderlich ist.

Besonders Langzeitarbeitslose werden ihre Vermögenswerte bereits völlig auf-

gebraucht haben, sodass sie selbst durch Entsparen die Bildungsmaßnahme nicht

finanzieren können. Damit steht den Wirtschaftssubjekten, selbst wenn sie einen

Aufbau ihres Humanvermögens durchführen wollen, diese Option nicht mehr offen,

woraus aus allokativer Sicht ein staatlicher Eingriff zu rechtfertigen ist. Zumindest

kann daraus eine staatliche Finanzierung der Qualifizierung und des Unterhalts

während der Maßnahme begründet werden. Dies könnte beispielsweise in Form

von so genannten Ausbildungskrediten erfolgen.

4 . 2 . 5 S e g m e n t a t i o n s t h e o r e t i s c h e  E r k e n n t n i s s e

z u r  A u s g e s t a l t u n g  v o n  Q u a l i f i z i e r u n g s m a ß n a h m e n

Die Segmentationstheorie bzw. Theorie dualer Arbeitsmärkte46 geht von struktu-

rierten, segmentierten Arbeitsmärkten aus. Diese sind derart voneinander getrennt,
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dass der Übergang von dem einen in das andere Arbeitsmarktsegment nur unter

größten Anstrengungen der Arbeitnehmer möglich ist. Ein Wechsel zwischen den

Arbeitssegmenten erfolgt nur, wenn das wechselnde Wirtschaftssubjekt Human-

vermögensinvestitionen in beträchtlichem Ausmaß tätigt. Der gesamte Arbeits-

markt wird dabei in ein primäres und ein sekundäres Arbeitssegment gespalten.

Der primäre Arbeitsmarkt ist durch qualifizierte, relativ stabile Arbeitsplätze, Auf-

stiegsleitern, festgelegte Karrieremuster, hohes Einkommen, gute Arbeitsbedingun-

gen, verhältnismäßig geringe Fluktuation und feste Regelungen für Aufstieg und

Entlassungen charakterisiert. Arbeitsplätze im primären Segment sind häufig in Sek-

toren anzutreffen, in denen technologisch anspruchsvolle sowie humanvermögens-

und kapitalintensive Produktionsverfahren vorherrschen.47 Im primären Arbeits-

marktsegment ist der Lohnsatz relativ starr und die Lohnstruktur fest vorgegeben;

sie werden nur bei erheblichen Ungleichgewichten revidiert.48 Eine Variation der

Lohnhöhe stört das interne Gleichgewicht der Unternehmung. Infolgedessen ist die

Entlohnung nicht ausschließlich an die Produktivität des einzelnen Arbeitnehmers

gebunden, sondern ist häufig an Arbeitsplatz und Beschäftigung orientiert. Deshalb

können Löhne durchaus vom Grenzwertprodukt der Arbeit abweichen. In primären

Arbeitsmärkten erfolgt die Allokation durch ein Nebeneinander von preislichen und

nichtpreislichen Koordinationsmechanismen.49 In der Folge steigen bei Engpässen

in diesem Segment die Überstunden der Beschäftigten und die Vakanzen in Unter-

nehmungen an und nicht die Beschäftigung.50 Demnach enthalten Arbeitsverträ-

ge im primären Segment eine implizite Vereinbarung über eine begrenzte Beschäfti-

gungsgarantie.51 Die Theorie interner Arbeitsmärkte konzentriert sich vornehmlich

auf den Prozess der Humanvermögensinvestitionen, auf Anreizen der Entlohnung

und auf Effizienzverluste am Arbeitsmarkt mittels eines institutionellen Arrange-

ments, das durch eine Reduzierung des Wettbewerbs auf den Arbeitsmärkten die

Produktivität des Einzelnen steigert.52
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dem Gift-Exchange-Ansatz nach Akerlof (Akerlof, 1982, 1984) oder einer ähnlichen Erklärung von Klein
(Klein, 1984) erfolgen. Mit der Humankapitaltheorie kann das Zustandekommen des Einkommens für
diese Bereiche abgebildet werden, vgl. Dickens/Lang, 1985.

49 Vgl. Brandes/Buttler, 1988, S. 96; Doeringer, 1986, S. 48.
50 Vgl. Brandes/Weise, 1980, S. 74 ff.
51 Diesem Gesichtspunkt folgend enthält die Theorie dualer Arbeitsmärkte Bestandteile der Kontrakt-

theorie des Arbeitsmarktes. Vgl. Franz, 1999, S. 306 ff.
52 Vgl. Doeringer, 1986, S. 52.



Für die ökonomische Vorteilhaftigkeit von internen Arbeitsmärkten53 mit Auf-

stiegsleitern und hierarchischen Organisationsstrukturen liefert der Transaktions-

kostenansatz von Williamson eine Erklärung. Als Gründe für die Bildung interner

Arbeitsmärkte können einerseits das mangelnde Systemwissen des Menschen zur

Erkennung komplexer Phänomene und andererseits – als zweiter Humanfaktor –

opportunistisches Verhalten gelten. Die Komplexität von Systemen und System-

zusammenhängen trägt dazu bei, dass sich die Menschen nicht in jeder Situation

rational verhalten, weil es ihnen aufgrund des begrenzten Wissens oftmals gar nicht

möglich ist.

Opportunismus nach Vertragsschluss führt dazu, dass Arbeitnehmer über einen

gewissen Verhaltensspielraum verfügen, da ihre Leistung von Vorgesetzten nie voll-

kommen beobachtet werden kann. Ferner bieten Faktorspezifitäten den Vertrags-

parteien Gelegenheit zu opportunistischem Verhalten.54 Der Investitionsanreiz wird

um so geringer, je spezifischer eine Investition ist, also je höher die Faktorspezifität

der Investition. Somit ist die investierende Partei in hohem Maße von der anderen

abhängig. Das kann zu Hold-up-Problemen55 führen. Dabei wird die abhängigere

Partei von der weniger abhängigen ausgebeutet, wenn die Gefahr der Wohlfahrts-

einbuße für eine Partei größer ist als für die andere. Diese konfligierenden Interes-

sen können dazu führen, dass die Effizienz der Arbeitsbeziehung leidet, selbst wenn

beide Vertragsparteien an einer gegenseitigen Erfüllung der Vertragsvereinbarung

interessiert sind.

Durch die Bildung von internen Arbeitsmärkten wird das Opportunismusproblem

nach Williamson behoben und die Arbeitsbeziehung für beide Parteien lohnender.56

Der Zugang zum primären Arbeitsmarkt hängt von bestimmten Eintrittsvoraus-

setzungen ab. Als erforderliche Faktoren können berufliche Ausbildung, Berufserfah-

rung (On-the-Job-Training), Kenntnisse über Arbeitsgewohnheiten, Organisation,

Kunden und Lieferanten sowie Herstellungsverfahren in der Unternehmung identi-

fiziert werden. Diese Qualifikationen sind Bestandteil des betriebsspezifischen

Erwerbsvermögens. Aufgrund der anspruchsvolleren und eigenständigeren Arbeits-

organisation werden zunehmend auch ein hoher Bestand an Nicht-Erwerbs-

vermögen und Sozialvermögen (Schlüsselqualifikationen) als Voraussetzung ange-
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53 Vgl. hierzu auch Doeringer, 1986, S. 49 ff., der die Vorteile von internen Arbeitsmärkten als Costless Asset
Formation, Bargaining Power, Social Relations and Group Cohesion und Feedback Effects beschreibt.

54 Vgl. Williamson, 1990, S. 234 ff.
55 Vgl. Eger, 1995, S. 55 ff. oder speziell für den Arbeitsmarkt Klein, 1984, S. 332.
56 Vgl. Dunn, 1998, S. 149 ff.; Atkinson, 2001, S. 83 ff.



sehen. Diese Kenntnisse und Fähigkeiten spielen für die weitere Karriere des Ar-

beitnehmers in der Unternehmung eine bedeutende Rolle. Die Besetzung einer frei-

en Stelle im primären Segment ist oftmals internen Bewerbern vorbehalten. Interne

Aufstiegsleitern und langfristige Beschäftigungsverhältnisse steigern die Arbeits-

motivation der Mitarbeiter, wodurch kostspielige Humanvermögensinvestitionen

lohnender und die Kosten eines Beschäftigungswechsels erhöht werden.

Wegen ihrer Spezifität ist das betriebliche Erwerbsvermögen auf dem allge-

meinen Arbeitsmarkt nicht voll transfer- und verwertungsfähig, sodass aus dem

sinkenden Erwartungswert der Investitionserlöse ein geringerer Anreiz für die Aneig-

nung zu folgern ist.57 Somit haben betriebsspezifische Humanvermögensinvesti-

tionen Sunk-cost-Charakter.58 Für gewinnmaximierende Unternehmungen ist es

nicht rational, in die Ausbildung ihrer Arbeitnehmer zu investieren, wenn das daraus

resultierende Wissen von anderen Unternehmen genutzt werden kann. In diesem

Fall trägt das investierende Unternehmen die Kosten für die Humanvermögensbil-

dung, wovon das abwerbende Unternehmen über eine erhöhte Produktivität pro-

fitiert. Unternehmungen haben daher einen größeren Anreiz, nur sehr betriebs-

spezifische Qualifikationen zu vermitteln, die von den Arbeitnehmern in anderen

Verwendungsmöglichkeiten nicht verwendet werden können. Arbeitnehmer bevor-

zugen stattdessen allgemeine Humanvermögensinvestitionen, die höhere Erträge

bei einem Wechsel versprechen. Die für die Unternehmungen ökonomisch sinnvolle

Einrichtung der internen Arbeitsmärkte gibt den bereits in den Unternehmungen

beschäftigten Arbeitnehmern nötige Anreize zur Aneignung dieser zunächst sub-

optimalen Vermögenskategorie. Beteiligt sich die Unternehmung an der Finanzie-

rung des Erwerbs betriebsspezifischer Qualifikationen, ist es für diese lohnend, die

Kündigungsgefahr durch Effizienzlöhne zu verringern.59
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spezifität in anderen Verwendungsmöglichkeiten kaum noch Erträge erwarten lassen. Selbst wenn die
Null-Ertragshypothese einer anderen Verwendungsmöglichkeit nicht greift, werden bei einem Unter-
nehmungswechsel nicht sämtliche Erträge der betriebsspezifischen Humanvermögensinvestition mit
allen negativen Anreizfolgen internalisiert. Vgl. hierzu u. a. Goerke/Holler, 1997, S. 11.

59 Vgl. Fehr, 1988, S. 70.



Abbildung 18: Transaktionskostentheoretische Dimension bei Arbeitsbeziehungen

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Neubäumer, 1999a, S. 87.

Die Aneignung des betriebsspezifischen Humanvermögens kann nur im Produk-

tionsprozess erfolgen, infolgedessen wird den Arbeitslosen faktisch der Zugang zu

den sicheren Arbeitsplätzen im primären Segment verwehrt. Sie haben nicht die

Möglichkeit, sich durch Off-the-job-Maßnahmen mit diesen für die Arbeitsplatz-

sicherheit wichtigen Qualifikationen auszustatten. So wird deutlich, dass hinsicht-

lich der für den Arbeitsmarkt so eminent wichtigen Vermögenskategorie Betriebs-

spezifität konfligierende Interessen auf dem Arbeitsmarkt vorliegen und Teile der

Bevölkerung von der Aneignung ausgeschlossen sind.

Charakteristisch für das sekundäre Segment sind unqualifizierte, unsichere

Arbeitsplätze, die durch instabile Einkommen sowie niedrige Qualifikationsanfor-

derungen gekennzeichnet sind. Im sekundären Segment beschäftigte Personen sind

häufig von Arbeitslosigkeit betroffen, erhalten niedrige Löhne und besitzen kaum

Aufstiegsmöglichkeiten. Diese Arbeitsplätze sind überwiegend in Branchen anzu-

treffen, in denen einfache Produktionsstrukturen vorherrschen, die sowohl nur wenig

betriebsspezifisches Know-how als auch allgemeine Qualifikationen erfordern. Prak-

tische Beispiele für dieses Segment sind Tätigkeiten im Einzelhandel, einfache Dienst-

leistungen oder bestimmte Verrichtungen im Verarbeitenden Gewerbe. Dieses

Segment stellt ein Sammelbecken für Problemgruppen – wie gering qualifizierte

Arbeitnehmer – am Arbeitsmarkt dar, die nicht im primären Arbeitsmarkt unter-

kommen. Das sekundäre Segment ist im Gegensatz zum internen Teilarbeitsmarkt

als Markt zwischen den Unternehmungen aufzufassen, auf dem um kurzfristige

Beschäftigungsverhältnisse konkurriert wird. Er ist trennscharf hinsichtlich der

erforderlichen Qualifikationen vom internen Arbeitsmarkt abzugrenzen.
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Im konjunkturellen Abschwung werden zunächst Arbeitsplätze im sekundären

Bereich abgebaut, da die Wiedereinstellung im Aufschwung für die Unternehmen

mit geringeren Transaktions- und Humanvermögenskosten verbunden ist. Folglich

enthalten die Arbeitsverträge im sekundären Segment keine implizite Vereinbarung

über begrenzte Beschäftigungsgarantien bei rückläufiger Geschäftslage, wodurch

Fluktuationen der Beschäftigung in diesem Teilsegment ansteigen. Arbeitnehmer

im primären Bereich weisen kostenintensive betriebsspezifische Qualifikationen auf

und stellen für Unternehmen einen wichtigen Wettbewerbsfaktor dar. Es würde dem

unternehmerischen Optimierungskalkül widersprechen, Arbeitnehmer mit hoher

Betriebsspezifität im Abschwung freizustellen. Eine Weiterbeschäftigung der Mit-

arbeiter in rezessiven Phasen ist nur rational, wenn die »Hortungskosten« über den

gesamten Konjunkturverlauf gesehen unter den Neueinstellungskosten liegen.60

Deshalb sind Arbeitsplätze im sekundären Segment mit einem wesentlich größeren

Arbeitsplatzrisiko verbunden und hauptsächlich von Konjunktureinbrüchen betrof-

fen.

Im durch vermehrten technisch-organisatorischen Fortschritt gekennzeichneten

Aufschwung können im sekundären Segment Arbeitsplätze komplett wegfallen

(technologische Arbeitslosigkeit). Einerseits steht dann vielen Arbeitnehmern aus

dem sekundären Bereich als Beschäftigungsoption nur noch das primäre Arbeits-

segment offen. Andererseits können sichere Jobs des primären Segments in das

unsichere sekundäre abgleiten. In diesem Zusammenhang ist vor allem an die Folgen

der neuen I&K-Technologien zu denken. Diese strukturelle Entwicklung ist gleich-

bedeutend mit einem Wegfall des Bedarfs an einfacher Arbeit mit der Folge des Ver-

lustes von Arbeitsplätzen im sekundären Segment. Für eine Beschäftigung im

primären Teilarbeitsmarkt ist betriebsspezifisches Humanvermögen größeren Aus-

maßes nötig, das Arbeitslose und gering Qualifizierte nicht aufweisen. Um in das

primäre Segment überzuwechseln, muss der Arbeitnehmer Bestandteil des Unter-

nehmens werden und durch die Aneignung betriebsspezifischer Qualifikationen

die Karriereleiter aufsteigen. Arbeitslose werden hinsichtlich des betriebsspezifi-

schen Humanvermögens diskriminiert. Somit gilt es, Anreize für die Vermittlung

dieser Humanvermögenskategorie zu stiften.

Der duale Arbeitsmarktansatz unterstreicht die Bedeutung der Betriebsspezi-

fität für die Arbeitsplatzsicherheit und der Segmentzuordnung. Ferner offenbart er

die faktische Diskriminierung von Arbeitslosen, die sich die entscheidende Vermö-

genskategorie nicht aneignen können. Im Ergebnis führt es dazu,dass das zur Arbeits-

77

60 Vgl. Sesselmeier, 2000, S. 128.



platzsicherheit beitragende betriebsspezifische Humanvermögen gesamtwirt-

schaftlich nur unzureichend angeeignet und vermittelt wird. Dadurch wird die

äußerst geringe Mobilität zwischen den Arbeitsmarktsegmenten verstärkt. Auch

wenn zuweilen ein Wechsel vorkommt, ist die Mobilität zu gering, um für einen Aus-

gleich der Arbeitsmarktseiten zu sorgen.

Auf den Arbeitsmärkten sind die Folgen des technisch-organisatorischen Fort-

schritts auf die künftigen Qualifikationsanforderungen und der damit einherge-

henden Segmentverschiebung nie gänzlich absehbar.61 Insofern herrscht auf den

Arbeitsmärkten eine hohe individuelle Unsicherheit über die anzueignenden Quali-

fikationen vor. Zeigt man diese Dilemmastruktur des Anreizgeflechts spieltheore-

tisch auf, folgt daraus eine typische Gefangenen-Dilemma-Situation.

Abbildung 19: Dilemmastruktur der Qualifizierung

Quelle: Eigene Darstellung.

Arbeitnehmer

c

c

d

d

Unternehmungen

Nash-Gleichgewicht

15/15 3/20

20/3 5/5

78

61 Borjas geht in seiner Analyse weiter: »[…] workers often do not know their own skills and abilities, and
are ill informed about the opportunities available in other jobs or in other labor markets.« Borjas, 1999,
S. 303.



Verhalten sich die Arbeitnehmer hinsichtlich der Aneignung von betriebsspezifi-

schem Humanvermögen kooperativ und die Unternehmungen entsprechend bei

der Vermittlung (Strategie cc), wird jede Partei einen Ertrag von 15, d. h. einen ge-

samten Ertrag von 30 erzielen.

Verfolgen hingegen lediglich die Unternehmungen eine kooperative Strategie

und die Arbeitnehmer eine defekte – interpretiert im Sinne eines gesamtwirt-

schaftlich unzureichenden Anreizes zur Qualifizierung –, erzielen die Arbeitnehmer

einen Ertrag von 20. Dieser ist geringer als bei Verfolgung der kooperativen Strate-

gie, weil die Erträge aus den Investitionsanstrengungen niedriger ausfallen. Für

Unternehmungen steigt die Wahrscheinlichkeit der Humanvermögensfehlinvesti-

tion, wenn der Anreiz der Arbeitnehmer ein gesamtwirtschaftlich suboptimales

Niveau annimmt. Das drückt sich in einem Ertrag von lediglich drei Einheiten aus,

sodass bei dieser Strategiekombination lediglich ein Gesamtertrag von 23 realisiert

wird. In diesem Szenario verbleibt ein Großteil der Gesellschaftsmitglieder im staat-

lichen System, weil keine präventive Qualifizierung der Beschäftigten erfolgt, obwohl

die Unternehmungen zur Bereitstellung des betriebsspezifischen Humanvermö-

gens neigen. Bei einem kooperativen Verhalten seitens der Arbeitnehmer und einer

defekten Strategie der Unternehmungen wird der gleiche Gesamtertrag realisiert.

Dies ist mit der Situation der im konjunkturellen Abschwung arbeitslos geworde-

nen Arbeitnehmer vergleichbar, die während des Aufschwungs und des zeitgleich

stattfindenden technisch-organisatorischen Fortschritts von einer Aneignung des

notwendigen Humanvermögens im Produktionsprozess de facto diskriminiert

werden.

Die dd-Strategie ist die dominante Strategie. Dabei besitzt ohne externe Rege-

lung niemand einen Anreiz, seine bisherige Strategie zu verändern. Dieses sub-

optimale Ergebnis ist unvermeidlich, wenn beide Parteien keine Möglichkeit haben,

bindende Verträge abzuschließen oder sich die Situation nicht wiederholt. Diese

Dilemma-Situation kann auch durch geschickte Vertragsgestaltung nicht aufgelöst

werden, weil die zukünftigen Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Investitionsentschei-

dung gänzlich unbekannt sind und so die Qualifizierung betreffenden Vertrags-

bestandteile vertraglich nicht fixiert werden können.62 Die Dilemma-Situation wird

erst überwunden, wenn der Arbeitnehmer Element des internen Arbeitsmarktes ist

und Anreize erhält, sich dauerhaft mit der aus seiner Sicht suboptimalen Vermögens-

kategorie auszustatten (siehe Pfeilbewegung in Abbildung 18).
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4 . 3 D I E  S I C H T  D E R  V E R T R A G S T H E O R I E

A U F  E I N E  A K T I V I E R U N G  D E R  S O Z I A L P O L I T I K

4 . 3 . 1 J o h n  R a w l s  T h e o r i e  d e r  G e r e c h t i g k e i t 63

In John Rawls Theorie der Gerechtigkeit bestimmen die Mitglieder einer Gesell-

schaft rational in einem Gedankenkonstrukt Gerechtigkeitsgrundsätze, die bei der

Bestimmung der Grundstruktur der Gesellschaft zu berücksichtigen sind.Dabei muss

die gesellschaftliche Grundstruktur so ausgestaltet sein, dass sie von den Gesell-

schaftsmitgliedern als gerecht bzw. als fair angesehen werden. Somit sucht Rawls

in seiner Theorie nach fairen, plausiblen Regeln für das menschliche Zusammen-

leben, denen die Gesellschaftsmitglieder in einem Verfassungsvertrag zustimmen

und den sie auch dauerhaft akzeptieren. In der Realität lassen sich keine Gerech-

tigkeitsprinzipien finden, denen alle zustimmen werden. In der Regel antizipieren

die Individuen die Auswirkungen auf die eigene Lebenslage und versuchen dann,

diskriminierende Regeln zu ihren Gunsten durchzusetzen. Deshalb platziert Rawls

die Mitglieder der Gesellschaft hinter dem »Schleier der Unwissenheit« (veil of

ignorance) in einen Urzustand.

Dahinter sind die Individuen einerseits perfekt über alle gesellschaftlichen Reali-

täten wie psychologische, politische, ökonomische und soziologische Zusammen-

hänge, die für eine Formulierung von Gerechtigkeitsgrundsätzen relevant sind,

informiert. Andererseits haben sie keinerlei Informationen über ihre individuelle

Situation, dazu gehören unter anderem ihre jeweilige individuelle gesellschaftliche

Stellung, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse, sowie die eigenen Bedürfnisse. Folglich

werden die Individuen bei der Aushandlung eines Verfassungsvertrages zwar ihre

eigenen Interessen verfolgen, diese unterscheiden sich aber nicht von den Interes-

sen aller anderen.64

Hinter dem Schleier gibt es somit keine Anreize, sich gezielt auf Kosten anderer

Vorteile zu verschaffen, da jeder selbst auch zu den Benachteiligten gehören könnte.

Der Grund für diese Gleichheitshypothese besteht im Ausschluss des subjektiven

Bias bei der Feststellung der Gerechtigkeitsgrundsätze, da reiche Gesellschaftsmit-

glieder wahrscheinlich andere Verteilungsprinzipien bevorzugen werden, als wenn

sie im Urzustand noch nicht wissen, ob sie zu einem späteren Zeitpunkt reich oder
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arm sein werden. Unter diesen Bedingungen werden sich nach Rawls (1975, S. 82)

die Gesellschaftsmitglieder auf folgende Grundsätze einigen:

1. Freiheitsprinzip: Alle Individuen erhalten die gleichen Grundfreiheiten; die in

einem System für alle verträglich sind.

2. Gerechtigkeitsprinzipien:

2.1 Faire Chancengleichheit: Gesellschaftliche Positionen müssen gemäß dem

Prinzip der fairen Chancengleichheit allen Individuen offen stehen.

2.2 Differenzprinzip: Als Ergänzung sind nachrangig zum Prinzip der fairen

Chancengleichheit Einkommensumverteilungen zugunsten der am schlech-

testen gestellten Gesellschaftsmitglieder vorzusehen, um deren Wohlfahrt

zu steigern.

Die Gesellschaftsmitglieder werden nun trotz unterschiedlicher moralischer, religiö-

ser oder philosophischer Überzeugungen diesen Bestand an Regeln sowohl akzep-

tieren als auch einhalten, da sie sich im Urzustand eher risikoavers verhalten und

sich durch die Regeln gegen den Fall versichern möchten, der armen Bevölke-

rungsschicht anzugehören.

Das Differenzprinzip rechtfertigt demnach Maßnahmen, die darauf abzielen, die

Einkommensverteilung gleichmäßiger zu gestalten. Durch den Einkommenstrans-

fer von den reichen zu den armen Gesellschaftsmitgliedern erhöht die Gesellschaft

die Wohlfahrt der am schlechtesten gestellten Personen. Das so genannte Maximin-

Kriterium hat aber keine vollständige Gleichverteilung zur Folge, da dann die

Menschen keinen Anreiz mehr hätten, für ihren Lebensunterhalt zu arbeiten.65 Diese

leistungshemmenden Effekte führen nun dazu, dass das gesamte Einkommen der

Gesellschaft sinkt, und sich die Lage der am schlechtesten gestellten Personen ver-

schlechtert. Also lässt das Differenzprinzip durchaus Einkommensdivergenzen zu,

da diese die Arbeitsanreize steigern und dadurch die Fähigkeit der Gesellschaft be-

trächtlich erhöhen können, armen Personen zu helfen.

Da die Grundsätze in einer lexikalischen Ordnung zueinander stehen,66 ist vor

dem Eintritt des Differenzprinzips, faire Chancengleichheit in der Gesellschaft sicher-

zustellen. Eine zwingende Grundvoraussetzung für faire Chancengleichheit in einer

modernen Gesellschaft ist, dass für jedes Individuum die Möglichkeit besteht, eine

beliebige gesellschaftliche Position einzunehmen. Die Besetzung jeder Stellung in

der Gesellschaft soll nach liberaler Grundüberzeugung zum einen allen Individuen
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offen stehen und zum anderen von ganz bestimmten individuellen Merkmalen ab-

hängen. Damit eine bestimmte Position in der Gesellschaft eingenommen werden

kann, müssen die Personen jedoch auch die entsprechende Qualifikation besitzen,

die diese Position erfordert. Damit sind neben der natürlichen Begabung vor allem

das erworbene Erwerbsvermögen eines Individuums sowie seine Leistungsbereit-

schaft (Nichterwerbsvermögen) zu den relevanten Merkmalen zu zählen. Alle übri-

gen individuellen Eigenschaften, wie beispielsweise Rasse, Religion, Alter, Geschlecht,

Herkunft, Finanzvermögen etc., werden dagegen als irrelevante Faktoren bei der

Besetzung von gesellschaftlichen Positionen angesehen.67

Rawls ist sich bewusst, dass Positionen im freiheitlichen marktwirtschaftlichen

System nicht nur nach den individuellen Fähigkeiten der Individuen, sondern auch

nach sozialen und ökonomischen Merkmalen vergeben werden. Um die Einhaltung

der fairen Chancengleichheit und so die Fairness des marktwirtschaftlich organi-

sierten Wirtschaftssystems zu gewährleisten, ergänzen institutionelle Rahmenbe-

dingungen die marktwirtschaftlichen Regeln. Im Gegensatz zu anderen liberalen

Gesellschaftstheoretikern vertritt er die Ansicht, dass reine rechtliche Diskriminie-

rungsverbote nicht ausreichen, um den Einfluss von irrelevanten Merkmalen auf die

Besetzung von gesellschaftlichen Positionen auszuschalten. Auch wenn rechtliche

Diskriminierungsverbote den Einfluss irrelevanter Merkmale verringern können,

bleibt de facto festzuhalten, dass die soziale Herkunft und das Vermögen auch irrele-

vante Merkmale sind, die sich durch rein rechtliche Regeln nicht ausschließen lassen,

aber dennoch massive Ungleichheiten der realen Erfolgschancen erzeugen.

Ein zentrales Problem bei der Realisierung von Chancengleichheit besteht nun

darin, dass die irrelevanten Faktoren, insbesondere die Herkunft (Familie), in starker

Weise die Chancen in der Gesellschaft sowohl positiv als auch negativ beeinflussen.

So wirken natürliche Faktoren (Erbgut) und das soziale Umfeld (Vermögensaus-

stattung in der Familie) in starker Weise auf die individuellen Chancen zum Aufbau

von Humanvermögen, das für die Erreichung von angesehenen gesellschaftlichen

Positionen unabdingbar ist. Deshalb müssen die rechtlichen Diskriminierungsver-

bote um weitere sozialpolitische Maßnahmen ergänzt werden, um den Individuen

die gleichen Ausgangschancen zu gewährleisten. Eine Möglichkeit Chancengleich-

heit hervorzubringen, besteht in der Angleichung der irrelevanten und relevanten

Merkmale der Individuen. Die weiterhin bestehenden irrelevanten ökonomischen

Vermögensmerkmale sollen durch das Differenzprinzip korrigiert werden, und zur

Angleichung der relevanten Merkmale (Humanvermögen) fordert er aufgrund der
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unterschiedlichen familiären Milieus eine aktive staatliche Bildungspolitik ein, die

den Individuen wenigstens einigermaßen die gleichen Chancen zur Aneignung

ihrer relevanten Merkmale, die neben dem individuellen Glück von überragender

Bedeutung im effizienten, aber auch riskanten, marktwirtschaftlichen Spiel sind, ein-

räumt.

4 . 3 . 2 J a m e s  B u c h a n a n s  Ve r f a s s u n g s t h e o r i e

In der Theorie von James Buchanan steht ebenfalls die Frage im Vordergrund, auf

welche Regeln des Zusammenlebens sich Gesellschaftsmitglieder in einem Verfas-

sungsvertrag einigen. Buchanan geht dabei aber von einer realen Situation der Ver-

fassungsfindung aus, in der sich die Gesellschaftsmitglieder konsensual auf Regeln

verständigen.

Diese Regeln sind z. B. die Grundrechte, Spielregeln für das politische System

(z. B. Parteienwettbewerb) oder auch die Einigung auf ein marktwirtschaftliches

Wirtschaftssystem. Man einigt sich also nicht auf konkrete Verteilungsergebnisse,

sondern auf einen Mechanismus, auf ein Regelsystem nach dem Einkommen ver-

teilt werden. Damit weicht er von reinen werturteilsbezogenen Argumentationen

staatlicher Eingriffe in den Marktprozess ab und stellt die Bürger der Gesellschaft,

die selber darüber befinden sollen, nach welchen Regeln sie miteinander inter-

agieren wollen, in den Vordergrund seiner Betrachtung. Er vergleicht private mit

kollektiven Tauschhandlungen. Auf Märkten kommen private Tauschhandlungen

freiwillig nur zustande, wenn ihnen ausnahmslos alle Beteiligten zustimmen. Eben-

falls sollen nach Buchanan kollektive Tauschhandlungen im staatlichen Sektor so

beschaffen sein, dass ihnen alle Bürger zustimmen können.68

Nach Buchanan ist eine Diskussion um Gerechtigkeit ohne Regeln sinnlos, da

der Begriff »Gerechtigkeit« erst durch die Existenz von Regeln seine wahre Bedeu-

tung erhält. Um bewerten zu können, ob eine Handlung gerecht ist, müssen Regeln

existieren, die diese Handlung legitimiert. Danach sind für ihn Regeln das Funda-

ment der Gerechtigkeit. Auf die Gerechtigkeit oder Fairness des gesamten Spiels

kommt es an, und hierfür sind die Regeln entscheidend. Dabei unterscheidet er

einerseits die Gerechtigkeit innerhalb gegebener Regeln und andererseits eine

Gerechtigkeit von Regeln. Unter Gerechtigkeit innerhalb gegebener Regeln (oder

gerechtem Handeln) versteht er ein Verhalten, welches die vorhandenen Regeln,

denen man einmal zugestimmt hat, nicht verletzt.Wird diese Sichtweise der Gerech-
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tigkeit innerhalb von Regeln übernommen, besteht dabei keine Notwendigkeit

mehr, verschiedene Regelsysteme zu untersuchen, sondern eher darin, Konflikte,

Widersprüche und Mehrdeutigkeiten in eben diesem bestehenden Regelsystem

auszusondern. Regelkonformes Verhalten, welches auf Regularien basiert, dem alle

Teilnehmer explizit oder implizit freiwillig und ohne Zwang zugestimmt haben, wird

als gerecht angesehen, sodass nur Ungereimtheiten des bestehenden Systems aus-

geglichen werden müssen.

In der Regel wird der Gerechtigkeitsbegriff immer als Prüfstein für die Bewer-

tung verschiedener Regeln und Institutionen benutzt. Auch Buchanan wendet sich

in seinen theoretischen Überlegungen dieser Sichtweise zu, obwohl er die inhalt-

liche Bestimmung von Gerechtigkeit als Entscheidungskriterium für die Wahl zwi-

schen Regeln als Sonderfall in einem System gegebener Regeln ansieht. Dies wird

damit begründet, dass Entscheidungen darüber, wie gerechte Regeln beschaffen

sein sollten, im Kontext vorgelagerter Regeln getroffen werden, die ihrerseits wie-

derum auf die Auswahl von gerechten Regeln angewandt werden. Diese vorgela-

gerten Regeln werden als Meta-Regeln bezeichnet.69 Anders ausgedrückt werden

Handlungsergebnisse als gerecht angesehen, wenn sie durch legitime Regeln

zustande kommen, und Regeln gelten erneut als legitim, wenn sie legitimen Meta-

Regeln folgen. Dieser Regress kann fortgesetzt werden, indem man immer wieder

nach regelkonformen Handlungen fragt. Daraus ergibt sich, dass Regeln dann als

»gerecht« bezeichnet werden können, wenn bei ihrer Auswahl durchweg anerkannte

Meta-Regeln befolgt wurden.

Dieser infinite Regress zeigt auf, dass die Argumentation durch immer abstrak-

tere Ebenen verkompliziert wird und irgendwann die Frage entsteht, wie und wann

nun auf rein freiwilliger Basis eine Zustimmung zu einer Meta-Regel erfolgt.70 Dazu

beleiht sich Buchanan an Rawls »Schleier der Unsicherheit«.71 Danach wird »hinter

dem dichtesten Schleier der Unsicherheit« und auf der höchsten Abstraktionsebene

niemand einen Grund haben, ein bestimmtes Regelsystem einem anderen vorzu-

ziehen, da die Individuen ihre künftige Position nicht einschätzen können und des-

halb auch keinerlei Interessen zu verteidigen haben. Sollte nun dennoch jemand
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welche Auswirkungen die Meta-Regeln auf ihre persönliche Situation haben werden. Vgl. vertiefend
Brennan/Buchanan, 1993, S. 40 ff.



einen Grund haben, ein bestimmtes Regelsystem einem anderen vorzuziehen, dann

würde dieser Grund auch für alle anderen Individuen gelten, sodass auf der höchs-

ten Ebene eine freiwillige Zustimmung zu einer Meta-Regel erfolgen müsste.

An diesem Punkt stellt sich nun aber die Frage, inwiefern konstitutionelle Refor-

men in einer Demokratie möglich sind, wenn alle Mitglieder der Gesellschaft der

neuen Regel zustimmen müssen, um als legitim zu gelten. Durch Neuregelungen

werden sich jedoch Verteilungsänderungen vermuten lassen, wodurch Individuen,

die sich durch die Regeländerung vermutlich schlechter stellen, der Regeländerung

nicht zustimmen werden. Es ist davon auszugehen, dass die Individuen Verfassungs-

entscheidungen nicht unter dem vollständigen Schleier der Unsicherheit treffen.

Dieses Besitzstandswahren kommt auch dann zustande, wenn die Gesellschaft der

Regeländerung generell zustimmt und dadurch ein pareto-superiorer Zustand erzielt

würde, einige Individuen aber dadurch Nachteile erwarten und sich gegen diese

Regeländerung wehren. Um diesem sozialen Dilemma, welches durch das politische

Handeln charakterisiert ist, vorzubeugen, schlägt Buchanan verschiedene Maß-

nahmen vor:

Zum einen sollen sich durch Überzeugungsarbeit und einer stärkeren Zukunfts-

bezogenheit der Änderungen die Individuen dessen bewusst werden, dass konstitu-

tionelle Änderungen nötig sind, um einem suboptimalen gesellschaftlichen Zustand

auszuweichen. Zum anderen müssen einzelne Individuen oder Mitglieder einer

Gruppe, die Nachteile durch die Reform erwarten, durch zusätzliche Elemente einer

Paketlösung dazugebracht werden, sich der Reform anzuschließen. Dadurch würde

sozusagen ein konstitutioneller Tausch entstehen, durch den die gesamte Gesell-

schaft Nettovorteile erzielen könnte. Nach Buchanan sind komplexe Reformpakete

so zu schnüren, dass die unmittelbaren Nutznießer von Regeländerungen auch dazu

bereit sind, Kompensationszahlungen an die Benachteiligten zu leisten. Nur dadurch

wird die Zustimmung aller gewährleistet. Aber was bedeutet dies nun konkret:

Den Individuen ist aufgrund ihrer Einsichten in die Funktionsweise bekannt, dass

ein marktwirtschaftliches System effizient ist, also einen höheren Wohlstand ermög-

licht als andere Organisationsformen. Zugleich ist den Gesellschaftsmitgliedern

bewusst, dass der Markt für den einzelnen nicht nur Chancen sondern auch Risiken

birgt.Wettbewerb bringt naturgemäß Gewinner und Verlierer hervor, insofern sind

Insolvenzen von Unternehmen und Null-Einkommen von Personen beispielsweise

aufgrund mangelnder oder nicht nachgefragter Qualifikationen unvermeidbare

Phänomene des marktlichen Wettbewerbs. Unter diesen Umständen werden einzel-

ne Gesellschaftsmitglieder dem marktwirtschaftlich organisierten System nur dann

zustimmen, wenn
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erstens eine gewisse Aussicht auf Erfolg im marktlichen Wettbewerb besteht,

die Rawls Forderung nach fairer Chancengleichheit ähnlich und

zweitens eine Absicherung gegen die Risiken des Marktes vorgesehen ist.

Sowohl bei der Chancenherstellung als auch bei der Risikosicherung wird nun der

Sozialpolitik eine zentrale Rolle zuteil. Nur wenn entsprechende sozialpolitische

Maßnahmen vorgesehen werden, ist eine konsensuale Einigung auf ein marktwirt-

schaftlich organisiertes Wirtschaftssystem möglich. Sozialpolitik und Marktsystem

sind dabei nicht gegeneinander gerichtet, stehen nicht in Konkurrenz, sondern es

ist vielmehr von einer »Sozialpolitik für den Markt« zu sprechen.72 Die Vorteile des

Marktes können gesellschaftlich nur deshalb realisiert werden, weil nicht nur die

»Gewinner des Marktsystems« vom Markt profitieren, sondern durch die Sozialpoli-

tik auch die »Verlierer«. Die Gewinne des marktlichen Systems werden letztendlich

also zwischen allen Gesellschaftsmitgliedern aufgeteilt. Danach können beispiels-

weise Transfers von Reich nach Arm so begründet werden, dass sie als Gegenleistung

dafür angesehen werden, dass die Armen überhaupt dem marktwirtschaftlichen

Gesellschaftsvertrag zugestimmt haben. Die Transfers stellen demnach sozusagen

einen Preis dar, der sich für die Reichen zu zahlen lohnt, um den Armen deren

Zustimmung zur Gesellschaft abzukaufen.

Buchanan macht damit auf die zentrale Bedeutung der Sozialpolitik für die

Akzeptanz eines wettbewerblich organisierten Wirtschaftssystems aufmerksam. Um

es noch einmal zu betonen: Sozialpolitik wird hier nicht, wie vielfach in der wissen-

schaftlichen und politischen Diskussion, als Gegensatz zur Marktwirtschaft gese-

hen, sondern als Element eines Gesellschaftsvertrages, der sozusagen als Paket-

lösung den Markt und ein soziales System enthält.

Die Theorien von Rawls und Buchanan stellen die individuellen Chancen zur

erfolgreichen Teilnahme am riskanten marktwirtschaftlichen Spiel in den Mittel-

punkt ihrer Untersuchung. Gleichwohl ist damit natürlich die Ausgestaltung der

Sozialpolitik noch nicht geklärt. Hier lässt sich folgendes ableiten: Neben der Aus-

stattung mit gleichen Grundrechten, was in entwickelten Staaten der Fall ist, ist einer-

seits die Absicherung von bestimmten Risiken wie Krankheit, Alter etc. notwendig,

da erst dann die Individuen bereit sein werden, die Risiken des Marktes einzuge-

hen.

Hier ist neben den Versicherungen auch das Sozialhilfesystem als staatliches

»Versicherungssystem« für Notlagen angesprochen. Andererseits muss Aussicht auf

Erfolg im wirtschaftlichen System bestehen.Da dieser in modernen Volkswirtschaften
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vor allem durch die Humanvermögensausstattung determiniert wird, kommt einem

entsprechenden Vermögensaufbau eine zentrale Bedeutung zu und zwar eine nach

den beiden Theorien ableitbare Vormachtstellung der Chancengleicheit gegenüber

der reinen Alimentierung. Diese Aufgabe ist nicht nur im klassischen Bildungssystem

zu erfüllen, sondern es muss ebenso mit Blick auf die Verlierer des marktlichen Wett-

bewerbs auch Chancenwiederherstellung Ziel der Sozialpolitik sein. Damit folgt eine

vermögensorientierte Sozial(hilfe)politik eben diesen vertragtheoretischen Gerech-

tigkeitsvorstellungen.

Diese Chancenwiederherstellung ist als sozialpolitisches Ziel noch bedeuten-

der, wenn beachtet wird, dass die individuelle Entscheidung für eine bestimmte

Qualifikation, die durch den marktwirtschaftlich immanenten Strukturwandel großen

Veränderungen unterliegt, immer eine Entscheidung unter Unsicherheit ist. Diese

Unsicherheit führt dann dazu, dass man seine Erwerbstätigkeit nicht mehr ausführen

kann und in der Langezeitarbeitslosigkeit endet. Die sozialpolitischen Überlegun-

gen und der Rückgriff auf zwei etablierte Gesellschaftstheorien macht die Priorität

des individuellen Vermögensaufbaus vor dem Einkommensausgleich in der Sozial-

politik deutlich.Vermögensaufbau ist dabei eng verknüpft mit dem sozialpolitischen

Ziel der Chancengleichheit bzw. der Chancenwiederherstellung. Diese Forderung

kommt einem radikalen Wechsel in der Ausrichtung der Sozialpolitik gleich. Es muss

von einer hauptsächlich auf die Alimentierung der Individuen abzielenden Sozial-

politik abgerückt werden und eine Hinwendung zu einer Vermögensorientierung

in der sozialpolitischen Diskussion erfolgen.
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5 . E M P I R I S C H E  E V I D E N Z

In Zeiten knapper Kassen und anhaltend hoher Arbeitslosigkeit knüpfen sich an

staatliche Förderungsmaßnahmen zur Wiedereingliederung von Arbeitslosen in

den Arbeitsmarkt Hoffnungen und Befürchtungen. Die Hoffnungen richten sich

darauf, durch derartige Förderungsmaßnahmen angesichts des fortschreitenden

Strukturwandels die Reintegration von Arbeitslosen in eine nicht subventionierte

Beschäftigung zu erleichtern und damit zugleich Effizienz (i. S. von Wirtschafts-

wachstum) und Gerechtigkeit ( i.S.von Chancengleichheit) gewährleisten zu können.

So gilt die aktive Arbeitsmarktpolitik, in dessen Rahmen sich viele Instrumente einer

vermögensorientierten Sozial(hilfe)politik wiederfinden, als komplementärer Ansatz

zu einer Liberalisierung der Arbeitsmärkte73 und ihr Ausbau wurde zur Standard-

empfehlung seitens der EU und der OECD.74 Diesen Hoffnungen halten Kritiker

Befürchtungen entgegen, dass die ca. 15 Mrd. Euro, die in Deutschland für die aktive

Arbeitsmarktpolitik aufgewendet werden, in keinem Verhältnis zum Eingliede-

rungserfolg stehen. Viel mehr sollten die Mittel zur Senkung der Sozialversiche-

rungsbeiträge verwendet werden, wodurch stärkere Beschäftigungseffekte zu

erzielen sind.

Obwohl es eine Fülle von Evaluationsstudien75 über Wirkungen der aktiven

Arbeitsmarktpolitik gibt, lassen sie in ihrer Gesamtheit keine eindeutigen Aussagen

über die Wirksamkeit zu. Ein generelles Problem bei Evaluationen ist die Auswahl

der Daten, da die Personenauswahl in hohem Maße die Wiedereingliederungsquote

beeinflusst. Die Erfolgswahrscheinlichkeit wird bei Arbeitslosen, die einer beson-

deren Problemgruppe angehören und aus arbeitsmarktpolitischer Sicht mehrere

Handikaps (beispielsweise Alter, geringe Qualifikation oder gesundheitliche Ein-

schränkungen) aufweisen,geringer sein,als wenn Personen mit a priori guten Wieder-

eingliederungschancen qualifiziert werden.76 Das Zielsystem des zweiten Arbeits-

marktes besteht aus Sozialintegration, Arbeitsmarktintegration und fiskalischen
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Ertrag und deshalb birgt es Divergenzen zwischen Effektivitäts- und Effizienz-

gesichtspunkten, die sich zwischen produktbezogenen Ergebnisorientierungen bzw.

prozessbezogenen Wirkungsorientierungen bilden, sodass aus der Mehrzielproble-

matik eine Bewertung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente nur sehr schwer

durchzuführen ist.77

Anhand einiger stilisierter Fakten ausgewählter Studien kann zudem die Viel-

falt jener Einflussfaktoren deutlich werden, die für eine vermögenspolitische In-

strumentalisierung der Bildungspolitik sprechen.

5 . 1 M I K R O Ö KO N O M I S C H E  S T U D I E N  Z U R  W I R K S A M K E I T

V O N  A R B E I T S M A R K T P O L I T I S C H E N  I N S T R U M E N T E N

5 . 1 . 1 Ve r b l e i b e q u o t e n  u n d  E i n g l i e d e r u n g s q u o t e n

Mikroökonomische Studien dienen dem Zweck, verschiedene Instrumente der akti-

ven Arbeitsmarktpolitik auf ihre Wirksamkeit zu untersuchen. Die Kennzahl Wieder-

eingliederungsquote in reguläre Beschäftigungsverhältnisse – d. h. Übergangs-

quoten in Erwerbstätigkeit – ist das dominante Bewertungskriterium für Wirkungen

arbeitsmarktpolitischer Instrumente, weil der zweite Arbeitsmarkt nicht als Dauer-

einrichtung für Millionen von Arbeitnehmern verstanden werden soll, sondern das

vorrangige Ziel von arbeitsmarktpolitischen Instrumenten ist, eine möglichst schnelle

Eingliederung vom zweiten in den ersten Arbeitsmarkt herbei zu führen.78

Der erste Schritt bei mikroökonomischen Evaluationsanalysen besteht in der

Erhebung von Informationen zu Teilnehmern, Ausgestaltung und Zielen der jewei-

ligen Maßnahme. Demgemäss ist relevant, welche persönlichen Merkmale (Alter,

Geschlecht, Schulbildung, Dauer der vorherigen Arbeitslosigkeit etc.) die Teilneh-

mer kennzeichnen, welche Hilfestellungen ihnen geboten wurden und wie viele

Personen vorzeitig aus der Förderung ausgeschieden sind. Anschließend müssen

die Ergebnisse der Studie festgehalten werden, die sich je nach Zielsetzung vonein-

ander unterscheiden können. So kann die Frage nach dem Verbleib nach der Maß-

nahme entscheidend sein: Wurde eine Stelle im regulären Arbeitsmarkt gefunden,

sind sie erneut arbeitslos geworden, haben sie sich aus dem Erwerbsleben zurück-
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gezogen oder nehmen sie eventuell wiederum an einem Arbeitsmarktprogramm

teil.

Um die Wirkungen von arbeitsmarktpolitischen Instrumenten korrekt abzubil-

den, ist der Evaluierungszeitpunkt von großer Bedeutung, weil die Maßnahmen nicht

immediat zu einer Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt führen müssen,

aber dennoch die Chance auf eine Beschäftigung im regulären Arbeitsmarkt steigen

kann. Somit werden Nachuntersuchungen erforderlich, um zu messen, ob die Maß-

nahme eventuell zu einem späteren Zeitpunkt Erfolg gebracht hat.79

Die BA ist mit Inkrafttreten des SGB III zum 1. Januar 1998 durch den § 280

verpflichtet, die Wirkungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik zu analysieren. Zur Über-

prüfung der Wirksamkeit wird in der Regel die Verbleibequote als Indikator gewählt.

Die Verbleibequote gibt an, wie viele Teilnehmer sechs Monate nach Abschluss der

Maßnahme nicht arbeitslos gemeldet waren. Die Ergebnisse der Eingliederungs-

bilanzen für 1999 zeigen, dass das Überbrückungsgeld zur Förderung einer selbst-

ständigen Tätigkeit mit 90 Prozent eine sehr hohe Verbleibsquote aufweist. Ihm

folgen Eingliederungszuschüsse mit 79 Prozent, berufliche Weiterbildung mit 75 Pro-

zent, Strukturanpassungsmaßnahmen für Problemgruppen mit 58 Prozent und

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mit 53 Prozent.

In jüngerer Zeit wird auch die Eingliederungsquote als Indikator verwendet.

Sie gibt den Anteil der Absolventen einer Fördermaßnahme an, die sechs Monate

nach Maßnahmenende eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufge-

nommen haben und zielt damit auf eine längerfristige Wirkung ab.Für das Jahr 2001

ergibt sich eine Eingliederungsquote von 44,2 Prozent im Durchschnitt der Maß-

nahmetypen. Ohne Berücksichtigung der Absolventen, die sich in einer sozialversi-

cherungspflichtigen Folgemaßnahme befinden (9,2 Prozent), liegt die Eingliede-

rungsquote bei 35,0 Prozent. Somit scheinen nach diesen Evaluationsmethoden die

Wirkungen der aktiven Instrumente durchaus positiv zu sein.

5 . 1 . 2 E x p e r i m e n t e l l e  u n d

Q u a s i - e x p e r i m e n t e l l e  E v a l u a t i o n e n

An diesen Wirkungsanalysen wird jedoch deutliche Kritik geübt.80 Von entschei-

dender Bedeutung für die Qualität von Evaluationen ist die Berücksichtigung einer
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Kontrollgruppe. Die Wirkungen der Maßnahmen können nur dann adäquat

ermittelt werden, wenn man den Alternativzustand der Teilnehmer betrachtet. Bei

vielen Untersuchungen tritt das Problem auf, dass oftmals nur eine Gruppe von Maß-

nahmeteilnehmern beobachtet wird, aber keine Kontrollgruppe, anhand derer man

erkennen könnte, wie sich die Lage der Betroffenen ohne die Maßnahme entwickelt

hätte. So ist beispielsweise aus den Wiedereingliederungsquoten allein noch nicht

ersichtlich, wie lange der Betreffende ohne die Maßnahme in Arbeitslosigkeit ver-

blieben wäre.

Eine geeignete Kontrollgruppe liegt vor, wenn eine Gruppe von Personen gefun-

den wird, die sich sowohl in den beobachtbaren, als auch der nicht-beobachtbaren

Charakteristika der Teilnehmergruppe ähnelt und nicht in eine Maßnahme der

aktiven Arbeitsmarktpolitik einbezogen ist, um so beobachten zu können, wie sich

die Situation der Teilnehmergruppe alternativ entwickelt.81 Die Evaluationsliteratur

diskutiert zwei Ansätze, eine Kontrollgruppe zu bilden. Bei der experimentellen Vor-

gehensweise werden zunächst Personen ermittelt, die ihr Interesse an der Teilnahme

an Arbeitsmarktmaßnahmen bekunden.Anschließend wird der Personenkreis durch

ein Zufallsverfahren in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine der beiden Gruppen nimmt

an der Maßnahme teil, während die andere als Kontrollgruppe dient.

Die experimentelle Vorgehensweise wird vom Großteil der Evaluationslitera-

tur als die überlegene Basis für Evaluationen angesehen,da bestimmte Eigenschaften

der Menschen (Motivation) nur sehr schwer beobachtbar, allerdings für den Erfolg

der Maßnahme von großer Bedeutung sind.82 Haben die Personen ihr Interesse an

einer Maßnahme bekundet, dann ist – bei einer hinreichend großen Zufallsstich-

probe – davon auszugehen, dass eine Gleichverteilung der Charakteristika über

beide Gruppen besteht und so keine Selektionsverzerrungen auftreten. In der arbeits-

marktpolitischen Evaluationsforschung der USA ist der Ansatz sozialer Experimente

weit verbreitet und wird dort seit vielen Jahren praktiziert.83 Jedoch werden experi-

mentelle Studien in Deutschland aus ethischen Gründen noch weitgehend abge-

lehnt. So wird bezogen auf den deutschen Stand der experimentellen Arbeits-

marktforschung der Mangel an experimentellen Einzelstudien sehr deutlich.

Eine OECD-Studie (1993) benutzte eine experimentelle Evaluationsmethode

und untersuchte neben anderen Qualifizierungsprogrammen das JPTA-Programm

aus den USA. Dieses Programm richtete sich explizit an benachteiligte Gruppen des
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Arbeitsmarktes. Die Untersuchung basierte auf einem Experiment, bei dem 10.900

interessierte Personen durch einen Zufallsprozess in eine Teilnehmer- und eine Kon-

trollgruppe aufgeteilt wurden. 18 Monate nach Abschluss der Maßnahme ergab

sich folgendes Bild: Die Beschäftigungschancen waren bei den Programmteilneh-

mern höher als bei der Kontrollgruppe.Die Differenz betrug bei Männern und Frauen

zwischen zwei und drei Prozent. Ebenso verbesserten sich bei der Teilnehmergrup-

pe die Verdienstmöglichkeiten stärker als bei der Referenzgruppe, wobei Frauen

stärker profitierten als Männer. Bei einer genaueren Betrachtung wurde ersichtlich,

dass die Chancen von Personen, die nur wegen eines Charakteristikums der benach-

teiligten Gruppe angehören, stärker gestiegen sind als bei Teilnehmern, die mehre-

re nachteilige Merkmale (keinen Schulabschluss, keine Berufserfahrung etc.) auf sich

vereinigen.

Die quasi-experimentelle Vorgehensweise ist dadurch gekennzeichnet, dass zu

einer bestehenden Teilnehmergruppe Personen gesucht werden, die ähnliche

Charakteristika aufweisen und daher als Kontrollgruppe dienen. Die Vergleichs-

gruppe wird durch eine ökonometrisch simulierte kontrafaktische Situation kon-

struiert. Dies erfolgt, indem durch ein statistisches Matching-Verfahren aus großen

Datensätzen der Gruppe von Maßnahmeteilnehmern eine Gruppe von Nichtteil-

nehmern zugeordnet wird, die hinsichtlich ausgewählter Merkmale übereinstim-

men. Es verbleibt – gemessen an den ausgewählten Merkmalen – nur noch die Teil-

nahme/Nichtteilnahme an der Fördermaßnahme als Unterschied zwischen den

beiden Gruppen, sodass durch Beobachtung beider Gruppen ex post eine quasi

experimentelle Situation angenommen wird.84

Betrachtet man die Ergebnisse der quasi-experimentellen Methoden, so wird

ein deutlicher Unterschied zu den Ergebnissen einer Betrachtung der Eingliede-

rungsquoten deutlich. Die meisten quasi-experimentellen Studien zeigen für die

deutsche Arbeitsmarktpolitik kein signifikant positives Ergebnis. Ursache der Diskre-

panz ist die Relativierung der Eingliederungsquoten durch die großen Mitnahme-

effekte solcher Förderungsmaßnahmen. Der Erfolg eines arbeitsmarktpolitischen

Instruments ist nur gewährleistet, wenn die Teilnehmer ohne die Fördermaßnahme

keine Beschäftigung hätten finden können. Die ökonometrischen Studien weisen

aber nach, dass die Fördermaßnahmen an sich keinen Einfluss oder sogar eine nega-

tiven Einfluss auf die Wiedereingliederung in den Arbeitmarkt haben.85 Würden

zudem noch die fiskalischen und die privaten Opportunitätskosen der Fördermaß-
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nahmen berücksichtigt, dann würde die Bewertung der aktiven Arbeitsmarktpoli-

tik nach Ansicht der Matching-Methodiker deutlich negativ ausfallen.86

Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass die aktive Arbeitsmarkt-

politik mehr Schaden als Nutzen auf dem Arbeitsmarkt anrichtet, denn die öko-

nometrischen Studien weisen auch Schwächen auf. So sind die Studien nur so aus-

sagekräftig wie die Daten, aus denen sie gefolgert werden. Bei einer Differenzierung

der Maßnahmearten nach ihrem Eingliederungserfolg, können die Ergebnisse auch

schnell ins Positive umkehren. Ein Ranking unterschiedlicher Maßnahmearten ist

jedoch derzeit angesichts der unzureichenden Datenbasis methodisch problema-

tisch.87 In der Literatur vorgebrachte Einwände gegen die Validität ökonometrischer

Schätzungen, die – aufgrund versteckter Annahmen – als unzureichender Ersatz

echter Experimente angesehen werden, sind in der aktuellen Diskussion in den Hin-

tergrund getreten.88 Verfechter quasi-experimenteller Ansätze verweisen darauf,

dass auch soziale Experimente nur unter Zuhilfenahme einer Vielzahl von Annah-

men hinsichtlich des Selektions-Problems ausgewertet werden können.89 Auch

quasi-experimentelle Studien kommen zum Teil zu positiven Einschätzungen der

Wirkungen von aktivierenden Maßnahmen, um das uneindeutige Bild der Ergeb-

nisse widerzuspiegeln, werden einige Studien ausführlicher präsentiert.

Prey/Fitzenberger/Franz (1996) untersuchen die Effektivität von Qualifizie-

rungsmaßnahmen in Ostdeutschland für den Zeitraum von 1990 bis 1992, dabei

analysierten sie Daten von ungefähr 8700 Personen daraufhin, ob die Teilnahme an

Qualifizierungsmaßnahmen die Beschäftigungswahrscheinlichkeit erhöht. In ihrer

Untersuchung greifen sie auf Daten der ersten sechs Wellen des Arbeitsmarktmoni-

tors Ost zurück. Obwohl die Autoren die Notwendigkeit von Kontrollgruppen

betonen, können sie sich aufgrund fehlender Daten nicht auf experimentelle Ergeb-

nisse beziehen. Statt dessen verwenden sie eine ökonometrische Schätzfunktion,

die sowohl beobachtbare als auch unbeobachtbare Charakteristika von Teilneh-

mern und Nicht-Teilnehmern berücksichtigt und eine Dummy-Variable, welche die

Wirkungen der Qualifizierungsmaßnahmen auf die Beschäftigungswahrscheinlich-

keit abbildet. Auf diese Weise wird eine Kontrollgruppe über die geschätzte Regres-

sionsfunktion abgebildet. In ihrer Analyse unterscheiden sie einerseits zwischen

»On-the-job«-Maßnahmen (Lehrgänge im Betrieb) und »Off-the-job«-Maßnahmen
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(Lehrgänge in sonstigen Bildungseinrichtungen) sowie andererseits zwischen Trai-

ningsmaßnahmen mit oder ohne staatliche Unterhaltsleistungen. Unter der Berück-

sichtung von Verzerrungen, die aus unterschiedlichen Charakteristika von Teilneh-

mern und Nichtteilnehmern resultieren, kommen sie zu dem Ergebnis, dass sich

deutlich positive Wirkungen auf die individuelle (Wieder-) Beschäftigungswahr-

scheinlichkeit und Verdienstentwicklung der durch Unterhaltsgeld geförderten Teil-

nehmer an Qualifizierungsmaßnahmen ergeben.Wobei sich insbesondere die Chan-

cen der Teilnehmer an Lehrgängen in sonstigen Bildungseinrichtungen nachhaltiger

verbessern, während dessen die Lehrgänge im Betrieb lediglich kurzfristig positive

Effekte ausüben.

Pannenberg (1995) benutzt ebenfalls keine Kontrollgruppe. Um den daraus

resultierenden Verzerrungen Rechnung zu tragen, benutzt er eine lineare ökono-

metrische Schätzfunktion. Der Autor analysiert dabei die Wirkungen von Qualifi-

zierungsmaßnahmen (off-the-job) in West- und Ostdeutschland. Datengrundlage

sind einerseits die ersten acht Wellen des Sozioökonomischen Panels West, welches

den Zeitraum 1984 bis 1991 umfasst, und für Ostdeutschland das Sozioökonomi-

sche Panel Ost für den Zeitraum 1990 bis 1992. Die Wirkungen der Qualifizierungs-

maßnahmen untersucht der Autor bezüglich der Wiederbeschäftigungschancen

der Teilnehmenden und kommt zum Ergebnis, dass insbesondere kurz- und mit-

telfristige Maßnahmen die Wiederbeschäftigungschancen erhöhen. Im Gegensatz

zu Westdeutschland wirken in den neuen Bundesländern insbesondere längere

Qualifizierungsmaßnahmen positiv auf die Wiederbeschäftigungschancen und die

Einkommensentwicklung. Allerdings müssen die Aussagen zu Ostdeutschland unter

Vorbehalt betrachtet werden, da die vorhandene Datenbasis nur einen sehr kurzen

Zeitraum umfasste.

Die quasi-experimentelle Studie von Staat (1997) greift auf das Datenmaterial

des Sozioökonomischen Panels zurück, um die Verdienst- und Beschäftigungseffekte

von Qualifizierungsmaßnahmen für Deutschland zu untersuchen. Für Ostdeutsch-

land kommt Staat zu dem Ergebnis, dass sich weder positive Wirkung auf die

Beschäftigungswahrscheinlichkeit noch auf die Verdienstmöglichkeiten durch Fort-

bildung und Umschulung ausmachen lassen. Das Ergebnis für Westdeutschland ist

da etwas positiver. Für Westdeutsche Frauen reduziert sich die Dauer der Arbeits-

losigkeit durch Qualifizierungsprogramme zwischen fünf und acht Monate, während

für Männer kein Effekt auftrat. Dieses Ergebnis relativiert sich, wenn die Personen-

gruppen strikter aufgesplittet werden. So haben insbesondere Personen ohne

berufliche Ausbildung eine große Wirkung von Qualifizierungsmaßnahmen zu

erwarten. Ihre Arbeitslosigkeitsdauer reduziert sich durch Qualifizierung um zehn
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bis einundzwanzig Monate. Ebenso profitierten Arbeiter unter 25 Jahren von diesen

Maßnahmen, ihre Arbeitslosigkeit verringert sich um 7 Monate. Obgleich die Maß-

nahmendauer bei diesen Ergebnissen unberücksichtigt blieb. Staats Studie zeigt

zwar insgesamt nur geringe positive Wirkungen von Qualifizierungsprogrammen,

allerdings können diese Effekte verstärkt werden,wenn die Maßnahmen zielgruppen-

orientiert eingesetzt werden.

Abschließend kann festgehalten, dass die Evaluationsstudien keine eindeutigen

Ergebnisse in Hinblick auf die Wirksamkeit von Qualifizierungsmaßnahmen liefern.

Die Ergebnisse fallen eher diffus aus, sodass kein abschließendes Urteil über diese

Instrumente gefällt werden kann. Für den Erfolg von Förderungsmaßnahmen sind

in der Praxis vielfach die regional sehr unterschiedlichen Kooperationsqualitäten

zwischen Kommunen und Arbeitsämtern in Bezug auf Ausgestaltung und Ausrich-

tung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen verantwortlich. So gilt es im nächsten

Schritt, kommunale Kosten-Nutzen-Analysen heranzuziehen, um die Wirksamkeit

von Fördermaßnahmen einschätzen zu können. Folgende Punkte können daneben

festgehalten werden, die für eine verbesserte Wirksamkeit der Programme sorgen.90

Eine geringe Teilnehmerzahl erhöht die Effektivität von Qualifizierungs-

maßnahmen.

Es wird eine Überlegenheit von Qualifizierungsmaßnahmen am Arbeitsplatz

(on-the-job) gegenüber allgemeinbildenden Schulungen (off-the-job) festgestellt.

Die Orientierung an den Bedürfnissen des lokalen Arbeitsmarktes und den

vorhandenen Qualifikationen des Arbeitslosen ist vorteilhaft.

5 . 1 . 3  K o s t e n - N u t z e n - A n a l y s e n

Nachdem die Wirkungen der Instrumente quantifiziert wurden, sollte eine Evalua-

tionsstudie abschließend untersuchen, ob die Ergebnisse den Mitteleinsatz recht-

fertigen. Dies erfolgt durch Kosten-Nutzen-Analysen, in der sämtliche gesell-

schaftlich relevanten Wirkungen (im Sinne von Nutzen) arbeitsmarktpolitischer

Instrumente berücksichtigt werden (Rückgang der Kriminalität, Verhinderung von

Entmutigungseffekten unter Problemgruppen, geringere gesundheitliche Folgen

von Arbeitslosigkeit etc.) und den Kosten gegenübergestellt werden, die diese Maß-

nahmen verursacht haben.91 Allerdings erweist es sich als überaus schwierig, diese

Effekte in der Realität jeweils zu messen und ökonomisch zu bewerten, weshalb die
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Anwendung von Kosten-Nutzen-Analysen auf die aktive Arbeitsmarktpolitik ein

noch junges Forschungsfeld ist.

Kosten-Nutzen-Analysen sollen Antworten auf die Fragen liefern, ob es 

a) aus wohlfahrtsökonomischer Sicht sinnvoll ist, staatliche Projekte auf Kosten des

Entzugs finanzieller Mittel aus dem privaten Sektor durchzuführen, und 

b) welches Vorhaben aus einer Anzahl potenzieller Alternativen ausgewählt werden

soll.92

Für den praktischen Einsatz von Kosten-Nutzen-Analysen für die Politikberatung

ergeben sich somit zwei Umsetzungsschwierigkeiten: die Identifizierung und mone-

täre Quantifizierung der indirekten Nutzeneffekte.93

Der theoretische Anspruch von Kosten-Nutzen-Analysen sämtliche indirekten

Effekte der Fördermaßnahmen (auf anderen Märkten, bei Nichtteilnehmern) zu

erfassen, wäre ausufernd. Somit entstehen auch bei Kosten-Nutzen-Analysen erheb-

liche methodische Bewertungsprobleme sowohl bei der Erfassung der Kosten (Preis-

effekte, Opportunitätskosten und Schattenpreise) als auch der Nutzen (interperso-

neller Vergleich, Verteilungswirkungen, Diskontierung). Die praktische Umsetzung

der Methode erfordert ein Abrücken vom theoretischen Ideal, indem der Umfang

der zu berücksichtigenden Effekte im Rahmen von genau zu definierenden Modell-

annahmen beschränkt wird.

Viele Kosten-Nutzen-Analysen verringern das Bewertungsproblem, indem nicht

schlüssig monetarisierbare Kosten-Nutzenaspekte als intangibel betrachtet wer-

den.94 Mit dem Ausschluss intangibeler Nutzenaspekte (zu meist in Form von Zufrie-

denheits- und Befindlichkeitsindikatoren) wird einem großen Bewertungsproblem

aus dem Weg gegangen.95

Bei politischen Entscheidungen bleiben die intangiblen Nutzenkategorien nicht

zwangsläufig unberücksichtigt, sie können als Tendenzaussagen separat ausge-

wiesen werden und dienen den politischen Entscheidungsträgern zur eigenstän-

digen Interpretation. Im öffentlichen Sektor werden häufig multikriterielle Zielset-

zungen berücksichtigt, sodass in politischen Entscheidungen sowohl monetäre als

auch intangibele Nutzenaspekte einfließen.96 Somit stellen Kosten-Nutzen-Analy-

sen ebenso wie die anderen Evaluationsmethoden nur eine Annäherung des Abbilds

der Wirkungen dar, die in der Realität entstehen. Dennoch sind Kosten-Nutzen-
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Analysen eine sinnvolle Ergänzung der Evaluationslandschaft und erweisen sich in

der Politikberatung als hilfreich.

Im Rahmen eines Projektes haben Schönig/Bröker (2004) Kosten-Nutzen-

Analysen für zwei Projekte der Arbeitsförderung in Köln und Stuttgart,die in Koopera-

tion von Agentur für Arbeit und kommunalen Sozialamt erfolgten, vorgenommen.

Im Rahmen dieses Projektes wurden langzeitarbeitslose Kombibezieher bzw. so

genannte Aufstocker, also Personen, die neben Lohnersatzleistungen der Arbeits-

agentur ergänzend kommunale Sozialhilfe bzw. Hilfen zum Lebensunterhalt bezie-

hen, gefördert. Die Methodik der Kosten-Nutzen-Evaluation kann als eine Mixtur

aus experimenteller Untersuchung, Ökonometrie und Re-Integrationsbilanz gelten,

welche die jeweiligen Vorteile der verschiedenen Methoden einbezieht. Es wurden

jeweils 100 Personen für die Vergleichs- und die Teilnehmergruppe rekrutiert.

Die Förderstrategie in Köln ähnelte einer Vermittlungsagentur im dortigen Job-

Center. Dort wurden zielgerichtet Kombi-Bezieher ausgewählt und an eine gewerb-

liche Zeitarbeitsfirma unter Gewährung von Lohnkostenzuschüssen zugewiesen,

was einer Förderung des Erwerbsvermögens gleichkommt. Die Förderkosten über-

nahmen Sozialamt und Agentur für Arbeit zu je gleichen Teilen.

Die Fördermaßnahme in Stuttgart bestand aus der Zuweisung von für den

Arbeitsmarkt problematischen Beziehern von ergänzender HLU an einen privaten

Träger. Dort wurden Assesmentverfahren und Case-Management sowie eine Ver-

mittlung in den regulären Arbeitsmarkt angestrebt, was auch Grundvoraussetzun-

gen für einen vermögensorientierten Ansatz sind. Die Aufteilung der Kosten in Form

einer Fallpauschale erfolgt zwischen Sozialamt und Arbeitsamt im Verhältnis 30:70.

Sowohl in Köln als auch in Stuttgart wurde für den Re-Integrationserfolg der

Fördermaßnahmen ein signifikant positives Ergebnis erzielt. In Köln befanden sich

nach 12 Monaten Projektlaufzeit 81 Prozent der Teilnehmer an Förderungsmaß-

nahmen in einem nicht subventionierten Arbeitsverhältnis, während 88 Prozent der

Vergleichsgruppe weiterhin im Status Quo verharrten. In Stuttgart waren 32 Pro-

zent der Experimental- und nur 7 Prozent der Vergleichgruppe in eine nicht sub-

ventionierte Beschäftigung übergegangen, was vor dem Hintergrund eines nega-

tiven Creamings bei der Experimentalgruppe einen sehr guten Re-Integrationserfolg

darstellt.

Die beiden Projekte waren aber nicht nur mit Blickrichtung Re-Integration

erfolgreich, sondern auch hinsichtlich ihrer fiskalischen Effizienz. In beiden Projek-

ten konnte bereits während der Förderung ein positiver fiskalischer Erfolg erzielt

werden. Das Kölner Projekt erzielte über eingesparte Transferleistungen und Rück-

flüssen aus direkten und indirekten Steuern sowie Sozialversicherungsbeiträgen
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von Beginn an einen positiven Nettoertrag. Insgesamt belief sich der Nettoertrag

auf 400.000 Euro. Dabei war auffällig, dass das Sozialamt einen negativen Netto-

ertrag und die Arbeitsagentur einen sehr hohen positiven Nettoertrag erwirtschaften

konnte. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Kosten vor Projektbeginn adäquat,

d. h. unter Berücksichtigung der zu erzielenden Nettoerträge, auf die beteiligten

Institutionen aufzuteilen. Das Stuttgarter Projekt erzielt nach 12 Monaten einen

Nettoertrag von 128.000 Euro, der mit nahezu gleichen Anteilen auf Arbeitsagen-

tur und Sozialamt erwirtschaftet wurde.

Diese Studie zeigt auf, dass Fördermaßnahmen nicht nur aus sozialpolitischen

Gründen der Chancenwiederherstellung zu rechtfertigen sind, sondern für die Kom-

munen auch fiskalische Erträge beherbergen, was den Anreiz erhöht, vermögens-

orientierte Maßnahmen auf kommunaler Ebene zu initiieren.

Um den Erfolg einer auf das Humanvermögen abzielenden Politik messbar zu

machen, bedarf es der Betrachtung unterschiedlicher Indikatoren. Mögliche Indi-

katoren für eine erfolgreiche Initiierung einer investiven Sozial(hilfe)politik stellt

Tabelle 5 dar.

99



100

Tabelle 5: Auswahl möglicher Indikatoren zur Ermittlung des Erfolges der 
investiven Sozialhilfe

Quelle: Fromm/Daskalakis/Farhauer, 2003.

Allgemeinere Daten
Sozialhilfedichte (inkl. differenzierter Auf-
teilung nach Alter, Geschlecht, soz. Status
etc.)
Anzahl der Fälle/Differenzierung innerhalb
der Fälle
Fallzahlentwicklung (Neuanträge/Abgänge)
Anzahl der Personen, bei denen die Zu-
gangsprüfung einen Nachrang ergab und 
die deswegen nicht in die Sozialhilfe aufge-
nommen wurden
Durchschnittliche Verweildauer in der 
Sozialhilfe
Anzahl der Widersprüche 
Durchschnittliche Kosten pro Person/Fall
Pauschalierungsbereiche

Klientenbezogen:
Ausgaben/Einnahmen

Zeitpunkt des Beginns/Endes des Sozial-
hilfebezuges
Gesamtkosten je Person/Fall für die gesamte
Bezugszeit/monatlich
Differenzierung der Transferkosten nach
Kostenart (Wohnkosten, Regelsätze, einma-
lige Beihilfen)
Höhe und Anteil der Einnahmen, differen-
ziert nach Leistungsquelle
Höhe der Einnahmen durch Missbrauchs-
aufdeckung
Einnahmen durch Heranziehung usw.
Minderausgaben durch Erwerbseinkommen
des Klienten

Klientenbezogen:
Abstand zum Arbeitsmarkt

Arbeitslosigkeit
Differenzierung des Abstandes zum 
Arbeitsmarkt
unmittelbar erwerbsfähigen Klienten 
mit begleitender Unterstützung und Bera-
tung erwerbsfähigen Klienten/ Differen-
zierung nach Art der benötigten Unter-
stützung, und Beratung
nach abgeschlossener Maßnahme erwerbs-
fähigen Klienten/Differenzierung nach Art
der in Frage kommenden Maßnahmen
nichterwerbsfähige Klienten (differenziert
nach Art der Hemmnisse)

Klientenbezogen:
Verselbständigungsmaßnahmen

Art der Verselbständigungsmaßnahme(n) 
Jeweilige Verweildauer
Ursache des Ausscheidens aus Maßnahme
Maßnahmeerfolg: Verselbständigung 
(Überprüfung nach Abschluss) 
Beständigkeit der Verselbständigung
(Überprüfung nach ein bzw. drei Jahren)
Jeweilige Ausgaben:
Teilnehmerbedingte Ausgaben (Lohnkosten-
zuschuss, Teilnehmerkosten …)
Personalausgaben
Sachausgaben
Jeweilige Einnahmen (Landeszuschüsse, EU
etc.)

Mitarbeiter
Anzahl der Fälle pro Sachbearbeiter
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Fall
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Fall
differenziert nach Zuordnung bzgl. des 
Abstandes zum Arbeitsmarkt
Aufgewendete Zeit und Kosten für interne
Fortbildung je Mitarbeiter
Aufgewendete Zeit und Kosten für externe
Fortbildung je Mitarbeiter
Arbeitsplatzgestaltung
Mitarbeiterzufriedenheit, -fluktuation

Zufriedenheit der Klienten
Erreichbarkeit der Mitarbeiter 
Wartezeiten
Einschätzung der Beratungs- und Bearbei-
tungsqualität
Einschätzung der erfahrenen Wertschätzung
Einschätzung der individuellen Vermögens-
lage und Lebensqualität
Gestaltung des Warte- und Beratungs-
umfeldes



5 . 2 M A K R O Ö KO N O M I S C H E  W I R K U N G E N

A R B E I T S M A R K T P O L I T I S C H E R  I N S T R U M E N TA R I E N

5 . 2 . 1 Z u r  N o t w e n d i g k e i t  d e r  M a k r o b e t r a c h t u n g

Mikroökonomische Studien sind unverzichtbar, wenn die Effektivität einzelner

Politikinstrumente gemessen werden soll, denn eine zielgruppenorientierte Ar-

beitsmarktpolitik setzt gesicherte Erkenntnisse voraus, ob eine Maßnahme tatsäch-

lich die Beschäftigungschancen der Arbeitslosen erhöht. Nach diesen Untersu-

chungen kann zwischen den verschiedenen Instrumenten gewählt werden. Jedoch

beinhalten die Mikrostudien zwei Probleme. Einerseits ist die Berücksichtigung

und die Wahl einer Kontrollgruppe von entscheidender Bedeutung für die Aus-

sagekraft der Untersuchung, wobei gerade die Auswahl der gleichen Charakteris-

tika der Programmteilnehmer sehr schwierig ist. Andererseits handelt es sich bei

mikroökonomischen Evaluationen immer nur um partialanalytische Werkzeuge,

die Fragen nach sonstigen Effekten (Lohnniveau, Mitnahmeeffekte etc.) unbe-

antwortet lassen.

So kann einerseits eine hohe Wiedereingliederungsquote der Programmteil-

nehmer lediglich zu Lasten der Wiedereingliederungschancen anderer Arbeitsloser

gehen oder durch einen erhöhten Lohndruck kompensiert werden. Demgegenüber

ist vorstellbar, dass scheinbar wirkungslose Programme für Langzeitarbeitslose,

deren Wohlfahrtssituation senken oder deren Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und

dadurch den Lohndruck mäßigen. Um diese Effekte zu bestimmen, bedarf es makro-

ökonomische Analysen.

Diese untersuchen, ob aktive arbeitsmarktpolitische Instrumente in der Lage

sind, das Beschäftigungsniveau der Volkswirtschaft insgesamt zu erhöhen, oder ob

die Programmteilnehmer lediglich offene Stellen besetzen, die ansonsten von ande-

ren Arbeitslosen eingenommen werden. Im Mittelpunkt einer makroökonomischen

Analyse stehen die Auswirkungen der Arbeitsmarktpolitik auf die gesamtwirt-

schaftlichen Variablen Lohnniveau und Beschäftigung.

Bei den Untersuchungen der Wirkung von aktiver Förderpolitik auf das Lohn-

niveau handelt es sich um eine indirekte Betrachtung, da von der Änderung des

Lohnsatzes auf die Entwicklung des Beschäftigungsniveaus geschlossen wird. Diese

Vorgehensweise kann keinen Nettoeffekt enthüllen, sodass von ihr lediglich Tendenz-

aussagen möglich sind. Zumeist werden zwei unterschiedliche Hypothesen aufge-

stellt, nach denen die aktive Arbeitsmarktpolitik einmal das Lohnniveau senkt bzw.

erhöht. Die erste Hypothese geht davon aus, dass der verstärkte Einsatz von Instru-
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menten der aktiven Arbeitsmarktpolitik neben den Humanvermögenseffekten auch

entmutigte Arbeitslose motiviert, erneut in das Arbeitsleben einzutreten. Danach

erhöht sich die Zahl der um einen Arbeitsplatz konkurrierenden Arbeitnehmer und

die individuelle Beschäftigungswahrscheinlichkeit sinkt, sodass aufgrund der ver-

änderten Konkurrenzsituation von den Instrumenten ein geringerer Lohndruck aus-

geht und somit die gesamtwirtschaftliche Beschäftigung steigt.

Gegenläufig dazu werden die Alternativkosten der Arbeitslosigkeit durch die

eingesetzten Instrumente gesenkt, sodass der Wohlfahrtsverlust, der durch Arbeits-

losigkeit entsteht, reduziert wird. Durch das gesunkene Risiko endgültig arbeitslos

zu werden, vermindert sich auch die Zurückhaltung bei den Lohnabschlüssen,

wodurch Arbeitslosigkeit ansteigt. Bei der direkten Vorgehensweise wird der Ein-

fluss der aktiven Arbeitsmarktpolitik auf das Beschäftigungsniveau ohne Umwege

betrachtet.

5 . 2 . 2  A u s g e w ä h l t e  E v a l u a t i o n s e r g e b n i s s e

Calmfors/Forslund (1991) untersuchen in einer Zeitreihenanalyse, welche Einfluss-

größen für die schwedische Lohnentwicklung im Zeitraum von 1960 bis 1986 maß-

geblich sind. Dabei wird der Umfang der aktiven Arbeitsmarktpolitik (Anteil der Teil-

nehmer an aktiver Arbeitsmarktpolitik in Bezug auf die Summe aus offener und

verdeckter Arbeitslosigkeit) in einer Schätzgleichung berücksichtigt. Sie kommen

zu dem Ergebnis, dass aktive Arbeitsmarktpolitik zu tendenziell steigenden Löhnen

führt. Der entsprechende Koeffizient nahm Werte an, die auf ausgeprägte Lohn-

steigerungen hinweisen. Danach stellt aktive Arbeitsmarktpolitik eine Versicherung

gegen Arbeitslosigkeit dar und senkt den Anreiz der Insider, sich bei den Lohnver-

handlungen zurückzuhalten. Die beiden Autoren argumentieren weiterhin, dass die

durch aktive Arbeitsmarktpolitik induzierten Lohnsteigerungen für einen erheb-

lichen Verlust an regulären Arbeitsplätzen gesorgt haben.

Die Untersuchung der OECD (1993) kommt zu einem anderen Ergebnis. Nach

dieser ländervergleichenden Studie wies der Koeffizient der Arbeitsmarktpolitik in

15 der 19 Länder ein negatives Vorzeichen auf. Somit hätte die aktive Arbeits-

marktpolitik in der überwiegenden Zahl der Fälle sogar für eine Dämpfung des

Lohndruckes und danach zu einer Verbesserung der Beschäftigungssituation gesorgt,

so z.B.auch in Deutschland und Schweden. In einigen Ländern ist dieser Zusammen-

hang insignifikant (z. B. in Belgien, Finnland und Frankreich) und nur in zwei Ländern

trägt aktive Arbeitsmarktpolitik signifikant zu höheren Löhnen bei (Spanien und

Irland).
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Die Untersuchungen der Wirkungen von aktiver Arbeitsmarktpolitik auf das Loh-

niveau liefern somit ebenfalls keine eindeutigen Ergebnisse.

Die umfangreiche Analyse der OECD (1993) untersuchte mit Hilfe ökonometri-

scher Verfahren die These, ob aktive Arbeitsmarktpolitik zur Steigerung der Beschäfti-

gungsintensität des Wirtschaftswachstums beitrage. Dazu wurde geschätzt, dass

die Wachstumsrate der Beschäftigung eine Funktion der Wachstumsraten des Real-

lohns, des realen Bruttoinlandsprodukts sowie der aktiven Arbeitsmarktpolitik ist.

In der 21 OECD-Staaten umfassenden Untersuchung werden alle Wachstumsraten

für den Zeitraum 1985 bis 1990 errechnet.Dabei wird der Umfang der aktiven Arbeits-

marktpolitik wie folgt ermittelt: Die absoluten Ausgaben für aktive Arbeitsmarkt-

politik werden als Produkt aus volkswirtschaftlichem Durchschnittslohn und der

Anzahl der Erwerbspersonen dividiert. Im Ergebnis wird festgestellt, dass der Koeffi-

zient der aktiven Arbeitsmarktpolitik ein negatives Vorzeichen hat und hoch signi-

fikant ist, d. h. das Beschäftigungswachstum wird durch die Maßnahmen der akti-

ven Arbeitsmarktpolitik geschwächt. Dieses Ergebnis muss dahin gehend relativiert

werden, dass der Zusammenhang das Ergebnis einer so genannten »Politik-Reak-

tionsfunktion« ist. In der Regel wird Wirtschaftspolitik die Ausgaben für aktive

Arbeitsmarktpolitik in der Rezession erhöhen und im Aufschwung, wenn sich die

Lage am Arbeitsmarkt entspannt, zurückfahren. Infolgedessen sind zwei entgegen-

gesetzte Wirkungen zu beobachten. Zum einen kann aktive Arbeitsmarktpolitik die

Ursache einer Beschäftigungssteigerung und zum anderen kann sie über die Poli-

tik-Reaktionsfunktion der Grund einer unzureichenden Arbeitsmarktentwicklung

sein. Aufgrund der methodischen Vorgehensweise und der gegensätzlichen Kausa-

lität kann die Wirksamkeit der aktiven Arbeitsmarktpolitik wesentlich unterschätzt

worden sein.

Calmfors/Skedinger (1995) unterscheiden zwischen Beschäftigungseffekten von

Arbeitsbeschaffungs- und Trainingsmaßnahmen, dafür haben sie eine Zeitreihen-

Querschnittsanalyse für 24 schwedische Regionen im Zeitraum von 1966 bis 1990

durchgeführt. Um das Problem der Politik-Reaktionsfunktion zu vermeiden, haben

sie den Umfang der aktiven Arbeitsmarktpolitik in Relation zur Arbeitslosenquote

gemessen. Die Untersuchung führte zu den Ergebnissen, dass erstens für Arbeits-

beschaffungsmaßnahmen Verdrängungseffekte in einer Größenordnung von 60 bis

90 Prozent festgestellt wurden. Für Trainingsmaßnahmen konnte zweitens kein ein-

deutiger Beschäftigungseffekt gemessen werden, da sich je nach Modellspezifika-

tion signifikant positive,signifikant negative und insignifikante Koeffizienten ergaben.

Drittens wiesen die Trainingsmaßnahmen kaum Verdrängungseffekte auf. Calmfors

und Skedinger gaben nach ihrer Evaluationsstudie die Empfehlung, eher Trainings-
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maßnahmen als ABM durchzuführen, weil die Verdrängungseffekte für Arbeitsbe-

schaffungsmaßnahmen keinen positiven Einfluss auf die Arbeitsmarktlage zulas-

sen.

In einer Studie von Kraft (1998) werden Länder-Querschnitts-Schätzungen über

den Zeitraum von 1973 bis 1988 für die Länder Österreich, Frankreich, Deutschland,

Großbritannien, Schweden und die USA durchgeführt. Der Autor schätzt ein simul-

tanes Gleichungsmodell mit den endogenen Variablen Beschäftigungs- und Lohn-

niveau und untersucht dabei die Effekte von Ausgaben für Arbeitsmarktpolitik auf

diese beiden Größen. Im Gegensatz zu den bisherigen Evaluationen unterteilt er die

Ausgaben für Arbeitsmarktpolitik in Ausgaben für passive Arbeitsmarktpolitik

(Arbeitslosengeld und -hilfe je Arbeitslosen) und Ausgaben für aktive Arbeits-

marktpolitik. Kraft findet einen negativen Einfluss der Ausgaben für passive Arbeits-

marktpolitik auf die gesamtwirtschaftliche Beschäftigung und einen positiven Effekt

der Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik. Die Ergebnisse für die Lohngleichung

sind bei Kraft nicht eindeutig und lassen keine Aussagen bezüglich der Effekte von

Arbeitsmarktpolitik auf das Lohnniveau zu. Kraft zieht daraus zum einen die Schluss-

folgerungen, dass von aktiver Arbeitsmarktpolitik durchaus positive Beschäftigungs-

effekte ausgehen können, und legt zum anderen die Forderung nahe, einen Teil der

Lohnersatzleistungen durch aktive Instrumente zu ersetzen.Wobei allerdings auch

Krafts Studie das Endogenitätsproblem der aktiven Arbeitsmarktpolitik bei seinen

Schätzungen nicht vollständig berücksichtigt hat.

Die Ergebnisse der Evaluationen sind auch hier nicht einheitlich, sodass sie sich

nur unter Berücksichtigung der noch ungelösten methodischen Probleme inter-

pretieren lassen und daher mit Vorsicht betrachtet werden müssen, um vorschnelle

arbeitmarktpolitische Schlussfolgerungen zu vermeiden. Allerdings ist auch recht

deutlich geworden, dass die theoretisch eindeutig positiven Wirkungen der aktiven

Arbeitsmarktpolitik durch die Evaluationen relativiert werden müssen.

5 . 3 Ü B E R G E O R D N E T E  E M P I R I S C H E  FA K T E N

D E R  V E R M Ö G E N S S I T U AT I O N  I N  D E U T S C H L A N D

Um eine vermögensorientierte investive Reform als Alternative der bisherigen

Sozial(hilfe)politik bewerten zu können, bedarf es neben einer Bewertung der Wirk-

samkeit von etwaigen Instrumenten einer übergeordneten Darstellung von empi-

rischen Fakten, die allesamt für eine Vermögensorientierung in der Sozialpolitik-

debatte sprechen.
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5 . 3 . 1 E i n k o m m e n s a r t e n  u n d  U r s a c h e n

v o n  E r w e r b s u n t e r b r e c h u n g e n

Zunächst ist festzustellen, dass der Anteil des Bruttoeinkommens aus unselbstän-

diger Arbeit in Prozent des Volkseinkommens – die Lohnquote – in den OECD-

Ländern in den letzten beiden Dekaden nicht gestiegen ist. Damit hat das Kapital-

einkommen relativ zum Arbeitseinkommen seinen Anteil mindestens halten können,

sodass die Reichweite einer verteilungspolitischen Instrumentalisierung der Bildungs-

politik offenbar schon im Ansatz beschränkt ist.97 Abbildung 19 zeigt die Entwick-

lung am deutschen Beispiel. Es ist zu erkennen, dass die Lohnquote zu Beginn der

achtziger Jahre (1980) ihr Maximum bei 75,8 Prozent (unbereinigt) bzw. 76,8 Pro-

zent (bereinigt) erreicht hatte und seitdem tendenziell gefallen ist. Der aktuelle Wert

beträgt 72,5 Prozent.

Abbildung 20: Entwicklung der Lohnquote in Deutschland in Prozent 1960 – 2000

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (2002,Tab. 1.9). Bereinigt auf Basis des konstant ge-
haltenen Anteils der Arbeitnehmer an den Erwerbs-tätigen. Ab 1995 alte und neue Bundesländer

Wachsende verteilungspolitische Relevanz hat demzufolge die Übertragung von

Vermögenswerten durch Erbschaften. Hierzu zeigen empirische Studien, dass mit

der anstehenden Erbschaftswelle tendenziell regressive Verteilungswirkungen zu

erwarten sind: Hauptschulabgänger in den ostdeutschen Bundesländern erben

wesentlich seltener und deutlich weniger als Akademiker in den westdeutschen
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Bundesländern. So wird soziale Ungleichheit verschärft und gegen die Chancen-

gleichheit verstoßen.98

Zudem wird die Planung von Bildungsinvestitionen durch Unterbrechungen

der Erwerbstätigkeit (Arbeitslosigkeit, Familiengründung) erschwert. Diese bewir-

ken aus zwei Gründen ein Absinken der Bildungsrendite: erstens als Folge des

Einkommensausfalls während der Unterbrechung und zweitens als Folge eines nied-

rigeren Lohns bei Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit. Die durch die Unterbre-

chung entstandene Lücke kann in der Regel nicht mehr geschlossen werden.99 Wird

diese Lücke bereits bei der Entscheidung über Bildungsinvestitionen antizipiert, so

ist ein geringeres Niveau an Bildungsinvestitionen rational. Kinder und Jugendliche,

deren persönlicher Erfahrungshorizont von der Nicht-Erwerbstätigkeit der Mutter

bzw. der Arbeitslosigkeit der Eltern geprägt ist, wird dadurch ein »Vorbild« gege-

ben, das Bildungsanstrengungen eher unattraktiv erscheinen lässt.

Speziell die Arbeitslosigkeit verdient im Folgenden eine nähere Betrachtung.

Die Unterschiede in den qualifikationsspezifischen Arbeitslosenquoten sind in

Deutschland in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Betrug die Arbeitslosen-

quote von Personen ohne formale Berufsausbildung im Jahr 1975 noch 6,1 Prozent,

so ist jener Wert im Jahr 1998 auf 23,3 Prozent gestiegen, während gleichzeitig Per-

sonen mit Hochschulausbildung nur eine Arbeitslosenquote von 2,4 Prozent (Fach-

hochschulen) bzw. 3,5 Prozent (Universitäten) verzeichneten. Noch dramatischere

Zahlen ergeben sich bei räumlicher Differenzierung für die neuen Bundesländer.

Dort reichen die Arbeitslosenquoten gering qualifizierter Personen an die 50 Prozent

heran (vgl. Abbildung 8).

Das sichtbare Auseinanderdriften der qualifikationsspezifischen Arbeitslosen-

quoten macht deutlich, dass ein höheres Qualifikationsniveau das Risiko einer

Erwerbsunterbrechung vermindert. Von den hohen Arbeitslosenquoten sollte ein

wahrnehmbares Signal zum Besuch einer weiterführenden Schule sowie Aufnahme

einer beruflichen Ausbildung ausgehen.

Statt Durchlässigkeit und Chancengleichheit zeichnet sich Deutschland seit Jahr-

zehnten durch im Prinzip unveränderte Bildungsselbstrekrutierungseffekte aus: Im

Jahr 1996 besuchten von 100 Kindern aus gehobenen sozialen Schichten 84 das

Gymnasium und 72 eine Hochschule; von 100 Kindern aus schwächeren sozialen

Schichten besuchten 33 das Gymnasium und 8 eine Hochschule.100 Somit ist die
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Überrepräsentation von Kinder aus Beamten- und Selbständigenfamilien an Hoch-

schulen nicht überraschend (vgl. Abbildung 21).

Abbildung 21: Bildungsbeteiligung von Studienanfängern an Universitäten nach beruf-
licher Stellung des Vaters in den westdeutschen Bundesländern (in Prozent)

Quelle: Deutsches Studentenwerk, 2001.

Der geringen Durchlässigkeit des deutschen Bildungssystems entspricht eine große

Bedeutung des familiären Hintergrunds für die Bildungsaktivität. Zum einen ist der

Besuch/Nicht-Besuch von Bildungseinrichtungen abhängig vom sozialen Status der

Eltern, zum anderen bestimmt der soziale Status, welches Niveau die besuchten Bil-

dungseinrichtungen haben.101 In den westdeutschen Bundesländern hatten 1997

7,8 Prozent der Schulabgänger keinen und 27,3 Prozent einen Hauptschulabschluss,

in den ostdeutschen Bundesländern waren es 9,5 bzw. 16,1 Prozent.102

Der Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status und Bildungschancen

in Deutschland ist auch durch die Ergebnisse der PISA-Studie deutlich geworden.103

In Deutschland korrelieren die Unterschiede im Leistungsniveau der Schülerinnen

und Schüler stark mit der beruflichen Stellung der Eltern. Besondere Defizite sind

beim Förderunterricht für lernschwache Schüler konstatiert worden.
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An die schulische Bildungsarmut schließt sich die berufliche Qualifikationsarmut

an: Im Jahr 1996 waren in Deutschland 17,2 Prozent der Gesamtbevölkerung im

erwerbsfähigen Alter nach Abschluss ihrer primären Ausbildungsphase ohne for-

male Berufsqualifikation.104 Der Schwerpunkt der Ausbildungslosigkeit liegt heute

– im Gegensatz zum traditionellen Problemfall des »katholischen Mädchens vom

Lande« – bei ausländischen Frauen in den westdeutschen Bundesländern.105

5 . 3 . 2 W i r k u n g e n  a u f  d a s  W i r t s c h a f t s w a c h s t u m

Nach einer Länderquerschnittsanalyse (122 Ländern im Zeitraum von 1965 bis 1985)

kommt eine Studie zu dem Ergebnis, dass sich das Pro-Kopf-Wachstum umso schnel-

ler entwickelte, je besser die Schulausbildung der Bevölkerung war.106 Danach besteht

eine signifikante Korrelation zwischen dem Bildungsabschluss der Bevölkerung und

dem anschließenden Wirtschaftswachstum, wobei sich die Grundschulausbildung

als belanglos herausstellte. Auch öffentliche Bildungsausgaben hatten einen signifi-

kanten positiven Effekt auf die Wachstumsraten. Ein Anstieg der Bildungsausgaben

um 1,5 Prozent im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt während des Zeitraumes

von 1965 bis 1975 führte zu einer durchschnittlichen Wachstumsrate für den selben

Zeitraum von drei Prozent pro Jahr. Der Effekt von getätigten Bildungsausgaben auf

die Wachstumsrate ist auch nach einer weiteren Arbeit positiv.107 Danach beeinflusst

der Humankapitalstock nicht nur die Innovationsfähigkeit einer Volkswirtschaft, son-

dern auch die wünschenswerte zügige Wissensverbreitung fällt umso stärker aus,

je höher der Bildungsstand der Bevölkerung ist. Somit herrscht weitgehend Einig-

keit darüber, dass Investitionen in Humankapital hochrentierliche Investitionen sind,

welche die wirtschaftliche Entwicklung positiv beeinflusst.
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6 . S C H W Ä C H E N  D E R
B I S H E R I G E N
A R B E I T S M A R K T P O L I T I K
U N D  R E F O R M O P T I O N E N
A U F  D E M  W E G  Z U  M E H R
B E S C H Ä F T I G U N G

6 . 1 S C H W Ä C H E N  D E R  A K T I V E N  A R B E I T S M A R K T P O L I T I K

I N  D E U T S C H L A N D

Im Anschluss an die Analyse der Dringlichkeit einer Humanvermögensorientierung

in der Sozialpolitik stellt sich unmittelbar die Frage, welche der zahlreichen in der

wirtschaftspolitischen Diskussion kursierenden Therapievorschläge das Problem

ursachenadäquat lösen können. Die Untersuchung muss zunächst die Schwächen

der derzeitigen Politik analysieren, um Fehler der Vergangenheit zu vermeiden.

Bislang wurde in der arbeitsmarktpolitischen Praxis versucht, den Ausgleich der

Profildiskrepanzen zwischen Arbeitsnachfrage- und Arbeitsangebotsseite mit staat-

lichen Qualifizierungsmaßnahmen zu erreichen.

Durch die zumeist off-the-Job ausgerichteten Trainingsmaßnahmen sollen

Arbeitslose für Unternehmen wieder attraktiv werden. Es ist jedoch strittig, ob der

Staat den Arbeitslosen über Qualifizierungsprogramme marktfähiges Humanvermö-

gen vermitteln kann, um die Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt zu

beschleunigen. Der Staat verfügt weder über die dazu notwendigen Informationen

noch kann er selbst unmittelbar marktverwertbares Humanvermögen effizient

bereitstellen; dies kann nur über Wissensvermittlung im Unternehmen erfolgen. Off-

the-Job-Qualifizierungen haben zudem große Schwächen in der institutionellen

Ausgestaltung. Hingegen sehen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) eine Ein-

gliederung der Arbeitslosen in einen Produktionsprozess vor, sodass für sie der Off-

the-Job-Vorwurf nicht per se gelten kann. Allerdings weist auch dieses Instrument

problematische Anreizstrukturen auf.
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6 . 1 . 1 Ve r d r ä n g u n g s e f f e k t e  u n d  Ve r w e r t b a r k e i t

d e s  a n g e e i g n e t e n  H u m a n v e r m ö g e n s

Viele Evaluationsstudien belegen, dass mit ABM große Verdrängungseffekte ein-

hergehen. Grundsätzlich wird unter Substitutions- oder Verdrängungseffekten im

weiteren Sinne die Verdrängung nichtsubventionierter Arbeit auf dem ersten Arbeits-

markt durch subventionierte Arbeit auf dem zweiten Arbeitsmarkt verstanden.

Arbeitsmarktpolitisch sind die Verdrängungseffekte von großer Bedeutung, da regu-

läre Arbeitsplätze im Extremfall im gleichen Umfang verloren gehen können, wie

öffentlich subventionierte Stellen geschaffen werden.108 Dieser arbeitsmarktpoli-

tische Crowding-out stellt in hohem Maße eine Verschwendung öffentlicher Ressour-

cen dar. Unter Substitutions- oder Verdrängungseffekten im engeren Sinne versteht

man die Verdrängung eines Arbeitnehmers durch einen geförderten Arbeitslosen

im selben Unternehmen. Ein weiteres Problem sind Mitnahmeeffekte. Diese treten

auf, wenn durch Maßnahmen Arbeitsplätze öffentlich gefördert werden, die auch

ohne Subventionierung eingerichtet worden wären oder zu einem späteren Zeit-

punkt geplant waren. Somit stellen staatliche Zuschüsse in diesen Fällen eine Fehl-

allokation dar. Der Missbrauch in Form von Substitutionseffekten im engeren Sinne

kann durch stichprobenartige Kontrollen – verbunden mit einer hohen Geldstrafe

für das Unternehmen – verringert werden. Allerdings greift dieses Instrument nicht,

wenn reguläre Arbeitsplätze in anderen Unternehmen durch die ABM verloren

gehen.Beschäftigung in ABM steht dann eine Mindernachfrage im regulären Arbeits-

markt gegenüber.

Durch die überwiegende Kopplung der Vergütung an die Tariflöhne treten bei

ABM Anreizprobleme auf, da die ABM-Vergütung zur Zeit mindestens 90 % (in vie-

len Fällen 100 %) des Tariflohnes beträgt. Die Maßnahmen dürfen Eigenvorsorge

und Initiative der Arbeitnehmer nicht verringern. Bei Ausgestaltung des Systems

muss beachtet werden, dass Anreize für die Maßnahmeteilnehmer bestehen blei-

ben, eine reguläre Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt anzunehmen. In diesem

Kontext ist das Lohnabstandsgebot einzuhalten,109 d. h. die Unterstützungszahlun-

gen während der aktiven arbeitsmarktpolitischen Maßnahme müssen unter den

vergleichbaren Tariflöhnen liegen. Ansonsten haben Teilnehmer durch die Bereit-

stellung einer gut bezahlten Tätigkeit im zweiten Arbeitsmarkt keinen Anreiz, einer
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Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt nachzugehen. Dadurch wird die Suchintensi-

tät geförderter Arbeitsloser nach einer unsubventionierten Stelle abnehmen, und

die Möglichkeit einer raschen Wiedereingliederung mit seinen positiven Human-

vermögenseffekten wird geringer.110 Diese Kausalkette kann nach der Insider-Out-

sider-Theorie negative Wirkungen auf die Arbeitsmarktsituation verstärken. Die mit

der Arbeitslosigkeit verbundene Humanvermögensdegeneration wird die Konkur-

renzsituation der Outsider weiterhin verschlechtern, sodass die Insider höhere Löhne

aushandeln können.

Ferner ist zu beachten, dass von ABM kaum ein Qualifizierungseffekt ausgeht,

der den Teilnehmern eine Beschäftigung im regulären Arbeitsmarkt beschert. Im

Rahmen des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) werden nur Arbeiten subventioniert,

die im öffentlichen Interesse liegen,also der Allgemeinheit mittelbar oder unmittelbar

dienen und arbeitsmarktpolitisch zweckmäßig sind. Dadurch sollen nur ökonomisch

sinnvolle Arbeiten gefördert werden. Die Tätigkeiten sollen zusätzlich sein, damit

keine Arbeiten aus dem privatwirtschaftlichen Bereich verdrängt werden. Durch sie

sollen die Folgen des wirtschaftlichen Strukturwandels gemildert und die Reintegra-

tion von Problemgruppen erleichtert werden.

Die gesetzlichen Ansprüche werden mit der »Quadratur des Kreises« gleichge-

stellt, da sich die verschiedenen Anforderungen gegenseitig ausschließen.111 Die

Beschränkung des öffentlichen Interesses und der Zusätzlichkeit verhindert, dass

Arbeitsplätze geschaffen werden, in denen sich die Maßnahmeteilnehmer praxis-

nahes, am Markt verwertbares Humanvermögen aneignen können. Deshalb ist der

Aspekt der Aneignung neuer, knappheitsgerechter, beruflicher Qualifikationen durch

ABM negativ zu beurteilen. Zudem entspricht das öffentliche Interesse oftmals nicht

den Teilnehmerinteressen, da viele Tätigkeiten nur eine geringe Qualifikation erfor-

dern. Neben unzureichenden Humanvermögenseffekten fühlen sich viele Teilneh-

mer unterfordert und stehen deshalb diesen Arbeiten negativ gegenüber. Dieser

Aspekt kann durch empirische Untersuchungen bestätigt werden: 72 % der Befrag-

ten sind bereit, ihre ABM sofort aufzugeben, wenn sich ihnen ein fester Arbeitsplatz

anbietet.112 Aus der Bereitschaft des Tausches muss jedoch noch keine offensive

Bewerbungsstrategie resultieren.
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110 Vgl. Klopfleisch/Sesselmeier/Setzer, 1997, S. 27.
111 Vgl. Walter, 1995, S. 184 ff.
112 Vgl. Miethe/Brödnow, 1993, S. 15 ff.



Eine problemorientierte Betrachtung von ABM zeigt, dass sie ein Mittel sein

können, die psycho-sozialen Folgen der Arbeitslosigkeit zu lindern.113 Allerdings

sind sie nicht zur Beseitigung der derzeitigen Beschäftigungsmisere geeignet. Des

Weiteren entstehen durch sie große Verdrängungs- und Mitnahmeeffekte. Um

Arbeitslose für den Arbeitsprozess zu qualifizieren, ist es sinnvoller, die knappen

öffentlichen Mittel effizienter einzusetzen und für marktnahe Qualifizierungen zu

verwenden.

Die Wirksamkeit von Qualifizierungsmaßnahmen ist zweifelhaft, weil deren der-

zeitige Ausgestaltung die Wiedereingliederung der Arbeitslosen in den ersten

Arbeitsmarkt verhindert.Vor allem ist kritikwürdig, dass Fort- und Weiterbildungen

bzw. Umschulungen überwiegend off-the-Job ausgerichtet sind, d. h. Schulungen

werden nicht in Unternehmen durchgeführt, sondern die Qualifizierung erfolgt

überwiegend auf der »Schulbank«. Das hinzu gewonnene Humanvermögen der

Arbeitslosen entspricht nicht den Anforderungen der Unternehmungen.Die zentrale

Schwäche des Instruments ist somit die Marktferne der vermittelten Fähigkeiten

und Kenntnisse.

6 . 1 . 2 I n s t i t u t i o n e l l e  S c h w ä c h e n

s t a a t l i c h e r  Q u a l i f i z i e r u n g s p r o g r a m m e

6.1.2.1 Analyse der problematischen Anreizstruktur mit Hilfe der

Prinzipal-Agent-Theorie

Neben der Marktferne von Off-the-Job-Maßnahmen ist auf ihre Schwächen bei der

institutionellen Ausgestaltung zu verweisen, die aufgrund konfligierender Interes-

sen a priori die Wirksamkeit des Instruments verringern.114

Die von der BA vergebenen und von privaten Bildungsträgern durchgeführten

Off-the-Job-Maßnahmen können durch komplexe Prinzipal-Agent-Beziehungen ab-

gebildet werden:115 Prinzipal-Agent-Beziehungen sind dadurch gekennzeichnet,

dass der Prinzipal (der Auftraggeber) seinen Agenten (Auftragnehmer) beauftragt,

eine bestimmte Handlung auszuführen bzw. eine bestimmte Leistung zu erstellen.

Der Prinzipal ist über die Eigenschaften und Handlungen des Agenten unvollstän-
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113 Für einen empirischen Beweis dieser These vgl. Trube, 1997a.
114 Vgl. ausführlich Farhauer, 2003.
115 Die komplexen Interdependenzgeflechte sind mit denen der Ökonomischen Theorie der Politik ver-

gleichbar. Vgl. Zimmermann/Henke, 2001, S. 71 ff.



dig informiert. Deshalb besteht eine Informationsasymmetrie zu seinen Lasten. Aus

dieser resultiert ein strategisches Verhalten des Agenten, der versucht, die Leistung

mit dem geringstmöglichen Aufwand zu erbringen, worunter die Qualität der Leis-

tung leidet.116 Das ökonomische Problem besteht in der Nutzenmaximierung des

Agenten, die der des Prinzipals entgegensteht.

Bei derzeitiger Ausgestaltung beauftragt die BA als Prinzipal den Arbeitslosen,

sich durch eine Off-the-Job-Maßnahme zu qualifizieren, um seine Chancen auf

Reintegration in den Arbeitsmarkt zu verbessern (siehe Abbildung 22: 1a Prinzipal-

Agent-Beziehung).Weiterhin ist die – dem Bildungsträger den Auftrag für die Qua-

lifikationsvermittlung erteilende – BA als Prinzipal schlechter über die Qualität der

Leistungserbringung informiert als der Agent, also die privaten Bildungsträger (1b

Prinzipal-Agent-Beziehung). Der Maßnahmeteilnehmer als Nachfrager der Qualifi-

kation erwartet vom privaten Bildungsträger als Agenten, eine bestimmte Leistung

in Form der Qualifikationsvermittlung zu erbringen. Dabei ist der private Bildungs-

träger besser über die Qualität seiner Leistung informiert ist als der Teilnehmer (2a

Prinzipal-Agent-Beziehung).

Diese Beziehungskette lässt sich fortführen, indem der Bildungsträger in einer

Arbeitsbeziehung als Prinzipal gegenüber dem jeweiligen Dozenten als Agent auf-

tritt (2b Prinzipal-Agent-Beziehung).117 Dabei ist der Dozent besser über die Quali-

tät seiner Leistung informiert als der private Bildungsträger. Schließlich tritt der

Dozent in den einzelnen Unterrichtsstunden als Agent gegenüber den Arbeitslosen

auf (3 Prinzipal-Agent-Beziehung). In dieser Beziehung ist der Dozent wiederum

besser über die Qualität seiner Leistung informiert als der Prinzipal, der Maßnah-

meteilnehmer ist.
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116 Vgl. beispielsweise Laffont/Martimort, 2002, S. 32 ff.
117 In aller Regel werden die Dozenten von den privaten Bildungsträgern nicht in einem abhängigen

Beschäftigungsverhältnis eingestellt, sondern fungieren als selbstständige Wissensvermittler.



Abbildung 22: Prinzipal-Agent-Beziehungen bei Off-the-Job-Maßnahmen

Quelle: Farhauer, 2003, S. 121.

Die Leistungserbringung ist für den Agenten mit Aufwand verbunden, der mit stei-

gender Qualität der Wissensvermittlung höher ausfällt. Aufgrund der asymmetri-

schen Informationsverteilung wird der Agent bedacht sein, die Interessen des Prin-

zipals zu missachten und die Leistung mit dem geringst möglichen Aufwand zu

erbringen. Eine mit möglichst geringem Aufwand erbrachte Lehrleistung ist in der

Regel den hohen Anforderungen der Unternehmen nicht gewachsen.

Der private Bildungsträger tritt in zweifacher Hinsicht als Agent auf und erbringt

seine Leistung (beispielsweise über beauftragte Dozenten) mit minimalem Einsatz.

In diesem Zusammenhang kann der Bildungsträger versuchen, seine Kosten zu sen-

ken, indem überwiegend Studenten oder Dozenten mit geringer Produktivität und

damit geringerer Entlohnung beschäftigt werden.

Der Dozent ist ebenfalls als zweifacher Agent gegenüber Bildungsträger und

Maßnahmeteilnehmer tätig und kann die Qualität seiner Leistung direkt beeinflus-

sen. Selbst wenn private Bildungsträger an effizienter Qualifikationsvermittlung

interessiert sind, können Dozenten als unmittelbare Wissensvermittler die Qualität

des Unterrichts variieren. Diese Situation, in der sowohl Dozenten als auch Bildungs-
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träger in mehrfacher Hinsicht als Agenten tätig sind, birgt große Ineffizienzen bei

der Leistungserstellung. Verstärkt wird dies bei der Vergabe von öffentlichen Mit-

teln, bei denen niemand einen unmittelbaren privaten Einkommensverlust erleidet

und Mitnahmementalität existiert.

Zur Verringerung des Problems müssen private Bildungsträger und deren Dozen-

ten den Arbeitsagenturen bestimmte Qualifikationen nachweisen. Dabei spielen in

der Praxis didaktische Fähigkeiten der Dozenten nur eine untergeordnete Rolle, was

zu bemängeln ist. Überdies handelt es sich bei der Qualifikation zumindest um ein

Erfahrungsgut, wenn nicht um ein Vertrauensgut, da Nachfrager die Qualität vor

Vertragsabschluss nur unter sehr hohen (z.T. prohibitiven) Kosten ermitteln können.

Die Qualität der Wissensvermittlung kann zudem nur schwer und nicht objek-

tiv abgeschätzt werden. Obwohl Evaluationen der Dozenten durch die Teilnehmer

in der Praxis stattfinden, spiegeln die Ergebnisse nicht unbedingt die Qualität wider,

da die Teilnehmer während der Maßnahme in einem Abhängigkeitsverhältnis (Noten-

und Prüfungsdruck) mit Dozenten und Bildungsträgern stehen. Eine Vermittlung

von anspruchslosen Inhalten senkt den Lernaufwand für Teilnehmer und den Lehr-

aufwand für Dozenten. Dadurch können beide Parteien während der Maßnahmen-

dauer rational ihren persönlichen Nutzen über vermehrte Freizeit erhöhen. Dies gilt

umso mehr, als gering Qualifizierten ein geringerer Anreiz zur Wissensaneignung

unterstellt werden kann. In diesem Zusammenhang ist die Nutzenunkenntnis im

Bildungsbereich zu berücksichtigen, woraus irrationales Verhalten Arbeitsloser resul-

tieren kann.

Umfassende Qualitätskontrollen privater Bildungsträger und Dozenten seitens

der Arbeitsagenturen werden nicht ausreichen, um eine effiziente Steuerung des

Instrumentes zu gewährleisten, weil Qualitätskontrollen bei komplexen Interdepen-

denzgeflechten nur unvollkommen stattfinden können. Durch neue Anreizsysteme

wie einer 50%igen Erfolgsquote bei der Wiedereingliederung kann die Prinzipal-

Agent-Struktur nicht aufgebrochen werden und es verbleibt Raum für Ineffizien-

zen. Eine stärkere Kontrolle der jeweiligen Leistungserbringer geht mit höheren

Transaktionskosten einher, die bei einer anreizkompatiblen Qualifizierung im

Produktionsprozess eingespart werden können.

Bisher waren in der Praxis die Kontrollen der BA stark inputorientiert, sodass

mehr Gewicht auf die Auswahl der Teilnehmer als auf die Qualitätskontrolle der Bil-

dungsträger und deren Dozenten gelegt wurde.118 Das IDW bezeichnete Qualifi-

zierungsprogramme in Ostdeutschland als häufig nichts anderes als ABM für Bil-
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118 Vgl. Sperling, 1995, S. 235 ff.



dungsträger und Lehrkräfte.119 Eine Überwindung dieses Missstandes kann die Ef-

fektivität der Qualifizierungsmaßnahmen langfristig verbessern, da die Qualität der

Qualifikation verbessert wird. Das Problem der marktfernen Qualifizierung bleibt

bei Off-the-Job-Trainings weiterhin bestehen.

Eine weitere Schwäche der institutionellen Ausgestaltung besteht in den

angebotsorientierten Qualifizierungsprogrammen der Bildungsträger. Die Maß-

nahmeträger schlagen in erster Linie Qualifizierungsprogramme vor, die von ihrem

Angebot abhängig sind. So werden beispielsweise aus Gründen vorhandener Lehr-

kapazitäten häufiger kaufmännische Qualifizierungsmaßnahmen angeboten als

Maßnahmen aus dem I&K-Bereich. Dies liegt zum einen daran, dass die Bildungs-

träger leichter auf Dozenten aus dem kaufmännischen Bereich zurückgreifen können.

In der gesamten Volkswirtschaft herrscht ein Mangel an Personen mit zeitgemäßem

computertechnologischem Wissen, dies gilt auch für die Dozentensituation in

Deutschland. Zum anderen ist diese Ausbildung für Bildungsträger mit wesentlich

höheren Kosten durch umfangreichere Ausstattungen verbunden. Diesem Gedan-

kengang folgend wird bei der Diskussion um staatliche Qualifizierungsmaßnahmen

oftmals vorgebracht, dass die angebotenen Qualifizierungsprogramme nicht der

Nachfragesituation auf dem Arbeitsmarkt entsprechen. Deshalb ist im Vorfeld zu

planen, welche Qualifikationen zukünftig in der Volkswirtschaft benötigt werden,

um daran Qualifikationsprogramme auszurichten.120

6.1.2.2 Die Informationsschwächen

staatlicher Qualifizierungsmaßnahmen

Ein Planungskonzept für benötigte Qualifikationen am Arbeitsmarkt ist der so

genannte Manpower-Requirement-Approach. Dieser richtet Kapazitäten staatlicher

Qualifikationsmaßnahmen am zukünftigen Arbeitskräftebedarf der Wirtschaft aus.

Damit die Absolventen der Qualifizierungsprogramme den zukünftigen Erforder-

nissen der Nachfragesituation am Arbeitsmarkt qualitativ und quantitativ entspre-

chen, impliziert das Modell die Möglichkeit der globalen Schätzung künftiger wirt-

schaftlicher Situationen. Mit diesem Modell sollen strukturelle Ungleichgewichte

(Mismatch-Probleme), so genannte Schweine-Zyklen und eine langfristige Förde-
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119 Vgl. IDW, 1992, S. 5.
120 In diesem Zusammenhang wird häufig die regelmäßige Einrichtung eines runden Tisches gefordert,

der aus den verschiedenen Akteuren des Wirtschaftslebens besteht, um so die Reaktionszeit des Bil-
dungssystems zu verkürzen und Bildung als Innovationsfaktor nutzbar zu machen. Vgl. Bosch, 1998,
S. 325.



rung des wirtschaftlichen Wachstums durch entsprechend in der Volkswirtschaft

vorhandenes Humanvermögen verhindert werden.

Förderungen von Qualifizierungsmaßnahmen für die bereits heute oder in ab-

sehbarer Zeit keine ausreichende Nachfrage besteht, sollen durch das Modell ver-

hindert werden. Diesen Überlegungen folgte Mitte der 60er Jahre die ursprüngli-

che Konzeption der aktiven Arbeitsmarktpolitik, welche das Stabilitätsgesetz

flankierte. Die Qualifikationsprogramme sollten Arbeitnehmer im Hinblick auf tech-

nologische Veränderungen des dynamischen Wirtschaftsprozesses und damit ver-

bundene Änderungen in den Qualifikationsprofilen weiterbilden und so einem Fach-

kräftemangel vorbeugen.

Die Grundkonzeption ist als eine vorausschauende, präventive, aktive Arbeits-

marktpolitik zu bezeichnen, jedoch zeigt die derzeitige Arbeitsmarktsituation sehr

deutlich, dass dieses Vorhaben gescheitert ist.121

Das Planungsmodell ist nicht auf die Realität übertragbar und mit vielfältigen

Problemen behaftet. Da selbst Betroffene (Unternehmen und Arbeitnehmer) nicht

abschätzen können, wie sich die Qualifikationserfordernisse entwickeln, ist nicht

davon auszugehen, dass der Staat über diese Informationen verfügt. Die Wissens-

voraussetzung für eine derartige Prognose ist außerordentlich umfangreich: So

müsste anhand von Arbeitsmarkttheorien mit wissenschaftlicher Verlässlichkeit ab-

geschätzt werden, welche Entwicklung die Angebots- und Nachfragestrukturen auf

den Arbeitsmärkten annehmen. Des Weiteren müssten Kenntnisse zukünftig erfor-

derlicher und entbehrlicher Qualifikationen und die Zahl der betreffenden Perso-

nen vorliegen. Diese Kenntnisse sind nicht ausreichend, da Informationen über

Umschulungs-, Fortbildungs-, Mobilitätsbereitschaft und Mobilitätsfähigkeit bekannt

sein müssen, um den arbeitsmarktpolitischen Handlungsbedarf abschätzen zu

können.122 Bei Qualifizierungsprogrammen müsste es vermehrt darauf ankommen,

Arbeitnehmern eine möglichst breite Qualifikation zu vermitteln. Diese würde es

ihnen ermöglichen, sich bei der Entwertung ihres Humanvermögens relativ schnell

auf neue Beschäftigungsverhältnisse einzustellen, was intersektoralen Ausbildungs-
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121 Neben der Informationsproblematik liegt das Problem bei der aktiven Arbeitsmarktpolitik darin, dass
die jeweiligen Regierungen diese Maßnahmen nicht eingesetzt haben, um die vorhandene der zukünf-
tigen Humanvermögensstruktur anzupassen. Statt dessen werden kurz vor Wahlen Wahlgeschenke
verteilt, um sie anschließend wieder vermehrt einzufrieren. Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik
ähneln somit einem Konjunkturzyklus. Das ewige Auf und Ab verhindert, dass langfristig Strukturen
gebildet werden können, die den Erfordernissen einer effektiven, präventiven, aktiven Arbeitsmarkt-
politik gerecht werden.

122 Vgl. Görgens, 1997, S. 401.



erfordernissen entspricht, welche die Reaktionszeit der Menschen auf den durch

Globalisierung und Neuen Ökonomie bedingten Strukturwandel verringert.123

6.1.2.3 Lohnersatzleistungen und Lohnniveau

Ein weiteres kritikwürdiges Ausgestaltungsmerkmal besteht in dem erneuten Erwerb

von Ansprüchen gegenüber der Arbeitslosenversicherung aus der Teilnahme an

Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik.Vom erneuten Anspruchserwerb gehen

Fehlanreize aus, da Arbeitslose nur an der Maßnahme teilnehmen, um im Anschluss

weitere Unterstützungsleistungen zu erhalten.124 Nehmen Arbeitslose nur an Quali-

fizierungsmaßnahmen teil, um weiterhin Arbeitslosengeld zu erhalten, ist der erfolg-

reiche Abschluss gefährdet. Wenn sich Arbeitslose aus eigenem Antrieb an einem

Qualifizierungsprogramm beteiligen, sind die Erfolgschancen der Programme höher.

Demnach ist die Effektivität der Qualifikationsmaßnahmen in hohem Maße von der

Motivation der Arbeitslosen abhängig. Dass dabei auch die Qualität der Vermittlung

des Wissens eine wesentliche Rolle bei der Aufrechterhaltung der Motivation spielt,

ist ersichtlich.

6.1.2.4 Zielgruppenorientierung und dezentrale

Entscheidungsstrukturen

Eine unzureichende Zielgruppenorientierung der aktiven Arbeitsmarktpolitik wird

kritisiert.125 Die Qualifizierungsmaßnahmen müssen gezielt ohne großen Zeitver-

zug bei besonders benachteiligten Gruppen eingesetzt werden, denn die Bekämp-

fung der Arbeitslosigkeit gestaltet sich um so schwieriger und kostspieliger, je länger

abgewartet wird.126 Eine schnelle Reintegration der Arbeitslosen ist geeignet, den

angesprochenen Lohndruck der Insider zu dämpfen, da durch rasche Qualifizierung

die Wettbewerbsintensität zwischen Insidern und Outsidern gestärkt wird. Kurz-

zeitarbeitslose und Insider stehen noch in relativ starker Konkurrenz zueinander, da

Kurzzeitarbeitslose nicht in demselben Maße Humanvermögen verloren haben wie

Langzeitarbeitslose. Deshalb sind Langzeitarbeitslose als geeignete Zielgruppe

anzusehen, deren zügige Qualifizierung den Wettbewerb intensivieren kann. Ein
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123 Vgl. Lucas, 1993, S. 251–272.
124 Die Forderung gilt auch für ABM, jedoch spielen Motivationsgesichtspunkte bei der Vermittlung von

Qualifikationen eine größere Rolle. Vgl. Kröger/van Suntum, 1999, S. 214.
125 Vgl. Schömann/Becker, 1998, S. 306.
126 Vgl. Prey/Fitzenberger/Franz, 1996, S. 35.



Grund für unzureichende Zielgruppenförderung liegt in der Forderung an die Maß-

nahmenträger, eine 50%ige Erfolgsquote bei der Wiedereingliederung zu erzielen.127

Dies ist aus sozialpolitischer Sicht kontraproduktiv, da die Maßnahmeträger Kurz-

zeitarbeitlose, welche die besten Wiedereingliederungschancen haben, bevorzu-

gen, um ihre Erfolgsquote nicht zu gefährden. Zudem vermag es die Erfolgsquote

nicht, die oben dargestellte Prinzipal-Agent-Struktur aufzubrechen, weil die Ineffi-

zienzen nicht nur auf einen Agenten zurückzuführen sind. Die Erfolgsquote fördert

den Anreiz des Creaming bei der Bewerberauswahl. Besonders Langzeitarbeitslose

müssen im Produktionsprozess qualifiziert werden, da sie in der Arbeitslosigkeit

nicht nur ihre beruflichen Fähigkeiten verlieren, sondern auch Einbußen bei ihren

sozialen Fertigkeiten hinnehmen müssen. Diese Fertigkeiten können nur im Pro-

duktionsprozess wiedererlangt werden und nicht durch eine Off-the-Job-Maßnah-

me.

Eine weitere Schwäche der aktiven Arbeitsmarktpolitik ist in den zentral geplan-

ten und landesweit einheitlich umgesetzten Arbeitsmarktprogrammen zu sehen.

Dies gilt besonders für Maßnahmen, deren Wirkung nicht genau bekannt sind.Dabei

besteht Gefahr, suboptimale Regelungen überregional festzuschreiben und somit

dieselben Fehler zur gleichen Zeit an unterschiedlichen Orten zu begehen. Arbeits-

marktprobleme können regional sehr unterschiedlich sein und erfordern verschie-

dene Qualifikationsstrukturen. Aus diesem Grunde sind dezentrale Lösungen anzu-

streben. Durch Dezentralisierung der Qualifizierung auf unternehmerischer Ebene

können Kenntnisse der Arbeitslosen und Erfordernisse des lokalen Arbeitsmarktes

genau aufeinander abgestimmt werden. So erfolgt die situationsbedingte Abstim-

mung der Instrumente mit den Bedürfnissen vor Ort und sowohl ihre allokative Effi-

zienz als auch ihre Zielgenauigkeit werden erhöht.128

Diese Forderung wurde zum Teil bei der Neufassung des SGB III berücksichtigt,

nach der die Zuständigkeiten dezentralisiert wurden. Die Änderungen scheinen

noch nicht auszureichen, um für eine umfassende und wirkungsvolle lokale Arbeits-

marktpolitik zu sorgen. Die Zusammenarbeit von Arbeits- und Sozialämtern muss

gestärkt werden. Darüber hinaus kann ein Kooperationsnetzwerk mit Unterneh-

mungen, das die Eingliederung Arbeitsloser in den Produktionsprozess erleichtert,

den lokalen Anforderungen einer erforderlichen Qualifikation gerecht werden.
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Die Analyse der institutionellen Ausgestaltung der aktiven Arbeitsmarktpolitik

verdeutlicht die geringe Effektivität. Diese liegt nicht an den gehaltlosen Wirkun-

gen der Maßnahmen, sondern an der unzureichenden Ausgestaltung der Politikin-

strumente, die eine stärkere Wirksamkeit verhindert.

6 . 2 H A N D L U N G S E M P F E H L U N G E N  A U F  D E M  W E G  Z U  E I N E R

V E R M Ö G E N S O R I E N T I E R T E N  S O Z I A L ( H I L F E ) P O L I T I K  

6 . 2 . 1 Ü b e r g r e i f e n d e  Vo r b e m e r k u n g e n

z u r  a k t u e l l e n  R e f o r m d i s k u s s i o n

Die Aufgabenstellung der Sozialhilfe hat sich im Laufe der Zeit wesentlich geändert.

Sie ist ursprünglich als kurzfristiges Auffangbecken für zumeist vorübergehend in

Not geratene Personen konzipiert worden. Es wurde sogar davon ausgegangen,

dass sich die Notwendigkeit eines staatlichen Mindestsicherungssystems im Zuge

der fortschreitenden wirtschaftlichen Entwicklung überholen würde.

Die Ursache für steigende Sozialhilfequoten liegt zum größten Teil in den

Wirkungen des Strukturwandels und der damit einhergehenden Arbeitslosigkeit

begründet. In deren Folge entwertet sich das Humanvermögen schneller und führt

besonders bei gering qualifizierten Personen zu Langzeitarbeitslosigkeit und damit

zur dauerhaften und innerhalb von Familien tradierten Beziehung von Leistungen

nach dem BSHG.Verstärkend wirkt in diesem Zusammenhang auch die Tendenz zu

Einpersonen- und Alleinerziehendenhaushalten, da hier Einkommensausfälle nur

bedingt durch andere Einnahmequellen kompensiert werden können.129

Im Hinblick auf staatliche Grundsicherung ist in den vergangenen Jahren eine

große Anzahl von Reformvarianten praktisch aller in diesem Bereich politisch rele-

vanten Akteure vorgeschlagen worden (alle Parteien, DGB, Bundesvereinigung der

Deutschen Arbeitgeberverbände [BDA], Paritätischer Wohlfahrtsverband etc.), aber

auch viele Wissenschaftler und wissenschaftliche Einrichtungen (Sinn et al., 2002;

Berthold/Thode/von Berchem, 2000; Feist, 2000; Raffelhüschen, 2002; SVR, 2002,

S. 388 ff. etc.) haben Reformen der Grundsicherung in Deutschland thematisiert.

Diese Vorschläge sind allerdings mit unterschiedlichen Zielsetzungen und Ausrich-

tungen verbunden.130 Häufig wird der Abstand zwischen dem Grundsicherungs-
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niveau, das den Anspruchslohn für Markttätigkeiten bestimmt, und der Höhe des

Arbeitslohns thematisiert.131 Wenn ein Haushalt durch die Grundsicherung ein gleich

hohes oder höheres Transfereinkommen erzielt als ein vergleichbarer Haushalt mit

einem Erwerbseinkommen, wird der Anreiz für den Hilfeempfängerhaushalt, eine

Beschäftigung aufzunehmen im Sinne der klassischen Haushaltstheorie, gering sein.

Neben der Anreizwirkung für den Sozialhilfeempfänger eine Beschäftigung anzu-

nehmen, ergibt sich für einen einzuhaltenden Lohnabstand ein weiteres Argument,

wenn von einer real existierenden Schattenwirtschaft ausgegangen wird.

Existiert kein Abstand zwischen einer Beschäftigung und staatlich garantiertem

Transfereinkommen sowie eine florierende Schattenwirtschaft, werden Arbeitneh-

mer erwägen, ob sie sich nicht durch den Bezug von Sozialhilfeleistungen und gege-

benenfalls durch einen Hinzuverdienst in der Schattenwirtschaft besser stellen. Ent-

gegen der Ansicht der Haushaltstheorie ist allerdings Arbeit nicht nur mit Arbeitsleid

verbunden, sondern Arbeit nimmt für die Individuen auch einen intrinsischen Wert

in ihrer Nutzenfunktion an. In diesem Zusammenhang ist beispielsweise an die psy-

cho-sozialen Kosten der Arbeitslosigkeit zu denken, wonach mit zunehmender

Arbeitslosigkeit u. a. das Selbstwertgefühl und der Gesundheitszustand der Men-

schen stark leiden.132 Somit kann die Gefahr,dass Menschen freiwillig aus der Beschäf-

tigung in die Arbeitslosigkeit und dann langfristig in die Sozialhilfe abwandern, als

gering eingeschätzt werden.

Verschiedene empirische Untersuchungen quantifizieren, ob der Lohnabstand

zwischen Erwerbstätigkeit und Grundsicherung in Deutschland gewahrt bleibt.133

Die Ergebnisse der Studien sind bestenfalls als fragil zu bezeichnen und hängen

stark von den untersuchten Sektoren der Erwerbstätigkeit ab. Eine Tendenz, dass

bedarfsorientierte Sozialhilfe mit Anzahl der Kinder steigt und der Lohnabstand für

diese Haushalte nicht eingehalten wird, stellen alle Studien fest.

Wenn konstatiert wird, dass in der Kindheit das Fundament des anzueignenden

Humanvermögens gelegt wird und damit eine Berufstätigkeit von Kindern entfällt,

ist die Forderung nicht vertretbar, das Grundsicherungsniveau für Haushalte mit

Kindern zu senken.

Im Laufe der Arbeitslosigkeit tritt ein Gewöhnungsprozess mit dieser Situation

ein,134 der einen sinkenden intrinsische Wert der Arbeit mit Dauer der Arbeitslosig-

keit impliziert. Damit kommt finanziellen Anreizen bei Arbeitsaufnahme wieder
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größere Bedeutung zu.135 Nach einer gewissen Zeit des Sozialhilfebezugs sollte ein

Lohnabstand für arbeitsfähige Hilfeempfänger eingeführt werden. Diese Vorge-

hensweise wirkt nicht kontraproduktiv für Haushalte mit Familien, da Kinder nicht

arbeitsfähig und aus diesem Grund von der Senkung des Hilfeniveaus ausgenom-

men sind. Zudem ist an eine Beschäftigungsverpflichtung für arbeitsfähige Hilfe-

empfänger zu denken. Auch wenn es sich dabei um marktferne Beschäftigungen

handeln würde, sind die Tätigkeiten mit positiven Humanvermögenseffekten wie

Teamfähigkeit, Selbstverantwortung und Arbeitsdisziplin verbunden.

Die Welfare Reform in den USA hat das so genannte Wisconsin-Work-Programm

hervorgebracht. Danach wird jeder arbeitsfähige Hilfeempfänger zur Gegenleistung

verpflichtet und eine aktive Förderung des Einzelnen angestrebt. Dabei gelten auch

Alleinerziehende zur arbeitsfähigen Bevölkerung und werden für ihre Förderung

im Gegenzug zur Arbeit verpflichtet.136 Die Erfahrungen mit diesem Projekt waren

bisher überwiegend positiv.137 Das Erfolgversprechende bei einer solchen Reform

besteht darin, die Selbstverantwortung der Hilfeempfänger zu fördern und sie wie-

der zu motivieren, ihren Lebensweg ohne die Hilfe anderer zu gestalten. Dieses Ziel

ist nur durch eine Humanvermögenspolitik umzusetzen. Über die Arbeitsfähigkeit

von Alleinerziehenden kann vortrefflich im politischen Diskurs gestritten werden,

als Voraussetzung für die Einbeziehung von Alleinerziehenden müssen ausreichend

Betreuungseinrichtungen für Kinder gelten.

Die Betroffenen sind so schnell wie möglich in den Arbeitsmarkt einzugliedern,

da die Chancen auf Wiedereingliederung von der Dauer der Beschäftigungslosig-

keit abhängen. Soll eine schnelle Herausführung aus der Sozialhilfe gelingen, muss

die derzeitige Regelung der Anrechnungssätze und auch die Neuregelung im Zuge

der Hartz-Reform überdacht werden.

Hintergrund für eine Reform der Anrechnungssätze ist der empirische Tatbestand,

dass ein signifikanter Anteil der Sozialhilfeempfänger kurzfristig für eine Reintegra-

tion in den Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung steht.138 Als Hemmnis für die Integra-

tion werden vornehmlich Regeln für die Anrechnung von Markteinkommen auf die

Sozialhilfe in den Blick genommen. Diese führen ab einem bestimmten Hinzuver-
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136 Vgl. ausführlich Feist, 1999.
137 Vgl. Sinn/Holzner/Meister/Ochel/Werding, 2002, S. 16 ff.
138 Vgl. Krug/Meckes 1997.



dienst zu einer Grenzbelastung von 100 %; die Erzielung von Markteinkommen wird

für die Transferempfänger dann völlig unattraktiv. Die Reformvorschläge zielen ent-

sprechend auf günstigere Anrechnungsregeln für Markteinkommen. Wesentlicher

Ansatzpunkt für eine stärkere Arbeitsmarktintegration ist die Beachtung der Anreiz-

wirkungen aus den Anrechnungssätzen auf die Sozialhilfe. Insofern soll die Grenz-

belastung des hinzuverdienten Einkommens deutlich gesenkt werden.

Wird die Grenzbelastung auf beispielsweise 50 % gesenkt, lohnt sich für die

Sozialhilfeempfänger die Aufnahme einer Beschäftigung – auch einer nur gering

bezahlten – wieder, weil durch Arbeit das verfügbare Einkommen für den Sozial-

hilfehaushalt steigt. Beachtenswert sind die mit der Beschäftigung einhergehenden

Humanvermögenseffekte und die daraus resultierende höhere Wahrscheinlichkeit

der Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt.

Bei einer Sozial- und Arbeitslosenhilfereform darf nicht nur auf Leistungshöhe

und Anrechnungssätze sowie die daraus resultierenden Anreizwirkungen abgestellt

werden.139 Vielmehr bedarf eine nachhaltige Reform eine Humanvermögenskom-

ponente. Diesem Anspruch folgend wird argumentiert, dass staatliches Handeln

darauf abzustellen ist, für alle Gesellschaftsmitglieder die Chancen der Teilhabe am

gesellschaftlichen Geschehen bzw. an sozio-ökonomischen Prozessen zu stärken

und auf eine Angleichung der Chancen zu zielen.140 Dabei ist die Ausprägung des

Humanvermögens eines Individuums der entscheidende Bestimmungsgrund dafür,

inwieweit diese Teilhabe realisiert werden kann.Wird ein Gutscheinsystem realisiert,

folgt man der Forderung nach einer Vermögensorientierung in der Sozialhilfe, weil

Arbeitslose die Möglichkeit zur Aneignung der Vermögenskategorie haben, die ihr

bislang den Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrte. Danach wird zunächst versucht,

die Gesellschaftsmitglieder über eine Qualifizierung wieder in den Produktions-

prozess einzugliedern, bevor die Grundsicherung einsetzt. Darüber hinaus werden

durch ein derartiges Instrument die Fehler in der Ausgestaltung der Regelungen in

Vergangenheit vermieden.
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6 . 2 . 2 E i n  G u t s c h e i n s y s t e m  a l s  p r ä v e n t i v e s  I n s t r u m e n t  z u r

Ve r m e i d u n g  d e s  S o z i a l h i l f e b e z u g s  u n d  d e r  F ö r d e r u n g

d e s  b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n  E r w e r b s v e r m ö g e n s

Gutscheinsysteme zielen prinzipiell darauf ab, Unternehmen temporär einen Teil

der Einarbeitungskosten zu erstatten, um die Qualifizierung von Arbeitslosen im

Produktionsprozess zu ermöglichen.141 Dabei erhalten die Arbeitslosen nach eini-

ger Zeit der Arbeitslosigkeit (z. B. sechs Monate) nichtübertragbare Qualifizie-

rungsgutscheine mit monatlichen Coupons, die bei einem beliebigen Unterneh-

men eingereicht werden können.Von der Förderung auszunehmen sind ehemalige

Arbeitgeber, um somit einen Subventionsbetrug zu verhindern. Unternehmen

bekommen den Gegenwert des monatlichen Coupons von der BA erstattet, wenn

ein abgeschlossener Arbeits- oder Ausbildungsvertrag mit dem Arbeitslosen nach-

gewiesen wird. Damit ist eine On-the-Job-Qualifizierung gesichert und die Produk-

tivitätslücke Arbeitsloser kann – zumindest teilweise – geschlossen werden.

Da die Einstellungschancen mit zunehmender Arbeitslosigkeitsdauer sinken,

wächst der Wert des Coupons mit anhaltender Arbeitslosigkeit bis zu einem Maximal-

wert nach zwei bis drei Jahren an. Dadurch ist eine Zielgruppenorientierung in das

Gutscheinsystem implementiert, weil Langzeitarbeitslose geringere Chancen am

Arbeitsmarkt haben als Kurzzeitarbeitlose. Mit der Dauer der Beschäftigung sinkt

der Gutscheinbetrag sukzessive wieder bis auf null, da sich Arbeitslose im Produk-

tionsprozess qualifiziert haben und damit ihre Produktivität ansteigt. Sofern der

Nennwert des Coupons nicht höher ist als die Arbeitslosenunterstützung, ergibt

sich eine zusätzliche fiskalische Belastung des öffentlichen Haushalts nur bei den-

jenigen ehemaligen Arbeitslosen, die auch ohne Qualifizierungsgutschein einge-

stellt worden wären. Abbildung 23 illustriert eine Reduktion der wohlfahrtstaat-

lichen Ausgaben durch das Gutscheinsystem. Wird eine Reduktion der Ausgaben

durch diese wirtschaftspolitische Maßnahme erreicht, spricht man von einem Fiscal-

Increasing-Return.142
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142 Vgl. Blanchard/Summers, 1987.



Abbildung 23: Die Wirkung von Qualifizierungsgutscheinen

Quelle: Snower, 1994, S. 14.

Im Ausgangspunkt sind U1 Personen arbeitslos. Die Höhe der Arbeitslosenunter-

stützung wird durch b dargestellt, woraus sich die Ausgaben für die Arbeitslosen-

unterstützung aus b x U1 ergeben. Die Dauer der Arbeitslosigkeit nimmt von links

nach rechts zu, um den Effekt der anwachsenden Gutscheinhöhe mit Dauer der

Arbeitslosigkeit abzubilden.

Der Grund für den ansteigenden Gutscheinwert mit Dauer der Arbeitslosigkeit

ist der damit verbundene Degenerationseffekt des Humanvermögens. Unterneh-

mungen erhalten für jede Neueinstellung einen Gutschein mit einem Wert von v.

Deshalb verschiebt sich die Arbeitnachfrage LD nach oben. Die geringere Produk-

tivität der neu eingestellten Arbeitnehmer berücksichtigt die Arbeitsnachfragekur-

ve LDu, welche von Punkt A ausgehend steiler fallend verläuft als die Arbeitsnach-

fragekurve LD. Bei maximaler Höhe des Gutscheins von v* sinkt die Arbeitslosigkeit

auf U2, weil sich die Arbeitsnachfrage bei der Beschäftigungshöhe L2 genau um v*

senkrecht nach oben auf LDu* verschiebt. Die sich aus dieser Maßnahme ergeben-

de Fläche C stellt die Kosten des Instrumenteneinsatzes dar. Die Unterstützungs-

leistungen an Arbeitslose sinken in diesem Fall um die Fläche R. Da R > C, ist durch

diese Maßnahme ein Fiscal-Increasing-Return erzielt worden. Solange v niedriger
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als b ist, gilt die Erzielung einer Einsparung wohlfahrtsstaatlicher Zahlungen als si-

cher, sofern die Gutscheine nur bei Nettobeschäftigungszuwächsen zum Einsatz

kommen.

Mit der Eingliederung Arbeitsloser in den Produktionsprozess ist nicht gewähr-

leistet, dass sie auch Bestandteil des internen Arbeitsmarktes werden und ein lang-

fristiges Beschäftigungsverhältnis erhalten. Allerdings ist die Eingliederung in Unter-

nehmen die einzige Möglichkeit, sich mit betriebsspezifischem Erwerbsvermögen

auszustatten. Unstrittig ist, dass nur eine Qualifizierung im Unternehmen, bei der

Individuen so genanntes Brand-Name-Capital generieren, eine langfristige Reintegra-

tion in den ersten Arbeitsmarkt ermöglicht.143

Zudem treten während der Beschäftigung im Unternehmen Klebeeffekte auf,

die eine dauerhafte Eingliederung des Arbeitslosen wahrscheinlich machen und

Screening-Probleme der Unternehmen verringern. So kann eine suboptimale Ein-

gliederung in das sekundäre Segment die Möglichkeit bergen, über gute Leistun-

gen in das primäre Segment überzuwechseln.

Besonders für Deutschland scheint diese Annahme gut begründbar, da die inner-

betriebliche Segmentation der Arbeitsmärkte einen großen Stellenwert einnimmt.

Dadurch besteht angesichts der teilweisen Durchlässigkeit der Teilarbeitsmärkte für

geförderte Arbeitslose die Chance auf eine dauerhafte Beschäftigung durch gute

Leistungen.144

Diese These wird indirekt von Gerlach und Jirjahn (1998) bestätigt, nach der

moderne Produktionsanlagen und Innovationen einerseits die Qualifikationsanfor-

derungen der Unternehmungen erhöhen, dies aber andererseits nicht zwangsläufig

zu einer erhöhten Nachfrage nach Arbeitskräften mit formaler Berufsausbildung

führt. Demnach kann die durch den Gutschein ermöglichte On-the-Job-Erfahrung

dazu beitragen, den Arbeitslosen langfristig an das Unternehmen zu binden. Dies

gilt umso mehr, als wirtschaftspolitische Maßnahmen gegen die Ungleichverteilung

der vermittelten und benötigten Erfahrungen nur schwer umzusetzen sind.145

Um den Humanvermögenseffekt zu intensivieren, können Unternehmen gegen

Vorlage des Gutscheins von der Arbeitsagentur einen höheren Betrag erhalten,

sofern sie nachweisen können, dass Arbeitslose nicht nur beschäftigt, sondern auch

aus- bzw. weitergebildet werden. Der Zuschuss einer nachgewiesenen Aus- und
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144 Für die empirische Evidenz der größeren Bedeutung einer innerbetrieblichen Segmentation in Deutsch-
land vgl. Sengenberger, 1987 und Lutz, 1987.
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Weiterbildung begründet sich aus höheren Qualifizierungseffekten. Qualifizie-

rungsgutscheine haben gegenüber allgemeinen Lohnsubventionen eine Reihe von

Vorteilen. Allgemeine Lohnsubventionen bremsen den strukturellen Wandel, sodass

mit diesem Instrument der gewollte Sprung zum tertiären Sektor nicht zu bewälti-

gen ist.146 Qualifizierungsgutscheine fördern hingegen die Qualifikation im Pro-

duktionsprozess und damit auch den Strukturwandel, weil sie eine flexible Anpas-

sung an den technischen Fortschritt ermöglichen.

Des Weiteren ist aus zweierlei Gründen die fiskalische Belastung der öffentlichen

Haushalte durch Qualifizierungsgutscheine geringer als bei allgemeinen Lohnsub-

ventionen. Einerseits ist eine Finanzierung des Übergangs von der Arbeitslosigkeit

in ein Beschäftigungsverhältnis erheblich geringer als bei allgemeinen Beschäfti-

gungssubventionen. Dies würde die politische Durchsetzbarkeit bei angespannten

finanziellen Situationen der Gebietskörperschaften erheblich erhöhen.

Ferner haben Gutscheine den Vorteil, dass sie bei Arbeitslosen zu unterschied-

lichen Zeitpunkten auslaufen, während Lohnsubventionen an einem bestimmten

Stichtag abgeschafft werden. Somit ist der politische Druck auf Verlängerung über

den ursprünglich vereinbarten Zeitraum hinaus bei Lohnsubventionen größer als

bei Qualifizierungsgutscheinen. Schließlich können allgemeine Lohnsubventionen

relativ einfach Gegenstand von Tarifvertragsverhandlungen werden und damit eine

Tendenz zu höheren Löhnen auslösen, während das bei Qualifizierungsgutschei-

nen, die gezielt die Einstellung von Arbeitslosen fördern, nur schwerlich möglich ist.

In der Realität ist die Effizienz eines Gutscheinsystems geringer als bisher dar-

gestellt. Bislang wurden weder Deadweight-Verluste noch Substitutionseffekte

berücksichtigt.Deadweight-Verluste treten auf,wenn Gutscheine Arbeitslosen zugute

kommen, die auch ohne Förderung eingestellt worden wären.147 Diese Nettowohl-

fahrtsverluste sind schwer messbar. In einer empirischen Studie von Orszag und

Snower (2000) werden trotz Deadweight- und Substitutionseffekten langfristig posi-

tive Beschäftigungseffekte von Gutscheinsystemen nachgewiesen. Weiterhin wird

sinkende Wahrscheinlichkeit der Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt mit zuneh-

mender Arbeitslosigkeitsdauer belegt,148 wonach Verluste durch Mitnahmeeffekte

geringer ausfallen, weil sich Einstellungschancen von Arbeitslosen mit zunehmen-

der Arbeitslosigkeitsdauer reduzieren.Gesenkt werden die Verluste durch temporäre
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Verzögerungen des Gutscheinsystems. Erst nach gewisser Zeit der Arbeitslosigkeit

(sechs Monate) werden Gutscheine gewährt, sodass eine Förderung von chancen-

reichen Kurzzeitarbeitslosen verzögert stattfindet.

Ein Ausschluss der Förderung für ehemalige Arbeitgeber sorgt dafür, dass Substi-

tutionseffekte weitestgehend ausgeschlossen werden. Die starke Zielorientierung

des Gutscheinsystems an Problemgruppen wird das Problem der Substitutions-

effekte verringern, da Unternehmen keine Arbeitsplätze für Personen schaffen, deren

Humanvermögen nicht ihren Anforderungen entspricht. Die theoretischen Ausfüh-

rungen zeigen, dass den Unternehmungen viel an Arbeitnehmern liegt, die bereits

über betriebsspezifisches Humanvermögen verfügen. Untersuchungen zeigen eine

hohe Wirksamkeit von Gutscheinsystemen, die Arbeitslosigkeit in hohem Umfang

zu reduzieren. Snower (1997) kommt unter Berücksichtigung länderspezifischer

Arbeitsnachfrageelastizitäten für Deutschland zu dem Ergebnis, dass die Beschäfti-

gung langfristig um 4,7 % steigt und die Anzahl der Arbeitslosen bei konsequenter

Umsetzung des Gutscheinsystems um 51,6 % sinkt.

Qualifizierungsgutscheinsysteme bedürfen der Flankierung, um den weiter

wachsenden Ansprüchen am Arbeitsmarkt gerecht zu werden. Der beschleunigte

Strukturwandel im Zuge der Globalisierung und Neuen Ökonomie steigert die Flexi-

bilitätsanforderungen, zumal in dieser Entwicklung die Bedeutung des sekundären

Segments insgesamt geringer wird.Um den nötigen gesamtwirtschaftlichen Sprung

zur modernen Wissensgesellschaft zu meistern, müssen Arbeitnehmer über Quali-

fikationen des tertiären Sektors einer Wissens- und Informationsgesellschaft verfü-

gen. Dies gelingt bestenfalls bei einer Qualifizierung der Arbeitnehmer im Produk-

tionsprozess. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass ein hohes Niveau an

allgemeinem Humanvermögen die Aneignung von betriebsspezifischem Human-

vermögen erleichtert und die Flexibilitätsmöglichkeit der Arbeitnehmer verbes-

sert.149

Durch ein Gutscheinsystem wird die Zielgenauigkeit der aktiven Arbeitsmarkt-

politik erhöht. Während es sich bei den jetzigen Maßnahmen um so genannte

Ermessungsleistungen handelt, die fallweise von der jeweiligen Arbeitsagentur

gewährt werden,sind Gutscheinsysteme ordnungspolitischer Bestandteil der Arbeits-

losenversicherung und stärken als automatischer Stabilisator den Versicherungs-

charakter der Arbeitslosenversicherung.150 Zudem ist mit Gutscheinsystemen eine

zielgenaue lokale Arbeitsmarktpolitik gewährleistet, weil Räume mit hoher Arbeits-
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losigkeit über die Gutscheine stärker gefördert werden als Gebiete mit geringen

Strukturproblemen. Dies könnte für Unternehmen einen Anreiz darstellen, in

strukturschwächere Regionen überzuwechseln.151 Somit ist zeitgleich eine räum-

liche Förderungskomponente in das Versicherungssystem implementiert, die den

strukturellen Wandel fördert und sich ihm nicht entgegenstellt.

Die bestehenden Arbeitsmarktprobleme sind nicht nur durch eine einzige Maß-

nahme zu beseitigen.Viel zu lange haben inflexible Strukturen und Anreizschwächen

für eine dauerhafte Verkrustung auf dem Arbeitsmarkt geführt. Insofern kann ein

Gutscheinsystem als isoliertes Instrument nicht so starke Wirkungen entfachen, um

das Arbeitslosigkeitsproblem auf Dauer zu beseitigen. Vielmehr ist eine Reihe von

Instrumenten notwendig, um dem Arbeitsmarkt wieder die Dynamik zu geben, die

für eine nachhaltige Verbesserung sorgt.

6 . 2 . 3 B i l d u n g s p o l i t i k  i s t  p r ä v e n t i v e  B e s c h ä f t i g u n g s p o l i t i k

Mit der Globalisierung und der neuen Informations- und Kommunikationstechno-

logie (Internet, E-Mail etc.) gehen weitreichende Veränderungen am Arbeitsplatz

einher. Von der zunehmenden Flexibilisierung der Arbeit werden nur die (hoch)

qualifizierten Arbeitnehmer profitieren. Gering qualifizierte Arbeitnehmer werden

vom Wandel der Qualifikationsanforderungen negativ betroffen sein: Zum einen

sind ihre Fähigkeiten und Kenntnisse stärker von der Veralterung betroffen; zum

anderen fällt es ihnen schwerer, sich neue Qualifikationen anzueignen. Insofern wird

sich ein geringes Bildungsniveau künftig noch stärker auf die Einkommenssituation

der Arbeitnehmer auswirken. Eine verstärkte Bildungsförderung für weite Teile der

Bevölkerung hätte somit drei positive Effekte: die Eindämmung einer weiteren Ein-

kommensspreizung, die Verminderung der qualifikatorischen Arbeitslosigkeit und

die Förderung des gesamtwirtschaftlichen Wachstums. Aus diesen Gründen erschei-

nen die bundesweit durchgeführten Sparmaßnahmen – vor allem im Bildungs- und

Ausbildungsbereich – fast aller Gebietskörperschaften als suboptimal.

6 . 2 . 4  D i a g n o s t i k  u n d  Te i l n e h m e r a u s w a h l  

Vor dem Hintergrund knapper Kassen ist die Personalausstattung in den Kommu-

nen sehr angespannt. Zumal die Diagnostik insbesondere der Humanvermögens-
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situation der Hilfeempfänger ein Schwerpunktthema bei der investiven Konzeption

ist. Die Diagnostik und die Auswahl der entsprechenden Förderinstrumente ist ein

arbeitsaufwändiger Prozess, der stark die Kapazitäten der damit befassten Stelle

(bzw. der damit beauftragten Institution) und damit einhergehend die notwendige

Stellenausstattung bzw. die Overheadkosten beansprucht. Somit besteht ein un-

mittelbarer Zusammenhang zwischen den eingesetzten Ressourcen und der Quanti-

tät und Qualität der Diagnostik und der damit verbundenen zielgenauen Förderung.

Die oben zitierte Kosten-Nutzenanalyse von Schönig und Bröker (2004) hat

jedoch deutlich gemacht, dass die Betrachtung der Gesamtkosten der Sozialhilfe

(Summe aus Personalkosten und Transferkosten) eine erfolgreiche Gesamtrechnung

nach sich ziehen kann. Selbst durch Neueinstellung von qualifizierten Mitarbeitern,

die eine Voraussetzung für den Erfolg dieses Ansatzes sind, kann die Bearbeitung

der Sozialhilfefälle deutlich effektiver werden.Die damit eingesparten Transferkosten

übersteigen deutlich die zusätzlichen Personalkosten, wie auch Beispiele in Pforz-

heim und Kassel aufzeigen.152

Obwohl eine effiziente Gestaltung der im vermögenstheoretischen Sinne »pass-

genauen« Diagnostik und damit verbundenen Zusammenstellung der Förde-

rungsmaßnahmen für die schnelle Reintegration der Hilfeempfänger, weisen viele

Kommunen hier noch große Defizite auf. In diesem Punkt ist ein Umdenken erfor-

derlich, denn es wird mehr und mehr erforderlich sein, sowohl ausgereifte Verfah-

ren zur Feststellung der Humanvermögensausstattung für die Auswahl der Förder-

instrumente für die Hilfeempfänger als auch für die Personalentwicklung in den neu

zu gründenden Arbeitsgemeinschaften zu sorgen.

6 . 2 . 5 E i n  k o m b i n i e r t e s  G u t s c h e i n - Q u a l i f i z i e r u n g s s y s t e m

z u r  S i c h e r u n g  k o n t i n u i e r l i c h e r  E r w e r b s v e r l ä u f e

Die Wahrscheinlichkeit einer Unterbrechung der Erwerbsbiografie ist umso höher,

je geringer das Qualifikationsniveau der Person ist.153 Arbeitslosigkeit und/oder

Erziehungsurlaub führen zu einem Einkommensausfall und einen niedrigeren Lohn

beim Wiedereinstieg in das Erwerbsleben. Es muss daher ein wirtschafts- und ver-

teilungspolitisches Ziel ersten Ranges sein, gerade bei gering qualifizierten Perso-

nen die Kontinuität der Erwerbsverläufe zu sichern und damit einen Erwerbsver-

mögensverlust zu verhindern. Wenn Erwerbspersonen mit geringer Qualifikation
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per se weniger Chancen auf dem Arbeitmarkt haben, kommt ihrer Integration in

den Arbeitsmarkt eine eigenständige verteilungspolitische Bedeutung zu.

Die Arbeitslosen müssen rasch wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden,

was mit traditionellen arbeitsmarktpolitischen Instrumente leider viel zu selten

gelingt. Innovative Maßnahmen sollen eine schnelle Eingliederung der gering Quali-

fizierten fördern, da ihre Chancen auf einen Wiedereinstieg in das Erwerbsleben mit

anhaltender Arbeitslosigkeit besonders rapide sinken. Eine Möglichkeit könnte darin

bestehen, die Vorteile der dualen Ausbildung in Deutschland auch für die Umschu-

lung und Weiterbildung nutzbar zu machen.

So sollten Arbeitslose über das eben vorgestellte Gutscheinsystem wieder in

den eigentlichen Produktionsprozess eingegliedert werden; eine daneben stehen-

de schulische Qualifizierung bei einem Bildungsträger könnte für eine Weiterquali-

fizierung sorgen. Damit würden den Arbeitslosen auf effiziente Weise zwei Human-

vermögenskategorien vermittelt: einerseits betriebsspezifisches Erwerbsvermögen,

das zur Wiedereingliederung in den Produktionsprozess wichtig ist, und anderer-

seits allgemeines bzw. berufsfachliches oder Nicht-Erwerbsvermögen (Bewer-

bungstrainings etc.), welches die weiteren beruflichen Perspektiven der Arbeits-

losen verbessert.

In ihrer Gesamtheit gehen Maßnahmen zur Verbesserung der Kontinuität der

Erwerbsverläufe weit über reine bildungspolitische Maßnahmen hinaus.Sie umfassen

den Zugang externer Kinderbetreuung ebenso wie die Reform der Sozialen Siche-

rung.154

6 . 2 . 6 B i l d u n g s s e g r e g a t i o n  e r f o r d e r t

S o z i a l r a u m o r i e n t i e r u n g

Wegen ihrer zunehmenden Bedeutung sind lokale Zugangsbedingungen zu Bil-

dungseinrichtungen in den letzten Jahren in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt.

Die Ergebnisse der PISA-Studie haben gezeigt, dass sich Bildungschancen syste-

matisch entlag den Barrieren sozialräumlicher Ungleichheit verteilen und hier die

bestehende Disparität verstärken. In sozialökonomisch benachteiligten Stadtteilen

(hohe Sozialhilfedichte, hoher Arbeiter- und Ausländeranteil) ist der Anteil von Abi-

turienten geringer; dafür liegt der von »bildungsarmen« Schulabgängern ohne Schul-

abschluss (vor allem ausländischer Jugendlicher) dramatisch über dem Durchschnitt.
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Als Konsequenz der Bildungssegregation sollte Bildungspolitik verstärkt sozial-

räumlich orientiert sein, damit Abwärtsspiralen möglichst vermieden werden.Unmit-

telbare Folge der Kumulierung von Problemlagen ist eine Verschlechterung der

Situation in den Schulen vor Ort, was eine weitere Entmischung der Schülerschaft

und ein weiteres Absinken der Ausbildungsqualität in den benachteiligten Stadt-

teilen mit sich bringt. Auch hier geht es bei einer Bildungspolitik als ausgleichen-

der Vermögenspolitik zunächst darum, die sich verstärkende Segregation aufzu-

fangen.Dies kann nur durch eine verstärkte Förderung der Schulen in benachteiligten

bzw. prekären Stadtteilen geschehen. Diese besondere Förderung ist auch deshalb

notwendig, weil diese Stadtteile den Großteil der Integrationslasten ausländischer

Familien tragen. Wenn die Politik Mut zur Intervention fände, könnten Bildungs-

stätten in der Region – eingebunden in regionalen und lokalen Netzwerken – zum

Katalysator einer positiven Entwicklung werden.

6 . 2 . 7 N i e d r i g s c h w e l l i g e  A n g e b o t e

s t a t t  f a k t i s c h e  Z u g a n g s b a r r i e r e n

Konzentriert man sich auf die Ursachen von Einkommensspreizung und mangeln-

der Durchlässigkeit, so stehen die Zugangsbarrieren des Bildungssystems im Mittel-

punkt des Interesses. Fortbestehende Zugangsbarrieren verweisen auf schichtspezi-

fische Erwartungshaltungen und die Gefahr negativer Selbstzuschreibungen. Die

schichtspezifische Skepsis respektive die selbstverständliche Überzeugung eines

Nutzens individueller Bildungsinvestitionen ist eine höchst wirksame Neben-

bedingung der Bildungspolitik. Bildungspolitik als Verteilungspolitik ist daher auch

als eine Politik der Informationsverbreitung und der Schaffung niedrigschwelliger

Bildungszugänge zu konzipieren.

Zugangsschwellen mögen von hochbegabten Kindern auch dann überwunden

werden, wenn sie aus benachteiligten Familien stammen.Für den Großteil der durch-

schnittlich begabten Kinder aus benachteiligten Familien stellen sie jedoch ein reales

Hemmnis dar. Eine alleinige Beschränkung auf die bildungspolitischen Empfehlun-

gen der Ökonomie – Studiengebühren plus differenzierte Bildungskredite – birgt

die Gefahr, dass psychologische Zugangsschwellen zu wenig beachtet werden.

Realtransfers und unbürokratische Zugangsmöglichkeiten werden aus diesem Blick-

winkel weit günstiger bewertet, als in der heutigen Diskussion üblich.

132



6 . 2 . 8 D i e  R o l l e  d e r  v e r p f l i c h t e n d e n  A r b e i t  u n d  d e r

A r b e i t s b e s c h a f f u n g s m a ß n a h m e n

Nach der Suchtheorie lassen sich Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und verpflich-

tende gesellschaftliche Arbeiten allokativ nur dann begründen, wenn von ihnen ein

spürbarer Qualifizierungseffekt, der die Mismatch-Effizienz verbessert, ausgeht.

Jedoch wird dies in der Realität stark bezweifelt, denn in der Regel sind diese

Maßnahmen an den Grundsatz der Zusätzlichkeit gebunden. Das heißt, es darf nur

in Bereichen gearbeitet werden, in denen kein privatwirtschaftliches Angebot

erfolgt155, sodass sich die Maßnahmeteilnehmer im Gegensatz zu Qualifizierungs-

maßnahmen kein neues auf dem Arbeitsmarkt nachgefragtes Erwerbsvermögen

aneignen können. Konsequenz dieser Restriktion für den Beschäftigungssektor ist

ein systematisch vorgegebener Konflikt zwischen der Marktnähe der Arbeit und

dem reinen Beschäftigungsgedanken aus Sicht der Sozialintegration und dem fiska-

lischen Gedanken, lieber Arbeit als Arbeitslosigkeit zu finanzieren.156

Durch die ABM werden die Teilnehmer wohl Nicht-Erwerbsvermögen (soziale

Schlüsselqualifikationen) erlangen, deren Bedeutung im modernen Produktions-

prozess nicht zu konterkarieren ist. Allerdings werden diese Qualifikationen nicht

ausreichen, um den gewachsenen Anforderungen der Unternehmen gerecht zu

werden und eine Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt zu gewährleis-

ten.157

Dies gelingt vor allem dann nicht, wenn das Lohnabstandsgebot nicht einge-

halten und ein Verdienstunterschied zwischen erstem und zweitem Arbeitsmarkt

nicht wahrgenommen wird. In der Literatur wird den Arbeitsbeschaffungsmaß-

nahmen sogar eine Verschärfung der Arbeitslosigkeitsproblematik nach der Such-

theorie zugeschrieben. Durch diese Maßnahmen sinken die Opportunitätskosten

der Arbeitslosigkeit insbesondere dann, wenn die Einkommen daraus über den

staatlichen Transferleistungen liegen, sodass sich die Sucharbeitslosigkeit wohl noch

eher verlängern dürfte.

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen erhöhen das Nicht-Erwerbsvermögen, das

auch Voraussetzung für den Eintritt in den ersten Arbeitsmarkt ist (Arbeitsmotiva-

tion,Teamfähigkeit etc.), genauso wie so genannte Berufscoaching-Modelle. Dabei

handelt es sich um Lehrgänge oder praktische Tätigkeiten, die geeignet sind, Einglie-

derungsaussichten von Arbeitslosen (beispielsweise durch grundlegende Rechen-
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und Sprachkenntnisse) oder die Selbstsuche nach Arbeit zu unterstützen (Bewer-

bungstraining). Durch diese Berufscoachings kann eine höhere Suchintensität der

Arbeitslosen resultieren, da sie sich erst dadurch grundlegende Fähigkeiten, die für

eine erfolgreiche Bewerbungsstrategie Grundvoraussetzung sind, aneignen.

Solche Arbeiten können Schlüsselqualifikationen aufrechterhalten bzw. auf-

bauen und zudem die psycho-sozialen Kosten abmildern, allerdings kann die Ursa-

che ihrer Arbeitslosigkeit (obsoletes Humanvermögen) dadurch nicht beseitigt

werden. Soll ein Qualifizierungseffekt auf die Arbeitslosen ausgehen, damit ihre

Wiedereingliederungschancen verbessert werden, müssen sie die Möglichkeit an

einem »training-on-the-job« erhalten.

Offen bleibt, was mit denjenigen Arbeitslosen geschehen soll, denen auch ein

»training-on-the-job« nicht hilft, dauerhaft einen Arbeitsplatz zu finden oder denen

die Grundvoraussetzungen in Form von Gewöhnungseffekten der langjährigen

Erwerbslosigkeit für den Eintritt in den ersten Arbeitsmarkt fehlen. Einerseits können

dies Hilfeempfänger sein, die trotz der Beschäftigungssubvention in Form von Gut-

scheinen von vornherein keinen Arbeitsplatz finden. Andererseits sind es solche

Arbeitnehmer,die aufgrund der sukzessiv abnehmenden Gutscheinzahlungen erneut

entlassen werden, weil sie sich nicht Humanvermögen in ausreichender Höhe

aneignen konnten.

Sollen diese Arbeitnehmer nicht dauerhaft in die Arbeitslosigkeit abgleiten, müs-

sen ihnen dann doch dauerhafte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder Arbeits-

plätze in Beschäftigungsgesellschaften gewährt werden. Eventuell können auch

staatliche Qualifizierungsmaßnahmen ein geeignetes Mittel sein, um insbesonde-

re lernschwache Arbeitnehmer langsam auf ihre Tätigkeit im Berufsleben vorzube-

reiten. Aus sozialpolitischen Erwägungen wäre deshalb dafür zu plädieren, diesen

Arbeitnehmern staatlicherseits oder staatlich gefördert eine Aufgabe zu geben,

damit sie nicht auf Dauer die gesamten psycho-sozialen Kosten der Dauerarbeits-

losigkeit auf sich nehmen müssen.

Um die Folgekosten der Arbeitslosigkeit ökonomisch zu fundieren, müsste eine

umfangreiche Kosten-Nutzen-Analyse stattfinden, die alle gesellschaftlichen Wir-

kungen von Arbeitslosigkeit (Kriminalität, Krankheit etc.) untersucht. Steht aber der

Qualifizierungsaspekt für Arbeitnehmer mit einer nicht mehr zeitgemäßen Human-

vermögensausstattung im Vordergrund, dann erscheinen »On-the-job«-Maßnah-

men wesentlich sinnvoller und wirkungsvoller als verpflichtende Arbeiten zu sein.
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7 . R E S Ü M E E

Es stellt sich die Frage, warum der Staat – ungeachtet des Wissens um die positiven

Einflüsse der Bildungspolitik – das langfristige Wachstum nicht durch verstärkte

bildungspolitische Maßnahmen stimuliert, die qualifikatorische Arbeitslosigkeit

senkt und die Einkommensspreizung eindämmt. Zu diesem Problem hat die Neue

Politische Ökonomie eine Antwort parat: Staatliche Investitionen in das Human-

vermögen der Bevölkerung werden nur langfristig Erfolge zeitigen. Politiker sind

aber aufgrund der »kurzen« Zeitspanne bis zur nächsten Wiederwahl an kurzfristi-

gen Erfolgen interessiert. Diese fallen im Vergleich zu den hohen Kosten solcher

Investitionen (etwa durch zusätzliche Lehrkräfte, Ausstattung mit neuen Kommuni-

kationstechnologien etc.) eher gering aus. Der Politik fehlt der lange Atem, um nach-

haltige Investitionen des Staates »in die Köpfe seiner Bevölkerung« durchzuführen.

Aus diesem Grund müssen diese Probleme auch der breiten Öffentlichkeit deutlich

werden.

Die politische Voraussetzung eines bildungspolitischen Kurswechsels besteht

darin, dass die bislang privilegierten Schichten einer verstärkten Förderung der

benachteiligten Kinder zustimmen.Zwei Überlegungen könnten diesen Kurswechsel

begründen: zum einen das schlichte Eigeninteresse an sozialer Stabilität, zum ande-

ren die Einsicht in die moralisch-ethische Notwendigkeit.Voraussetzung dafür wäre,

dass Arbeitslosigkeit und versperrte Bildungschancen als konkrete Schicksale

erfahren und empfunden werden.158 Die »Chancen«, eine solche Lebenserfahrung

zu machen, werden durch die soziale Segregation vermindert.

Vor diesem Hintergrund ist die Frage zu stellen, ob sich überhaupt politische

Mehrheiten finden werden, die den Bildungsvorsprung der gehobenen Mittel-

schichten in Frage stellen wollen. Widerstand ist unmittelbar aus der Mittelschicht

zu erwarten, die heute Hauptnutznießer (und Hauptfinanzier!) des öffentlichen Bil-

dungswesens ist. Hinzu kommt, dass sich im Zuge des demographischen Wandels

die Anzahl der kinderlosen Haushalte erhöht, die nur indirekt von Bildungssubven-

tionen profitieren. So wird sich ein politischer Unternehmer primär am bildungs-

politischen Bedarf jener Bevölkerungsgruppen orientieren, die bereits heute eine

überdurchschnittliche Inanspruchnahme aufweisen und die ihren relativen Bildungs-

status zukünftig auf ihre eigenen Kinder übertragen wollen. Umgekehrt weisen Per-
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sonen mit einem unterdurchschnittlichen Einkommens- und Bildungsstatus auch

eine unterdurchschnittliche Artikulationsfähigkeit und Wahlbeteiligung auf. All dies

sind denkbar schlechte Voraussetzungen für die politische Durchsetzung einer Bil-

dungspolitik, die auf eine breit angelegte Verminderung der Zugangsbarrieren zum

Bildungssystem abstellen muss.

Eine investive bzw. humanvermögensorientierte Sozialpolitik geht noch weiter

als die Forderung nach einem bildungspolitischen Kurswechsel. Bei diesem Kon-

zept geht es auch um eine Wiederherstellung von Chancen für die Individuen, die

entweder zu Beginn versäumt haben, genügend Humanvermögen anzusammeln

oder die durch den strukturellen Wandel von einer Veralterung ihres Humanvermö-

gensbestandes (vor allem ihres Erwerbsvermögens) betroffen sind. Von einer der-

artig grundlegende Neuausrichtung der Sozialpolitik sind aber nicht nur sozialpoli-

tische sondern auch arbeitsmarktpolitische Erfolge zu erzielen.Nur ein ausreichendes

Niveau an Human- bzw. Erwerbsvermögen sichert eine dauerhafte Beschäftigung.

Im dynamischen Wirtschaftsprozess wird es immer wieder zu einer Veralterung von

Humanvermögenskategorien kommen, die es gilt, zeitnah wieder zu aktualisieren.

Diese Untersuchung macht die Priorität des individuellen Vermögensaufbaus

vor dem Einkommensausgleich in der Sozialpolitik deutlich. Nur wenn Sozialsys-

teme vermögensorientiert ausgerichtet werden, sie also nicht allein auf Einkom-

menssubstitutionen beschränkt bleiben, kommt ihre gesellschaftspolitische Wir-

kung und Relevanz voll zur Entfaltung. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die

grundsätzliche Akzeptanz des marktlichen Wettbewerbs in der Gesellschaft.

Ferner können durch eine vermögensorientierte Sozialpolitik auch fiskalische

Vorteile realisiert werden.Wenn ursachenadäquat die Gründe für die Erwerbslosig-

keit beseitigt werden bzw. präventiv eine Erwerbslosigkeit durch einen geeigneten

Vermögensaufbau verhindert wird, dann reduziert dies die Notwendigkeit einer

staatlichen Alimentierung. Weiterhin können durch einen geeigneten Humanver-

mögensaufbau des Staates auch generell weniger Umverteilungszahlungen nötig

werden, insofern es dem Staat gelingt, die Arbeitsmarktchancen seiner Gesell-

schaftsmitglieder zu verbessern, sodass langfristig weniger Menschen auf Transfer-

zahlungen des Staates angewiesen sind. Die staatlichen Investitionen in die Ver-

mögensposition der Individuen können sich so amortisieren.

Darüber hinaus kann eine nachhaltige vermögensorientierte Sozialpolitik auch

als Wettbewerbsfaktor im interkommunalen Wettbewerb angesehen werden, weil

die knappen gesellschaftlichen Ressourcen effizienter alloziiert werden können und

in der Kommune eine bessere Humanvermögensausstattung zur Verfügung steht.
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